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1. Rahmenbedingungen und rechtliche Vorgaben

1.1 Veranlassung und Ziel der Planung

Das FFH-Gebiet Nr. 70 „Lüneburger Heide“ und das gleichnamige EU-Vogel-
schutzgebiet V24 liegen auf den Gebieten der Landkreise Heidekreis und Harburg. Als
Grundlage für die zukünftige Betreuung und Pflege des Gebietes dient der vorliegende
Managementplan, wie er unter der Bezeichnung „Bewirtschaftungsplan“ in § 32
Abs. 5 BNatSchG vorgesehen ist.

1.2 Planungsansatz

Die planerische Vorgehensweise und die Inhalte des Planwerkes orientieren sich an
den Vorgaben der Fachbehörde für Naturschutz für die Maßnahmenplanung in Natura
2000-Gebieten in Niedersachsen (BURCKHARDT 2016), wobei im vorliegenden Fall
ein besonderes Gewicht auf eine transparente und nachvollziehbare Abwägung inner-
fachlicher Konflikte und die Ableitung der naturschutzfachlichen Ziele gelegt wird,
wofür der Ansatz von KAISER (2009c) Verwendung findet.

Der Planungsraum umfasst das komplette FFH-Gebiet und EU-Vogelschutzgebiet
abzüglich der Flächen der Niedersächsischen Landesforsten, für die ein eigener Be-
wirtschaftungsplan erstellt wurde (NIEDERSÄCHSISCHES FORSTPLANUNGSAMT 2016).
Die Bestandsbeschreibungen schließen die Flächen der Niedersächsischen Landes-
forsten ein, um die Bedeutung der übrigen Flächen für Natura 2000 besser ableiten zu
können.

Wesentliche Grundlage für die Ableitung der naturschutzfachlichen Ziele und Maß-
nahmen ist die Basiserfassung des Gebietes im Auftrage des Niedersächsischen Lan-
desbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz beziehungsweise des
Landkreises Heidekreis (eigene Bestandserhebungen im Jahr 2018, weitere Ausfüh-
rungen siehe Kap. 3). Darüber hinaus erfolgte die Auswertung umfangreicher floristi-
scher und faunistischer Daten der Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide, die
2019 und 2020 zur Verfügung gestellt wurden, sowie der Gebietsmonografien über das
Naturschutzgebiet „Lünburger Heide“ (CORDES et al. 1997, KAISER 2013a und 2015a)
und der regionalen Raumordnungsprogramme und Landschaftsrahmenpläne der Land-
kreise Heidekreis (LANDKREIS HEIDEKREIS 2013, 2015) und Harburg (LANDKREIS
HARBURG 2013, 2019). Außerdem erfolgte die Auswertung weiterer vorliegender Da-
ten, Veröffentlichungen und Gutachten zum Planungsraum mit naturkundlichen Infor-
mationen.
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In Abstimmung mit dem Landkreis Heidekreis erfolgen die Darstellungen der
Bestandssituation in den Kap. 2 und 3 einschließlich der dazugehörigen Karten
auf Grundlage einer unveränderten Übernahme der Daten der Basiserfassung,
unabhängig davon, ob sich einzelne Flächen zwischenzeitlich verändert haben
oder gegebenenfalls auch Kartierfehler für Einzelflächen vorliegen. Im Rahmen
der Neuausweisung des Naturschutzgebietes erfolgte ein umfangreicher Abstim-
mungsprozess, in dessen Rahmen diverse Korrekturen der Inhalte der Basiser-
fassung erfolgt sind und dessen Ergebnis sich in der Karte der Schutzgebietsver-
ordnung niederschlägt. Diese Änderungen der Bestandssituation werden im Rah-
men des Zielkonzeptes und der Maßnahmenplanung (Kap. 4 und 5) berück-
sichtigt.

Bei Ableitung der naturschutzfachlichen Ziele und Maßnahme wird jeweils zwischen
„Pflichtaufgaben“ und darüber hinausgehende Aufgaben differenziert. Erstere umfas-
sen die Ziele und Maßnahmen, die zwingend erforderlich sind, um der europarechtlich
abgeleiteten Verpflichtung nachzukommen, die FFH-Lebensraumtypen und –Arten
sowie Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie der Natura 2000-Gebiete in einem günsti-
gen Erhaltungsgrad zu erhalten oder es in einen solchen zu versetzen. Die darüber
hinausgehenden Aufgaben beschreiben die sonstigen naturschutzfachlich gebotenen
Ziele und Maßnahmen.

1.3 Organisation des Planungsprozesses und Zeitrahmen

Der Landkreis Heidekreis hat im Januar 2018 das Landschaftsarchitekturbüro Prof. Dr.
Kaiser (Arbeitsgruppe Land & Wasser) mit der Erarbeitung des vorliegenden Ma-
nagementplanes beauftragt. Im Jahr 2018 wurde dann zunächst die Basiserfassung für
das Gebiet vervollständigt. Außerdem erfolgten bei der Fachbehörde für Naturschutz
einschließlich Vogelschutzwarte sowie beim Fischereikundlichen Dienst des Dezer-
nates Binnenfischerei im Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit Abfragen zu floristischen und faunistischen Daten zum Plange-
biet. Die Datenaufbereitung zur Basiserfassung (Zusammenfügen der bereits vorlie-
genden Kartierungen [KAISER 2008, KAISER & PURPS 2012, KULP et al. 2015,
BÜLTMANN 2016, NIEDERSÄCHSISCHES FORSTPLANUNGSAMT 2016, BLÜML et al.
2017, BRAND 2018] und Ergänzung um die 2018 erfolgte Kartierung) wurde 2019
abgeschlossen. Ende 2019 und im März 2020 wurden von der Stiftung Naturschutz-
park Lüneburger Heide umfangreiche floristische und faunistische Daten für die
Bearbeitung des Managementplanes zur Verfügung gestellt. Anfang 2020 erfolgten
Abfragen zum Straßenverkehr. Anfragen bezüglich der Eigentumssituation im FFH-
Gebiet (März 2020) sowie zu bestehenden Kompensationsflächen (Mai 2020) wurden
vom Landkreis Heidekreis jeweils zeitnah beantwortet. Im Januar 2020 lieferte die
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Fachbehörde für Naturschutz Hinweise zur Wiederherstellungsnotwendigkeit aus dem
Netzzusammenhang für die Lebensraumtypen im FFH-Gebiet Nr. 70 (Stand:
16.12.2019). Auf Grundlage der vorstehend genannten Daten sowie der Auswertung
weiterer Veröffentlichungen und Gutachten konnten 2020 die Kapitel 2 und 3 des
Managementplanes bearbeitet und im ersten Quartal 2021 aktualisiert werden. Parallel
erfolgte unter Federführung des Landkreises Heidekreis die Anpassung der Natur-
schutzgebietsverordnung an die Anforderungen von Natura 2000, die in der ersten Jah-
reshälfte 2021 verabschiedet worden ist. Die Inhalte der Schutzgebietsverordnung ein-
schließlich der im Rahmen des Beteiligungsverfahrens vorgenommenen Änderungen
der Ergebnisse der Basiserfassung sind in das Zielkonzept und die Maßnahmenpla-
nung (Kap. 4 und 5) eingeflossen.

Im Mai 2019 wurden der Koordinierungsgruppe für das Naturschutzgebiet „Lünebur-
ger Heide“ Zwischenergebnisse der Bearbeitung des Managementplanes vorgestellt, 
im April 2021 die Bestandskapitel des Managementplanes (Kap. 1 bis 3) vorgelegt (1.
Zwischenbericht). Im September 2021 wurde das Zielkonzept mit der Koordinierungs-
gruppe diskutiert, nachdem der Entwurf im Juli 2021 vorgelegt worden war (2. Zwi-
schenbericht). Letzte Rückmeldungen der Mitglieder der Koordinierungsgruppe zum
Zielkonzept erfolgten im Dezember 2021 mit einem Nachtrag vom Juli 2022. Der
vollständige Entwurf des Managementplanes einschließlich Maßnahmenkonzept (3.
Zwischenbericht) wurde am 10.11.2022 mit der Koordinierungsgruppe diskutiert,
nachdem der Entwurf im Vorfeld vorgelegt worden war. Schriftliche Anmerkungen
dazu wurden bis zum 15.11.2022 vorgebracht und anschließend bis zum 6.12.2022
fachlich gewürdigt.

Zwischen November 2021 und Mai 2022 erfolgt die Abstimmung des im Juli 2021
vorgelegten Zielkonzeptes mit dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz und den Landkreisen Heidekreis und Harburg. Im
September 2022 wurde der vollständige Managementplan im Entwurf vorgelegt (3.
Zwischenbericht). Rückmeldungen dazu erfolgten durch den Niedersächsischen Lan-
desbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz und die Landkreise Hei-
dekreis und Harburg bis Mitte November 2022 und wurden anschließend bis zum
6.12.2022 fachlich gewürdigt.

1.4 Vorgaben aus Natura 2000 und andere europarechtliche Vorgaben

Der Planungsraum umfasst das gesammte FFH-Gebiet Nr. 70 und Vogelschutzgebiet
Nr. V24 „Lüneburger Heide“ (DE 2725-301). Die Flächen beider Natura 2000-Gebiete
sind identisch. Die Natura 2000-Gebiete befinden sich auf dem Gebiet der Landkreise
Heidekreis und Harburg (vergleiche V. ROEDER 2013, NMU 2020a, NLWKN 2020a).



22 Managementplan FFH-Gebiet Nr. 70 und EU-Vogelschutzgebiet V 24 (Lüneburger Heide)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Entsprechend dem an die Europäische Union übermittelten Standarddatenbogen
Deutschlands (Stand Juli 2020, NLWKN 2020a1) sind im FFH-Gebiet 22 Lebens-
raumtypen mit signifikanten Vorkommen vertreten, die im Sinne der FFH-Richtlinie
von gemeinschaftlichen Interesse sind. Darüber hinaus sind zwei Säugetierarten, eine
Amphibienart, zwei Libellenarten, eine Käferart eine Fischart und eine Rundmäulerar
nach Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführt (siehe Tab. 1-1). Für das EU-
Vogelschutzgebiet werden im an die Europäische Union übermittelten Standarddaten-
bogen Deutschlands (Stand Juli 2020, NLWKN 2020a) 31 Vogelarten genannt (siehe
Tab. 1-2).

Die Tab. 1-1 und Tab. 1-2 geben eine Übersicht über die Ausstattung des Natura 2000-
Gebietes. Weiterführende Angaben zur Ausstattung des Gebietes können dem Kap. 3
entnommen werden. In Tab. 1-3 sind Hinweise aus dem Netzzusammenhang des
Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz für
die Lebensraumtypen des Gebietes und für weitere landesweit bedeutsame Biotop-
typen zusammengestellt.

Eine Schutzgebietsverordnung, welche die Belange von Natura 2000 berücksichtigt
und allgemeine sowie spezielle Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet und das EU-Vo-
gelschutzgebiet festlegt, wurde am 1.5.2021 in Kraft gesetzt. Die vorherige Verord-
nung über das Naturschutzgebiet stammt aus dem Jahr 1993 (nähere Angaben zu
dieser Verordnung und zu deren Verläufern siehe V. ROEDER 2013). Der neue Ver-
ordnung ist in Kap. 10.1 im Anhang aufgeführt.

Eine Übersicht über die Lage des Planungsraumes und der Schutzgebiete gibt Karte 1.

Das NIEDERSÄCHSISCHE FORSTPLANUNGSAMT (2016) formuliert für die Flächen der
Niedersächsischen Landesforsten Erhaltungsziele für die Lebensraumtypen 2310,
2330, 3130, 3160, 4010, 4030, 5130, 6430, 6510, 7110, 7120, 7140, 7150, 9110, 9190
und 91D0. Als Grundlage der Erhaltungsziele dienen die Vollzugshinweise des Nie-
dersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN) unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Weiterhin werden
Erhaltungsziele für Arten der FFH-Anhänge II und IV sowie für 13 der genannten Vo-
gelarten beschrieben. Neben den Vogelarten sind Kammmolch, Abendsegler, die Am-
phibienarten Springfrosch und Moorfrosch sowie die Reptilienarten Schlingnatter und
Zauneidechse Gegenstand der Erhaltungsziele.

1 Letzte Aktualitätsprüfung am 18.8.2022.
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Innerhalb des Planungsraumes sind mehrere Fließgewässer vorhanden, die den Re-
gelungen der Wasserrahmenrichtlinie unterliegen (vergleiche Kap. 3.5.2). Weitere
europarechtliche Vorgaben sind für die Bearbeitung der vorliegenden Unterlage nicht
relevant.

Tab. 1-1: Übersicht über die Ausstattung des FFH-Gebietes Nr. 70 mit Lebens-
raumtypen sowie Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie gemäß
Standarddatenbogen.

Quellen: NLWKN (2020a); Angaben gemäß Standarddatenbogen (Stand Juli 2020).

Lebensraumtypen: Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie, [ = prioritäre Lebensraum-
typen).

Lebensraumtypen Arten des Anhanges II
der FFH-Richtlinie

2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im
Binnenland]

2320 Trockene Sandheiden mit Calluna und Empetrum nigrum [Dünen im
Binnenland]

2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis
[Dünen im Binnenland]

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der
Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions
oder Hydrocharitions

3160 Dystrophe Seen und Teiche
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des

Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion
4010 Feuchte Heiden des nordatlantischen Raums mit Erica tetralix
4030 Trockene europäische Heiden
5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen
6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem

europäischen Festland) auf Silikatböden
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen

Stufe
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba

officinalis)
7110  Lebende Hochmoore
7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
7150 Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und
gelegentlich Eibe (Quercion robori-petraeae oder Ilici-Fagenion)

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur

91D0  Moorwälder

91E0  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

 Kammmolch (Triturus crista-
tus)

 Große Moosjungfer (Leuco-
rrhinia pectoralis)

 Grüne Flussjungfer (Ophio-
gomphus cecilia)

 Groppe (Cottus gobio)

 Bachneunauge (Lampetra
planeri)

 Hirschkäfer (Lucanus cervus)

 Großes Mausohr (Myotis
myotis)

 Fischotter (Lutra lutra)
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Tab. 1-2: Übersicht über die Vogelarten des EU-Vogelschutzgebietes V24 gemäß
Standarddatenbogen.

Quellen: NLWKN (2020a); Angaben gemäß Standarddatenbogen (Stand Juli 2020).

Erh.-grad.: Erhaltungsgrad und Wiederherstellungsmöglichkeit der für die Art wichtigen Habitat-
elemente nach Standarddatenbogen: A = sehr gut; B = gut; C = mäßig bis schlecht; k.A. = keine
Angabe.

Status: n = Brutnachweis; g = Nahrungsgast; r = resident.

Signifikanz: Signifikante Vogelarten gemäß Standarddatenbogen und wertbestimmende Vogelarten
des EU-Vogelschutzgebietes nach NLWKN (2017): b = signifikante Vogelarten nach Art. 4 Abs. 1
(Anhang I) als Brutvögel. z = signifikante Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 als Brutvögel, w =
wertbestimmende Vogelart nach NLWKN (2017), - = nicht signifikante Art gemäß Standard-
datenbogen.

Vogelarten Erh.-
grad

Status Signifikanz

Raufußkauz (Aegolius funereus) B n b, w

Krickente (Anas crecca) B n z, w

Brachpieper (Anthus campestris) k.A. g -

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus) B n b, w

Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) B n z

Schwarzstorch (Ciconia nigra) B n b

Kornweihe (Circus cyaneus) B w b

Wiesenweihe (Circus pygargus) B n b

Wachtel (Coturnix coturnix) B n z

Wachtelkönig (Crex crex) B n b

Kleinspecht (Dendrocopus minor) B r z

Schwarzspecht (Dryocopus martius) B r b, w

Ortolan (Emberiza hortulana) k.A. n -

Baumfalke (Falco subbuteo) B n z

Bekassine (Gallinago gallinago) B n z

Wendehals (Jynx torquilla) B n z, w

Neuntöter (Lanius collurio) B n b

Raubwürger (Lanius excubitor) B r z, w

Heidelerche (Lullula arborea) B n b, w

Rotmilan (Milvus milvus) B n b

Wiesenschafstelze (Motacilla flava) B n z

Großer Brachvogel (Numenius arquata) B n z

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) B n z, w

Wespenbussard (Pernis apivorus) B n b

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) B n z

Braunkehlchen (Saxicola rubetra) B n z

Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) B n z, w

Waldschnepfe (Scolopax rusticola) B n z, w

Birkhuhn (Tetrao tetrix) B r b, w

Waldwasserläufer (Tringa ochropus) B n z

Kiebitz (Vanellus vanellus) B n z
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Tab. 1-3: Hinweise aus dem Netzzusammenhang für die Maßnahmenplanung für Lebensraumtypen im FFH-Gebiet Nr. 70 (hier:
ohne Flächen der Niedersächsischen Landesforsten – NLF) (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz, Stand: 16.12.2019)

XX = unbekannt FV = günstig U1 = unzureichend U2 = schlecht

u = Gesamttrend unbekannt  = sich verbessernd  = stabil  = sich verschlechternd

Hinweise aus dem Netzzusammenhang für die Maßnahmenplanung für LRT in FFH 070 (hier: ohne NLF)

Gebietsbezogene
Einstufungen lt. SDB

2019

Planungsrau
m (wenn nur
Teilgebiet

beplant wird)

Einstufungen lt. FFH-Bericht 2019
(atlantische Region)

LRT-
Code

Re-
prä-
sen-
tativi-
tät

Flä-
che
(ha)

Er-
hal-
tungs
grad

Fläc-
he
(ha),
ge-
run-
det

Erhal-
tungs
grad

Rang
e

Area S+F Erhal-
tungs-
zustand

Trend Erfas-
sungsjahr
(Referenz-
zustand)

Wiederherstellungsnotwendigkeit aus
dem Netzzusammenhang

Anmerkungen

2310 B 10,1 B 6,5 B U1 U2 U1 U2  2010 ja, Flächenvergrößerung (falls
möglich) notwendig

2320 C 1,4 B 1,4 B U2 U2 U1 U2  2010 nein, aber Flächenvergrößerung
(falls möglich) anzustreben

2330 B 6,8 B 5,7 B U2 U2 U2 U2  2011 ja, Flächenvergrößerung (falls
möglich) notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 5 %

3130 A 5,3 B 3,2 B U2 U2 U2 U2 u 2014 ja, Flächenvergrößerung und
Reduzierung des C-Anteils
notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 20 %
(im Planungsraum ca. 25 %)

3150 C 0,3 C 0,3 C U1 U2 U2 U2 u 2014 nein, aber Flächenvergrößerung
und Verbesserung des
Erhaltungsgrads auf B
anzustreben

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 85 %

ggf. Entwicklung von SE ohne LRT in
3150

3160 B 18,4 B 18,3 B FV FV U1 U1  2015 ja, Reduzierung des C-Anteils
notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 50 %

3260 B 8,5 B 8,5 B U1 U2 U2 U2  2017 ja, Flächenvergrößerung und
Reduzierung des C-Anteils
notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 35 %

Prüfung von als FB ohne LRT sowie FM
kartierten Gewässerabschnitten auf
Entwicklungspotenzial.

4010 A 82,1 B 81,4 B U2 U2 U2 U2  2017 ja, Flächenvergrößerung und
Reduzierung des C-Anteils
notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 50 %



26 Managementplan FFH-Gebiet Nr. 70 und EU-Vogelschutzgebiet V 24 (Lüneburger Heide)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hinweise aus dem Netzzusammenhang für die Maßnahmenplanung für LRT in FFH 070 (hier: ohne NLF)

Gebietsbezogene
Einstufungen lt. SDB

2019

Planungsrau
m (wenn nur
Teilgebiet

beplant wird)

Einstufungen lt. FFH-Bericht 2019
(atlantische Region)

LRT-
Code

Re-
prä-
sen-
tativi-
tät

Flä-
che
(ha)

Er-
hal-
tungs
grad

Fläc-
he
(ha),
ge-
run-
det

Erhal-
tungs
grad

Rang
e

Area S+F Erhal-
tungs-
zustand

Trend Erfas-
sungsjahr
(Referenz-
zustand)

Wiederherstellungsnotwendigkeit aus
dem Netzzusammenhang

Anmerkungen

4030 A 4266 B 4236 B FV FV FV FV  2017 nein, aber Reduzierung des C-
Anteils anzustreben

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 10 %

5130 A 58,2 B 57,8 B FV XX FV FV  2017 nein Gebietsbezogener C-Anteil ca. 5 %

6230 A 40,1 B 40,1 B FV U2 U2 U2  2015 ja, Flächenvergrößerung und
Reduzierung des C-Anteils
notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 35 %

6430 C 1,1 B 1,1 B XX XX U2 U2 u 2017 nein, aber Reduzierung des C-
Anteils anzustreben

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 20 %
(im Planungsraum ca. 15 %)

6510 C 16,8 B 15,1 B U2 U2 U2 U2  2017 nein, aber Flächenvergrößerung
und Reduzierung des C-Anteils
anzustreben

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 10 %

7110 B 8,4 B 8,0 B U1 U2 U2 U2  2015 ja, Flächenvergrößerung und
Reduzierung des C-Anteils
notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 45 %

7120 B 66,4 C 65,2 C FV U1 U2 U2 u 2015 ja, Flächenvergrößerung und
Verbesserung des
Erhaltungsgrads auf B
notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 70 %

7140 A 28,3 B 26,3 B FV U1 U2 U2  2017 ja, Flächenvergrößerung und
Reduzierung des C-Anteils
notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 25 %

7150 A 2,8 B 1,9 B U1 XX FV U1  2014 nein, aber Flächenvergrößerung
anzustreben

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 25 %
(im Planungsraum < 5 %)
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Hinweise aus dem Netzzusammenhang für die Maßnahmenplanung für LRT in FFH 070 (hier: ohne NLF)

Gebietsbezogene
Einstufungen lt. SDB

2019

Planungsrau
m (wenn nur
Teilgebiet

beplant wird)

Einstufungen lt. FFH-Bericht 2019
(atlantische Region)

LRT-
Code

Re-
prä-
sen-
tativi-
tät

Flä-
che
(ha)

Er-
hal-
tungs
grad

Fläc-
he
(ha),
ge-
run-
det

Erhal-
tungs
grad

Rang
e

Area S+F Erhal-
tungs-
zustand

Trend Erfas-
sungsjahr
(Referenz-
zustand)

Wiederherstellungsnotwendigkeit aus
dem Netzzusammenhang

Anmerkungen

9110 A 411 B 166 B FV FV U1 U1  2017 ja, Reduzierung des C-Anteils
notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 35 %
(im Planungsraum ca. 20 %)

Da Ilex-reiche Buchenwälder hier den
naturnäheren Waldtyp bilden, sollte die
Entwicklung zu 9120 gefördert werden.

9120 A 49,4 B 44,7 B FV FV U1 U1  2017 nein Flächenvergrößerung zulasten von
9110 anzustreben

9130 D 0,6 FV FV U1 U1  2017 nicht signifikant, daher kein
Erhaltungsziel

9190 A 528 B 2622 B FV U1 U2 U2  2017 ja, Flächenvergrößerung und
Reduzierung des C-Anteils
notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 60 %
(im Planungsraum ca. 55 %)

Möglichkeiten einer
Flächenvergrößerung durch
Umwandlung von Nadelforsten prüfen

91D0 A 320 C 317 C FV U1 U2 U2  2017 ja, Flächenvergrößerung und
Verbesserung des Erhaltungs-
grads auf B notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 55 %
(im Planungsraum ca. 60 %)

Die Möglichkeit einer Vernässung
vorhandener Moorwaldbestände ist zu
prüfen.

Isoliert gelegene WV-Bestände ohne
Kontakt zu WB und ohne Torfmoose
müssen auf ihre Zuordnung zu LRT
91D0 überprüft werden.

2 In der übersandten Fassung vom 16.12.2019 war fälschlicherweise ein Wert von 166 ha angegeben. Dieser Wert wurde am 4.11.2022 korrigiert.
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Hinweise aus dem Netzzusammenhang für die Maßnahmenplanung für LRT in FFH 070 (hier: ohne NLF)

Gebietsbezogene
Einstufungen lt. SDB

2019

Planungsrau
m (wenn nur
Teilgebiet

beplant wird)

Einstufungen lt. FFH-Bericht 2019
(atlantische Region)

LRT-
Code

Re-
prä-
sen-
tativi-
tät

Flä-
che
(ha)

Er-
hal-
tungs
grad

Fläc-
he
(ha),
ge-
run-
det

Erhal-
tungs
grad

Rang
e

Area S+F Erhal-
tungs-
zustand

Trend Erfas-
sungsjahr
(Referenz-
zustand)

Wiederherstellungsnotwendigkeit aus
dem Netzzusammenhang

Anmerkungen

91E0 B 39,3 B 39,3 B FV U1 U2 U2  2017 ja, Flächenvergrößerung (falls
möglich) und Reduzierung des
C-Anteils notwendig

Gebietsbezogener C-Anteil ca. 35 %

Weitere aus landesweiter Sicht für die Sicherung und Managementplanung vorrangig bedeutsame Biotoptypen: WA, FB, SO, ST, NS, NR, RS, GM (inkl. Wiederherstellung
zulasten von GI/GE), GN (inkl. Wiederherstellung zulasten von GM/GF/GI).
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1.5 Hinweise auf nationale rechtliche und planerische Vorgaben

Der Planungsraum ist Bestandteil von nach nationalem Naturschutzrecht ausgewiese-
nen Schutzgebieten und geschützten Bereichen (§ 23 ff BNatSchG). Die Fläche des
FFH-Gebietes und EU-Vogelschutzgebietes ist identisch mit der Fläche des Natur-
schutzgebietes „Lüneburger Heide“ (NSG LÜ 2, vormals Naturschutzgebiete „Lüne-
burger Heide“ [NSG LÜ 2] und „Ehbläcksmoor“ [NSG LÜ 35]). Nordwestlich grenzt
das FFH-Gebiet Nr. 41 und gleichnamige Naturschutzgebiet „Seeve“ (NSG LÜ 356)
an. Im Süden schließt sich das Landschaftsschutzgebiet „Oberes Böhmetal“ (LSG 
HK 42) an. Außerdem grenzen westlich die Landschaftsschutzgebiete „Höpener Heide 
und Höpener Berg“ (LSG HK 26) und „Barrler Dünen und Wacholderheide“ (LSG 
HK 27) an. Nordöstlich verläuft der Planungsraum auf längerer Strecke entlang des
Landschaftschutzgebietes „Garlstorfer Wald und weitere Umgebung“ (LSG WL 17).
Weitere angrenzende Landschaftsschutzgebiete sind „Brettbachtal und nähere 
Umgebung“ (LSG WL 22) im Norden sowie „Borsteler Kuhlen und Brunautal“ (LSG 
HK 17) im Südosten.

Der Planungsraum ist Teil des Naturparkes „Lüneburger Heide“ (NP NDS 1). Im öst-
lichen Planungsraum befindet sich ein Naturdenkmal „Kiefer“ (ND WL 3). Desweite-
ren befindet sich im zentralen nördlichen Gebiet ein kleiner geschützter Landschafts-
bestandteil „Baumschutzsatzung der Gemeinde Undeloh“ (GLB WL 10, angrenzend
zum Planungsraum). Biosphärenreservate oder Nationale Naturmonumente sind im
Planungsraum oder in dessen Umgebung nicht vorhanden (vergleiche NMU 2020a),
wenngleich Teile des Planungsraumes die Qualität eines Nationalen Naturmonumentes
haben (SCHLUMPRECHT & KAISER 2015). Mit einem Flächenanteil von etwa 25 %
treten nach § 30 BNatSchG oder § 24 NNatSchG gesetzlich geschützte Biotope im
FFH-Gebiet auf. Mit dem Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz sowie weiterer Gesetzte zum Natur-
schutzrecht vom 11. November 2020 entfallen die nach § 22 Abs. 4 NAGBNatSchG
pauschal geschützten Landschaftsbestandteile (Nds. GVBl. Nr. 43/2020, S. 444).

Im Süden des FFH-Gebietes befindet sich nördlich von Heber ein kleiner Teil des
vorläufig zu sichernden Überschwemmungsgebietes der Böhme. Außerdem grenzt das
Überschwemmungsgebiet „Este 2“ nordöstlich von Wintermoor im Westen an das 
FFH-Gebiet. Desweiteren liegen Teile des Gebietes innerhalb von Trinkwasserschutz-
gebieten. Im Nordosten erstreckt sich das Trinkwasserschutzgebiet „Hanstedt“ 
(Schutzzonen IIIA und IIIB) vom gleichnamigen Ort aus Richtung Südwesten in das
FFH-Gebiet hinein. Südlich von Schneverdingen befinden sich Teile des Trinkwasser-
schutzgebietes „Schneverdingen“ im FFH-Gebiet (Schutzzonen IIIA und IIIB). Große
Teile des FFH-Gebietes decken sich zudem mit dem Trinkwassersgewinnungsgebiet
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„Nordheide“ (Schutzzone IIIB). Heilquellenschutzgebiete befinden sich nicht im FFH-
Gebiet oder dessen Umgebung (vergleiche NMU 2020b).

Beim FFH-Gebiet handelt es sich zu großen Teilen (etwa 60 % der Gesamtfläche) um
Wald im Sinne von § 2 NWaldLG. Das betrifft auch nicht als Waldbiotope im Sinne
von V. DRACHENFELS (2004, 2011, 2016, 2021) erfasste Flächen wie im Wald
gelegene Stillgewässer, Wege, Waldlichtungs- und Ruderalfluren), da es sich um
Nichtholzbodenflächen handelt, die in funktionalem Zusammenhang mit dem Wald
stehen.

Im südlichen Gebiet liegen mehrere Förderflächen des Moorschutzprogrammes für
Hochmoore des Flachlandes und Kleinsthochmoore (Teil II). Dabei handelt es sich um
das „Pietzmoor“ sowie das „Hochmoor bei Freyersen“ westlich von Heber. Im FFH-
Gebiet südöstlich von Heber befindet sich eine weitere Fläche des Moorschutz-
programmes, das „Große Moor“. Nördlich von Heber liegt das „Hochmoor bei 
Bockheber“. Das gesamte FFH-Gebiet ist ein Gebiet mit gesamtstaatlich repräsenta-
tiver Bedeutung (HAGIUS 1997, KAISER et al. 2009, NMU 2020a). Relevante Inhalte
und Darstellungen für den Planungsraum finden sich auch in den folgenden Fachpla-
nungen:

 Regionale Raumordnungsprogramme der Landkreise Heidekreis (LANDKREIS
HEIDEKREIS 2015) und Harburg (LANDKREISHARBURG 2019),

 Landschaftsrahmenpläne (LANDKREIS HEIDEKREIS 2013, LANDKREIS HARBURG
2013),

 Flächennutzungspläne der Gemeinden Bispingen und Schneverdingen,
 Rahmenplan für Land- und Forstwirtschaft im Landkreis Harburg (IASP 2009),
 Niedersächsisches Landschaftsprogramm (NMELF 1989).

Nähere Angaben zu den einzelnen Aspekten können dem Kap. 3.5 entnommen wer-
den.
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2. Kurzcharakteristik des Planungsraumes

2.1 Planungsraumgrenze

Das etwa 23.386 ha umfassende FFH-Gebiet und EU-Vogelschutzgebiet liegt im Bun-
desland Niedersachsen auf dem Territorium der Landkreise Heidekreis und Harburg.
Es befinden sich im Planungsraum Flächen der Niedersächsischen Landesforsten. Für
diese erstellen die Landesforsten eigene Managementpläne (NIEDERSÄCHSISCHES
FORSTPLANUNGSAMT 2016). Die Bestandsbeschreibungen schließen die Flächen der
Niedersächsischen Landesforsten trotzdem ein, um die Bedeutung der übrigen Flächen
für Natura 2000 besser ableiten zu können. Die Abgrenzung des Planungsraumes kann
der Abb. 2-1 und im Detail der Karte 1 entnommen werden. Die Grenze des Pla-
nungsraumes weicht zum Teil kleinflächig von der Abgrenzung des nachträglich aus-
gewiesenen Naturschutzgebietes (NSG LÜ 2) ab.

2.2 Naturräumliche Verhältnisse

Nach V. DRACHENFELS (2010) ist das FFH-Gebiet naturräumlich hauptsächlich der
Region Nr. 5.1 „Lüneburger Heide“ zuzurechnen. Lediglich ein kleiner Bereich des 
westlichen Gebietes, östlich von Wintermoor, befindet sich in der Region Nr. 3 „Sta-
der Geest“. Entsprechend des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises Heidekreis 
(LANDKREIS HEIDEKREIS 2013) liegt das Gebiet innerhalb der Naturräume „Hohe 
Heide“, „Südheide“ und randlich in der „Wümmeniederung“. In letzterer liegt das Ge-
biet in der Untereinheit „Finteler Niederungen“ (631.17). Vom Naturraum „Südheide“ 
liegen die Untereinheiten „Behninger Geest“ (641.03) und „Harber Endmoräne“ 
(641.13) im Bereich des FFH-Gebietes. Die nördlichen Teile des Gebietes liegen im
Naturraum „Hohe Heide“. Hier befindet sich das Gebiet in den Untereinheiten 
„Wilseder Berge“ (640.01), „Garlstorfer Berge“ (640.02) und „Raubkammer Heide“ 
(640.03). Die auf dem Gebiet des Landkreises Harburg gelegenen Teile des FFH-
Gebietes befinden sich gemäß dem Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Harburg
(LANDKREIS HARBURG 2013) in der naturräumlichen Region „Lüneburger Heide“, 
hier in den Landschaftseinheiten „Hohe Heide-Süd“ (LE 7) und „Hohe Heide-Ost“ 
(LE 8) (siehe auch KAISER 2013b).

Die im Gebiet anstehenden Böden gehören nach den Darstellungen des BGR (2020)
zur Bodenregion der „Altmoränenlandschaften“ und liegen hauptsächlich in der Bo-
dengroßlandschaft der „Sander und trockenen Niederungssande sowie der sandigen
Platten und sandigen Endmoränen im Altmoränengebiet Norddeutschlands“. Ein klei-
ner Teil des nordwestlichen Gebietes (südwestlich von Handeloh) befindet sich in der
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Bodengroßlandschaft der „Grundmoränenplatten und Endmoränen im Altmoräneng-
ebiet Norddeutschlands und im Rheinland“.

Unter des Bodentypen des Gebietes ist vor allem Podsol großflächig vertreten. Eben-
falls größere Anteile am Gebiet nehmen Braunerde-Podsol und Podsol-Braunerde ein.
Örtlich gibt es flächigere Vorkommen von Pseudogley-Podsol, etwa westlich und süd-
lich von Undeloh. In den Auen findet sich zudem Gley mit Erd-Niedermoorauflage.
Weiterhin gibt es im Gebiet Häufungen von Gley-Podsol und Erd-Hochmoor. Letzte-
rer Bodentyp kommt vor allem im Bereich Pietzmoor (südöstlich von Schneverdingen)
und westlich von Heber vor. Nur kleinflächig kommen die Bodentypen Braunerde,
Erd-Niedermoor, Gley, podsoliger Regosol, Pseudogley und Pseudogley-Braunerde im
Gebiet verteilt vor (vergleiche LBEG 2020a und BOESS 2013). Die Verteilung der Bo-
dentypen kann der Textkarte 3 entnommen werden. Die geologischen Verhältnisse
werden von SCHWARZ (1997) beschrieben.

Im FFH-Gebiet sind etliche Klein- und Fließgewässer sowie Gräben verteilt. Größere
Wasserflächen befinden sich zwischen Handeloh und Holm sowie südöstlich von
Schneverdingen. Dabei handelt es sich größtenteils um Abbaugewässer und Fisch-
teiche. Bei den Abschnitten der Fließgewässer Este, Böhme, Wümme, Große Aue,
Schmale Aue, Seeve, Weseler Bach, Radenbach und Brunau, die durch den Planungs-
raum verlaufen, handelt es sich um Fließgewässer, die den Regelungen der Wasser-
rahmenrichtlinie unterliegen (siehe Kap. 3.6.3, vergleiche auch NMU 2021d).

Entsprechend der Darstellung von PATERAK et al. (2001: 149) liegt der Planungsraum
in der klimaökologischen Region „Geest- und Bördebereich“. Nach den Angaben des 
LBEG (2020b) betrug die Jahresmitteltemperatur im Zeitraum zwischen 1961 bis 1990
im Gebiet hauptsächlich zwischen 8 und 8,5 °C. Kleinräumig werden geringfügig
niedrigere Jahresmitteltemperaturen verzeichnet, etwa 7,9 °C am Wilseder Berg. Im
vorgenannten Zeitraum lagen laut LBEG (2020c) die Niederschlagssummen im Gebiet
durchschnittlich bei etwa 800 mm pro Jahr. Detaillietere Angaben zu den klimatischen
Verhältnissen finden sich bei HEINEMANN (2013).

Die nach KAISER & ZACHARIAS (2003) abgeleitete potenzielle natürliche Vegetation
kann der Textkarte 2 entnommen werden. Der Großteil des Planungsraumes weist als
potenzielle natürliche Vegetation Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes auf.
Größere Bereiche im östlichen und nordöstlichen Gebiet werden von trockenem Kie-
fern- und Birken-Eichen-Buchenwald des Tieflandes eingenommen. Vereinzelt sind
Bereiche eingestreut, deren Vegetation potenziell dem Flattergras-Buchenwald des
Tieflandes sowie dem Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes im Übergang zum
Flattergras-Buchenwald entspricht. In den Auen der Fließgewässer des Gebietes
existieren potenziell feuchte Birken-Eichenwälder des Tielflandes im Übergang zu
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Bruch- und Auwäldern der Niedermoore sowie kleinflächiger auch Stieleichen-
Auwaldkomplexe. Um das Pietzmoor entsprechen außerdem feuchte Kiefer-Birken-
Eichen-Moorwälder des Tieflandes im Übergang zum Birken- und Kiefernbruch der
potenziell natürlichen Vegetation. Ausführlichere Angaben finden sich bei KAISER
(2015b). Die kartierte, aktuelle Vegetation weicht großflächig von der potenziell natür-
lichen Vegetation ab.

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Landschaftsschutzgebiete

Naturschutzgebiete

Naturpark Lüneburger Heide (NP NDS 00001)

FFH-Gebiet Nr. 70 und Vogelschutzgebiet V24

Abb. 2-1: Abgrenzung des FFH- und Vogelschutzgebietes (Maßstab 1 : 200.000,
eingenordet).
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2.3 Aktuelle Nutzungs- und Eigentumssituation

Da der Planungsraum zu großen Teilen von Wald bedeckt ist, überwiegt die forstwirt-
schaftliche Nutzung (nähere Angaben siehe HANSTEIN et al. 2013b). Daneben sind
landwirtschaftliche Nutzflächen im Planungsraum vertreten, sowohl Grünland als auch
Ackerland (KOOPMANN & REIMER 2015). Größere Anteile des Gebietes werden als
Heideflächen und Magerrasen bewirtschaftet. Hierbei nimmt die Beweidung mit Heid-
schnucken eine zentrale Rolle ein.

In Hanstedt befindet sich das Wasserwerk Nordheide (Hamburg Wasser). Große Teile
des nördlichen Planungsraumes befinden sich in der Förderkulisse des Wasserwerkes.
Diese umfasst das Trinkwassergewinnungsgebiet „Nordheide“ (vergleiche auch 
Kap. 3.6.3).

Im FFH-Gebiet liegen einige Ortschaften und Straßen. Als Hauptverkehrsachsen sind
die durch das südwestliche Gebiet in Nord-Süd-Richtung verlaufende Bundesstraße 3
sowie die Landstraßen 170, 171 (randlich), 211 und die Kreisstraßen 27 und 73 zu
nennen. Der östliche und südöstliche Rand des Planungsraumes wird stellenweise von
der Bundesautobahn A 7 tangiert.

Aufgrund der ausgedehnten Heidelandschaft besitzt der Planungsraum eine bundes-
weite Bedeutung bezüglich der Freizeit- und Erholungsnutzung. Vor allem die Heide-
flächen zwischen Tütsberg und Undeloh sowie die Osterheide am Schneverdinger
Stadtrand werden touristisch stark frequentiert. Aber auch der übrige Planungsraum
wird freizeitlich stark genutzt.

Fischereiliche Nutzungen spielen im Planungsraum vor allem nordöstlich von Han-
deloh (Holmer Teiche) sowie in kleinerem Umfang in einigen Teichanlagen entlang
der Bäche eine Rolle. Die übrigen Oberflächengewässer des Gebietes sind diesbezüg-
lich kaum relevant. Den jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümern steht jedoch
das Fischereirecht gemäß § 1 des Niedersächsischen Fischereigesetzes zu.

Unmittelbar an den Planungsraum angrenzend wird Bodenabbau betrieben. Es handelt
sich um eine Sandgrube, die sich nordöstlich von Schneverdingen befindet.

2.4 Historische Entwicklung

Die Kurhannoversche Landesaufnahme aus dem 18. Jahrhundert stellt entsprechend
den Angaben des LBEG (2020d) für den Planungsraum großflächig Heide als Land-
nutzung dar. Größere, oftmals verinselt in der Heide gelegene Flächen werden als
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Äcker, Laubwälder, kleiner Busch und Moore abgebildet. Letztere bilden vor allem
um Schneverdingen größere zusammenhängende Flächen. Als Äcker und Wiesen ge-
nutzte Flächen häufen sich besonders in der näheren Umgebung von Siedlungen. In
der nördlichen Hälfte des Gebietes werden vermehrt größere Flugsand-Flächen bezie-
hungsweise Dünen abgebildet. Die Königlich Preußische Landesaufnahme aus den
Jahren 1899 und 1901 stellt bereits wesentlich höhere Waldanteile im Gebiet dar. Al-
lerdings sind, verglichen mit der heutigen Situation, auch noch mehr ausgedehnte Flä-
chen als Heide gekennzeichnet. Insgesamt treten im Plangebiet nur kleinflächig histo-
risch alte Waldstandorte im Sinne von WULF (1994) auf (vergleiche auch GLASER &
HAUKE 2004 und KAISER 2008). Die räumliche Verbreitung dieser Flächen ist in Karte
6 dargestellt. Bei den meisten Waldbeständen im Gebiet handelt es sich um jüngere
Nadelwälder, die aus Heideaufforstung oder natürliche Bewaldung hervorgegangen
sind. Ausführliche Angaben zur Landschaftsgeschichte des Gebietes finden sich bei
HANSTEIN et al. (2013a), HANSTEIN& LÜTKEPOHL (2013) und KLAGES (2013).

2.5 Bisherige Naturschutzaktivitäten

Die allgemeinen Naturschutzaktiväten im Planungsraum und deren geschichtliche
Entwicklung werden zusammenfassend von KAISER (2009a, 2009b) sowie CORDES &
KAISER (2013), HANSTEIN et al. (2013a) und ZIMMERMANN (2017) beschrieben, so
dass an dieser Stelle auf eine Wiederholung verzichtet wird. Nachfolgend werden
daher nur zwei für Natura 2000 besonders gedeutsame Projekte kurz vorgestellt.

Naturschutzgroßprojekt des Bundes

Seit den 1990er Jahren erfolgt die Pflege- und Entwicklung des Gebietes auf Basis
eines im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes von gesamtstaatlich repräsentativer
Bedeutung (HAGIUS 1997) erstellten Pflege- und Entwicklungsplanes (siehe KAISER et
al. 1995, KAISER 1997). Der vorliegende Managementplan ist so angelegt, dass er alle
Aussagen enthält, die für eine Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplanes ge-
boten sind. Insbesondere schränkt er seine Aussagen nicht auf die Natura 2000-Schutz-
objekte und wenige weitere landesweit bedeutsame Biotop- und Artenvorkommen ein.
Die Niedersächsischen Landesforsten haben für ihre Flächen gesonderte naturschutz-
fachliche Planwerke (KÖPSELL& ENGELKE 2013). Auch für die Waldflächen der Stif-
tung Naturschutzpark Lüneburger Heide existiert ein gesonderter Pflege- und Entwick-
lungsplan (KAISER 2008). Im Rahmen der Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes
wurden von 1991 bis 2004 umfangreiche Flächenankäufe (1.531 ha) und Langzeit-
pachten (931 ha) abgeschlossen (MERTENS et al. 2007 – Darstellung der räumlichen
Lage und Abgrenzung der Ankauf- und Pachtflächen siehe Karte 5) und zahlreiche
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biotoplenkende Maßnahmen durch den Verein Naturschutzpark (VNP) durchgeführt
(Tab. 2-1). Detaillierte Informationen zu den einzelnen Maßnahmen und Örtlichkeiten
sind MERTENS et al. (2007) zu entnehmen. KAISER et al. (2009) berichten über die
naturschutzfachliche Wirkung dieses Naturschutzgroßprojektes.

Tab. 2-1: Übersicht über die vom Verein Naturschutzpark e. V. durchgeführten
biotoplenkenden Maßnahmen im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes
(nach MERTENS et al. 2007).

Biotopkomplex biotoplenkende Maßnahmen

Wälder - Läutern von Nadelwaldbereichen
- Unterpflanzungen mit und Anlagen von Laubholzkulturen
- Waldrandgestaltung, Schaffung von gestaffelten Wald-Offenland-Übergangsberei-
chen
- Rodung der Späten Trauben-Kirsche
- Entnahme von Douglasien- und Lärchenbeständen
- Abbruch eines Wochenendhauses

Fließgewässer - Gewässerrenaturierung (Brunau, Sprengebach, Schmale Aue, Große Aue, Horn-
bach, Wilseder Bach, Schwarze Beeke, Haverbeeke)
- Rückbau von Strömungshindernissen (Wehlener Moorbach, Weseler Bach, Seeve)

Stillgewässer - Entschlammung von Teichen (Schlangengrundteich, Oberhaverbecker Dorfteich,
Tütsberger Teich)
- Anlage eines Stillgewässers am Wilseder Bach

Talräume (zumeist
Grünland)

- Abbau von Stacheldraht
- Einfühung von Beweidung mit Pferden und Rindern (Schwerpunkt in den Talauen
des Radenbaches und der Schmalen Aue)
- Anlage einer Hecke bei Undeloh

Heideflächen - Beweidung mit Heidschnucken
- Biomasseaustrag durch mechanische Pflegemaßnahmen (Plaggen und Schop-
pern)
- Heidebrand
- Heidemahd
- Entkusselung
- Bekämpfung von Neophytenbeständen
- Heideerweiterung und Neuanlage

ehemalige militärische
Übungsplätze (Rote
Flächen)

- Beseitigung von Erosionsschutzpflanzungen und Stauteichen
- Einebnung von Erosionsrinnen und Panzertrecks
- Einsaat mit Feinschwingel zur Bodenfestlegung
- Entkusselung und Mulcharbeiten
- Einbringung von Heidemahdgut und Schoppermaterial zur Heideentwicklung
- Anlage eines Stillgewässers

Moore - Renaturierung (vor allem Pietzmoor-Komplex)
- Verfüllung von Dränagen
- Ausbesserung bestehender Kammerungen
- Reduzierung der Verdunstung durch Entnahme von Nadelbäumen
- Gehölzentnahme im Möhrer Moor
- Entkusselung im Hammoor

Birkhuhn-Schutzprojekt

Die folgenden Ausführungen basieren auf den Angaben von WORMANNS (2018). Im
Jahr 2005 startete der Verein Naturschutzpark e. V. (VNP) ein Artenschutzprojekt zum
Schutz des Birkhuhns in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Ministerium für
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Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU), dem Niedersächsischen Ministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) und der Landesjägerschaft Nie-
dersachsen e. V. (LJN) sowie dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Unterstützt wird das Projekt vom Institut
für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW), das seinerseits zwei For-
schungsprojekte bezüglich Habitatnutzung, Reproduktion und Verlustursachen der
Birkhuhn-Population in der Lüneburger Heide durchführte.

Die Birkhuhn-Population der Lüneburger Heide stellt mittlerweile die einzig langfris-
tig überlebensfähige Population außerhalb der Alpen in Mitteleuropa dar. In den
1950er und 1960er Jahren betrug die Zahl an Birkhühnern im Gebiet bis zu 150 Indi-
viduen. Während die Primärlebensräume der Art vor allem Moore und deren Randbe-
reiche darstellen, haben sich die Heideflächen der Lüneburger Heide zu einem überle-
benswichtigen Ersatzlebensraum entwickelt. Mit dem Verschwinden von Moor- und
Heideflächen brachen die Zahlen jedoch seit den 1960er Jahren dramatisch ein. 1985
war der Tiefpunkt der Population erreicht, es wurden nur noch sechs Birkhähne und
sieben Birkhennen gezählt. Mitte der 1980er Jahre nahm die Vergrasung der Heideflä-
chen durch mangelnde Beweidungsdichten stark zu.

Da die Beweidungsintensität kurzfristig nicht erhöht werden konnte, führte der Verein
Naturschutzpark die Beweidung ergänzende mechanische Heidepflegemaßnahmen ein.
Darüber hinaus wurden verschiedene Heidepflegemaßnahmen durchgeführt, darunter
das Schoppern und Plaggen von Flächen, das Brennen von Heidflächen sowie ver-
schiedene Mulch- und Mulchmahdverfahren. Mit den Pflegemaßnahmen wurden
durchschlagende Erfolge erzielt und die Bestände erholten sich wieder leicht. Zwi-
schen 1990 und 2007 stieg die Zahl der Birkhühner wieder steil an. Seit 2007 ist die
Zahl trotz kontinuierlicher Heidepflege allerdings wieder rückläufig. Die Ursachen
hierfür sind bis heute unklar. Als möglicher Erklärungsansatz kommt ein erhöhter Prä-
datorendruck in Frage (VOIGT et al. 2021). Prädatoren wie Rotfuchs und Habicht gab
es zwar schon während des Anstieges der Population, möglicherweise hat sich aber die
Zahl und Anpassung der Prädatoren verändert. Andererseits stellt die Isolation der
Birkhuhn-Population ein Problem dar. Durch mangelnde genetische Variabilität wird
das Auftreten von Krankheiten begünstigt. Inwieweit witterungsbedingte und klimati-
sche Faktoren eine Rolle spielen, ist derzeit ebenfalls schwer abzuschätzen. Da die
Ursachen nicht genau bekannt sind, sind die Schutzbemühungen des Verein Natur-
schutzpark breit aufgestellt. Insgesamt ziehlt das Schutzprojekt auf die Erhaltung,
Verbesserung, Beruhigung und Vernetzung von Birkhuhn-Lebensräumen sowie auf
Prädatorenkontrolle ab. Im einzelnen gibt es folgende Aufgabenbereiche des Schutz-
projektes:
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 Prädatorenkontrolle,
 Birkhuhn-Monitoring,
 lebensraumverbessernde Maßnahmen.

Zusätzlich zu den vorgenannten Aufgabenbereichen ist der VNP bemüht, die Birk-
huhnhabitate möglichst störungsfrei zu halten. Dies soll durch gezielte Besucherlen-
kung, Anleinpflicht für Hunde, Wegegebot nach der Schutzgebietsverordnung, Sper-
rung von Wegen durch die Landkreise, ausgewiesene Reit- und Kutschwege, Balz-
platzbewachung sowie den Schutz von sensiblen Bereichen gewährleistet werden.

Detaillierte Angaben zum Birkhuhnschutzprojekt finden sich bei WORMANNS (2008).
Informationen zu Gefährdung, Schutz, Biotopspezifität sowie zu verorteten Birkhuhn-
beobachtungen und Gestüberfunden sind Kap. 3.3.1.7 zu entnehmen.

Weitere Naturschutzprojekte

Die VNP-Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide realisiert regelmäßig zahlreiche
weitere Naturschutzprojekte im Planungsraum, wie den jährlichen Geschäftsberichten
der Stiftung zu entnehmen ist (zuletzt ZIMMERMANN 2021, siehe auch diverse Beiträge
in KAISER 2013a, 2015a). Im Rahmen der Schutzgebietsbetreuung erfolgt außerdem
ein Monitoring zu diversen Artengruppen. Bezüglich der Avifauna hat eine naturkund-
liche Arbeitsgruppe große Teile des Monitorings übernommen (zuletzt WORMANNS
2020). Zwei große interdisziplinäre Forschungsprojekte haben zahlreiche wissen-
schaftliche Erkenntnisse zur Pflege und Entwicklung des Gebietes erbracht. Das Pro-
jekt „Feuer und Beweidung als Instrumente zur Erhaltung magerer Offenlandschaften 
in Nordwestdeutschland“ lief von 2001 bis 2004. Die Ergebnisse werden zusammen-
fassend von KEIENBURG et al. (2004) beschrieben. Derzeit läuft das Verbundfor-
schungsvorhaben „ÖkoKult“ (Sicherung der Ökosystemdienstleistungen und Biodiver-
sität von extensiv bewirtschafteten Kulturlandschaften, WALMSLEY 2020). Im Rahmen
des Forschungsvorhabens werden neue Methoden zur Heidepflege, zur Entwicklung
von artenreichen Ackerwildkrautbeständen, zur Revitalisierung von Magerrasen und
zur Schaffung von Heide-Wald-Übergängen praktisch erprobt und wissenschaftlich
begleitet. Die Leuphana Universität Lüneburg hat sich insbesondere um die Erfor-
schung der Stoffflüsse in den Sandheiden verdient gemacht (aktuelle zusammen-
fassende Darstellung der Ergebnisse bei TISCHEW et al. 2020).

Auf den Flächen der Niedersächsischen Landesforsten bei Barrl und Heimbuch (siehe
Abb. 2-2) befinden sich Projektflächen des integrierten LIFE-Projektes „Atlantische 
Sandlandschaften“. Auf diesen Flächen wurde der Wald aufgelichtet und Oberboden 
abgeplaggt, um verschiedene FFH-Lebensraumtypen (besonders Lebensraumtyp 2330)
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zu etablieren. Auf Teilflächen wurden Bereiche mit Mahdgut aus dem Magerrasen
Reinsehlen, der Rehmbachheide und den Offensandbereichen bei Behringen beimpft.

© 2019

Abb. 2-2: LIFE-Projektflächen (grün dargestellt) im Plangebiet (abgegrenzt durch
rote gestrichelte Linie) (Maßstab 1 : 40.000, eingenordet).

Kompensationsmaßnahmen

Im Planungsraum gibt es nach Auskunft des Landkreises Heidekreis (schriftliche Mit-
teilung 2020) mehrere Flächen, auf denen Kompensationsmaßnahmen durchgeführt
werden:

 Maßnahme 119 (naturnaher Waldrand),
 Maßnahme 032 (Neuanlage einer Streuobstwiese),
 Maßnahme E95/M1 (Grünlandextensivierung im Landkreis Harburg),
 Maßnahme E649/M1 (Hecke Neuanlage),
 Maßnahme E47/M1 (Birkenallee),
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 Maßnahme E387/M1 (Wiedervernässung durch Grabenschließung, Entnahme von
Fichten),

 Maßnahme E317/M1 (Waldmantel aus standortheimischen Gehölzen anlegen/ent-
wicklen, Pflanzung von Bäumen, Pflanzung von Bäumen und Sträuchern),

 Maßnahme E105/M1 (Entsiegelung),
 Maßnahme E107/M1 (Pflanzung einer Obstwiese),
 Maßnahme E17/M1 (Pflanzung einer Obstwiese),
 Maßnahme E259/M5 (greifvogelfreundliche Nutzung mit Luzerne, Sommerge-
treide, Klee, Brache).

Die Lage der Maßnahmenflächen, die innerhalb des Planungsraumes liegen, ist aus
den Abb. 2-3 bis Abb. 2-8 ersichtlich. Die Flächen sind mit der jeweiligen Nummer
dargestellt.

© 2019

Abb. 2-3: Kompensationsmaßnahmen E107/M1, E649/M1 und E47/M1 (Maßstab
1 : 20.000, eingenordet).
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Abb. 2-4: Kompensationsmaßnahme E107/M1 (Maßstab 1 : 20.000, eingenordet).

© 2019

Abb. 2-5: Kompensationsmaßnahmen E95/M1, E317/M1 und 119 (Maßstab
1 : 20.000, eingenordet).
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Abb. 2-6: Kompensationsmaßnahme E105/M1 (Maßstab 1:20.000, eingenordet).

© 2019

Abb. 2-7: Kompensationsmaßnahme E17/M1 (Maßstab 1 : 20.000, eingenordet).
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Abb. 2-8: Kompensationsmaßnahmen E387/M1 und 032 (Maßstab 1 : 20.000,
eingenordet).

Neben den dargestellten Kompensationsmaßnahmen stellte der Landkreis Heidekreis
Informationen zu weiteren Maßnahmenflächen zur Verfügung. Auf den Flächen wer-
den folgende Maßnahmen durchgeführt:

 Entwicklung von Naturwald
 Umwandlung von Acker in Magerrasen,
 Umwandlung Nadelholz in Laubwald.

Die Lage dieser Flächen ist Kap. 10.2 zu entnehmen.

Ein landwirtschaftlicher Betrieb aus Oberhaverbeck betreibt auf etwa 115 ha Fläche
einen Kompensationspool. Der Pool umfasst die Umwandlung von intensiv genutztem
Ackerland in mesophiles Grünland oder Magerrasen und Heide, die Umwandlung von
Kiefernforst in Heide und die naturnähere Entwicklung von Waldflächen (KAISER &
GOZDZIK 2022).
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2.6 Verwaltungszuständigkeiten

Der Planungsraum liegt innerhalb der Landkreise Heidekreis (südlich) und Harburg
(nördlich). Zuständige untere Naturschutzbehörden, untere Waldbehörden, untere
Jagdbehörden und untere Wasserbehörden sind somit die Landkreise Heidekreis und
Harburg.

Die Verantwortlichkeit für die Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an den
Oberflächengewässern obliegt den jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümern.
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3. Bestandsdarstellung und -bewertung

3.1 Biotoptypen

3.1.1 Einleitung

Das FFH-Gebiet wurde hinsichtlich seiner Biotoptypen-Ausstattung im Zeitraum von
2004 bis 2018 kartiert. Die Flächen des Verein Naturschutzparkes wurden im Jahr
2004 von KAISER (2008) nach V. DRACHENFELS (2004) kartiert. Die Sandheiden sowie
die Holmer Teiche wurden von KAISER & PURPS (2012) erfasst. Die Typisierung
erfolgte hier nach V. DRACHENFELS (2011). Im Rahmen der Erstellung des Bewirt-
schaftungsplanes für die Flächen des Forstamtes Sellhorn wurden Erfassungen im Jahr
2015 durchgeführt (NIEDERSÄCHSISCHES FORSTPLANUNGSAMT 2016). Die Typisie-
rung erfolgte ebenfalls nach V. DRACHENFELS (2011). Im Jahr 2013 wurden im
Pietzmoor Kartierungen von BRAND (2013) durchgeführt. Teile der ehemals
militärisch genutzten „Roten Flächen“ wurden in den Jahren 2014 und 2015 von 
BÜLTMANN (2016) kartiert. Weiterhin wurden Flächen zwischen Niederhaverbeck und
Sahrendorf von KULP et al. (2015) erfasst. Die Biotoptypisierung richtete sich auch
hier nach V. DRACHENFELS (2011). 2017 erfolgten außerdem Kartierarbeiten in den
Bereichen Schmale Aue und Haverbecker Holz nach V. DRACHENFELS (2016) durch
BLÜML et al. (2017). Schließlich erfolgten 2018 und 2019 eigene Kartierungen, um die
restlichen Flächen des FFH-Gebietes zu erfassen. Auch hier richtete sich die
Biotoptypisierung nach V. DRACHENFELS (2016). Im Rahmen der Erarbeitung dieses
Managementplanes wurden sämtliche Kartierergebnisse dem aktuellen Stand nach
V. DRACHENFELS (2021) angepasst.

In Abstimmung mit dem Landkreis Heidekreis erfolgt die Darstellung der
Bestandssituation einschließlich der dazugehörigen Karten auf Grundlage einer
unveränderten Übernahme der Daten der Basiserfassung, unabhängig davon, ob
sich einzelne Flächen zwischenzeitlich verändert haben oder gegebenenfalls auch
Kartierfehler für Einzelflächen vorliegen. Im Rahmen der Neuausweisung des
Naturschutzgebietes erfolgte ein umfangreicher Abstimmungsprozess, in dessen
Rahmen diverse Korrekturen der Inhalte der Basiserfassung erfolgt sind und
dessen Ergebnis sich in der Karte der Schutzgebietsverordnung niederschlägt.
Diese Änderungen der Bestandssituation werden im Rahmen des Zielkonzeptes
und der Maßnahmenplanung (Kap. 4 und 5) berücksichtigt.
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3.1.2 Bestandssituation

Die Tab. 3-1 liefert eine Übersicht über die Biotoptypenausstattung des FFH-Gebietes.
Aufgrund der Fülle an Biotoptypen, die oft auch miteinander vergesellschaftet vor-
kommen, beschränkt sich Auflistung auf die dominierenden Biotoptypen. Ebenso
wurde in der Tabelle auf die Unterscheidung von Altersstufen und sonstigen Neben-
codes verzichtet. Entsprechend den Ausführungen in Kap. 3.1.1 richten sich die Bio-
topkürzel nach dem aktuellen Kartierschlüssel (V. DRACHENFELS 2021), soweit eine
nachträgliche Übertragung möglich war.

Mit etwa 18 % an der Gesamtfläche des Planungsraumes stellen Kiefernforste (WZK)
einen der verbreitetesten Biotoptypen dar. Allerdings ist zu beachten, dass im Rahmen
der Basiserfassung nicht immer entsprechend dem aktuellen Kartierschlüssel (V. DRA-
CHENFELS 2021) zwischen Kiefernforst und Kieferwald (WK) unterschieden worden
ist. Tatsächlich ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil der als Kiefenforst
kartierten Flächen als Kiefernwald einzustufen ist. Daneben sind auch andere Wald-
biotope flächig im Planungsraum vertreten. Es handelt sich hierbei um Fichtenforst
(WZF, 10 %), Zwergstrauch-Kiefernwald (WKZ, 8 %), sonstige Nadelforste (WZ,
6 %)3 und Kiefernforste armer, trockener Sandböden (WKS, 5 %). Kleinere Wald-
flächen nehmen außerdem Eichenmischwälder armer, trockener Sandböden (WQT,
2 %), Lärchenforste (WZL, 2 %), Douglasienforste (WZD, 1 %) und bodensaure
Buchenwälder armer Sandböden (WLA, 1 %) ein.

Ebenfalls große Flächen, etwa 17 % der Gesamtfläche, werden von trockener Sand-
heide (HCT) bedeckt. Unter den Offenland-Biotopen sind darüber hinaus auch Sand-
äcker häufiger vertreten (etwa 5 %). Mit jeweils 1 % am Planungsraum treten im Um-
feld der Ackerflächen auch Intensivgrünland (GIT) und Extensivgrünland (GET) auf.
Alle weiteren Biotoptypen belegen mit ihren Flächen jeweils weniger als 1 % des Pla-
nungsraumes. Die räumliche Verteilung der Biotoptypen geht aus Karte 2 hervor.

3 Auf Teilflächen ist eine Unterscheidung bis auf Ebene der Untereinheiten nicht erfolgt.
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Tab. 3-1: Biotoptypenausstattung des FFH-Gebietes.

Hinweis: Kartierung des FFH-Gebietes durch KAISER (2008), KAISER & PURPS (2012), BRAND
(2013), KULP et. al (2015), BÜLTMANN (2016), NIEDERSÄCHSISCHES FORSTPLANUNGSAMT (2016),
BLÜML et al. (2017) sowie eigener Erhebung 2018.

Auf Teilflächen ist im Rahmen der Kartierung eine Unterscheidung bis auf Ebene der Untereinheiten
nicht erfolgt.

Biotoptyp Kür-
zel

Fläche
[ha]

Anteil
[%]

basenarmer Lehmacker AL 0,17 0,0007
Mooracker AM 0,15 0,0006
Sandacker AS 1.253,03 5,3579
sonstiges Weiden-Ufergebüsch BAZ 0,21 0,0009
Einzelstrauch BE 0,4 0,0017
Feuchtgebüsch nährstoffarmer Standorte BFA 7,64 0,0327
Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte BFR 0,65 0,0028
mesophiles Weißdorn-/Schlehengebüsch BMS 1,17 0,0050
Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffärmerer Standorte BNA 10,62 0,0454
Gagelgebüsch der Sümpfe und Moore BNG 1,34 0,0057
Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte BNR 2,41 0,0103
Gebüsch aus Später Traubenkirsche BRK 1,79 0,0077
Rubus-/Lianengestrüpp BRR 2 0,0086
sonstiges naturnahes Sukzessionsgebüsch BRS 3,07 0,0131
Ruderalgebüsch BRU 0,1 0,0004
sonstiges standortfremdes Gebüsch BRX 0,05 0,0002
bodensaures Weiden-/Faulbaumgebüsch BSF 0,93 0,0040
Ginstergebüsch BSG 6,72 0,0287
Wacholdergebüsch nährstoffarmer Sandböden BWA 58,28 0,2500
Ziergebüsch aus überwiegend einheimischen Gehölzarten BZE 0,3 0,0013
Zierhecke BZH 0,1 0,0004
Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Gehölzarten BZN 0,18 0,0008
offene Binnendüne DB 0,21 0,0009
sandiger Offenbodenbereich DOS 11 0,0470
sonstiger Offenbodenbereich DOZ 0,05 0,0002
Sandwand DSS 0,45 0,0019
sonstige vegetationsarme Torffläche DTZ 0,04 0,0002
Gemüse- und sonstige Gartenbaufläche EGG 1,13 0,0048
landwirtschaftlliche Lagerfläche EL 2,91 0,0124
Obstbaumplantage EOB 2,06 0,0088
donstige Beerenstrauchplantage EOR 4,49 0,0192
Beet /Rabatte ER 0,07 0,0003
naturnaher Geestbach mit Kiessubstrat FBG 4,33 0,0185
naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat FBS 3,84 0,0164
naturnaher Geestfluss mit Kiessubstrat FFG 1,64 0,0070
kalk- und nährstoffarmer Graben FGA 2,87 0,0123
nährstoffreicher Graben FGR 1,14 0,0049
sonstiger vegetationsarmer Graben FGZ 4,17 0,0178
kleiner Kanal FKK 0,1 0,0004
mäßig ausgebauter Bach FM 2,08 0,0089
mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat FMS 5,33 0,0228
Sicker- oder Rieselquelle FQR 0,2 0,0009
mäßig ausgebauter Bach FXM 0,06 0,0003
stark begradigter Bach FXS 0,21 0,0009
Quelle mit ausgebautem Abfluss FYA 0 0,0000
Grünland-Einsaat GA 45,47 0,1944
artenarmes Extensivgrünland GE 9,36 0,0400
artenarmes Extensivgrünland der Überschwemmungsbereiche GEA 1,17 0,0050
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Biotoptyp Kür-
zel

Fläche
[ha]

Anteil
[%]

sonstiges feuchtes Extensivgrünland GEF 53,09 0,2270
artenarmes Extensivgrünland auf Moorböden GEM 17,66 0,0755
artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden GET 251,1 1,0737
sonstiger Flutrasen GFF 3,32 0,0142
sonstiges feuchtes Intensivgrünland GIF 107,52 0,4598
Intensivgrünland auf Moorböden GIM 49,43 0,2114
Intensivgrünland trockenerer Mineralböden GIT 347,56 1,4862
mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte GMA 125,44 0,5364
mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte GMF 59,14 0,2529
sonstiges mesophiles Grünland GMS 143,6 0,6140
seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen GNF 39,42 0,1686
mäßig nährstoffreiche Nasswiese GNM 16,76 0,0717
nährstoffreiche Nasswiese GNR 9,71 0,0415
sonstiges mageres Nassgrünland GNW 52,62 0,2250
artenarmer Scherrasen GRA 4,81 0,0206
artenreicher Scherrasen GRR 1,02 0,0044
Trittrasen GRT 8,71 0,0372
sonstige Weidefläche GW 2,02 0,0086
Einzelbaum/Baumbestand HB 0,16 0,0007
Allee/Baumreihe HBA 132,17 0,5652
sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe HBE 146,83 0,6278
feuchte Sandheide HCF 84,5 0,3613
trockene Sandheide HCT 4.044,04 17,2915
Einzelbaum/ Baumbestand des Siedlungsbereichs HE 0,97 0,0041
Baumhecke HFB 9,01 0,0385
Strauch-Baumhecke HFM 18,92 0,0809
Strauchhecke HFS 1,62 0,0069
Feldhecke mit standortfremden Gehölzen HFX 0,04 0,0002
naturnahes Feldgehölz HN 7,66 0,0328
Streuobstbestand HO 0,31 0,0013
junger Streuobstbestand HOJ 5,3 0,0227
mittelalter Streuobstbestand HOM 0,97 0,0041
standortgerechte Gehölzpflanzung HPG 0,5 0,0021
sonstiger standortgerechter Gehölzbestand HPS 0,74 0,0032
Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten HSE 4,29 0,0183
Baum-Wallhecke HWB 0,31 0,0013
standortfremdes Feldgehölz HX 0,47 0,0020
Gehölzjungwuchs auf entwässertem Moor MDB 0,59 0,0025
Besenheide-Hochmoordegenerationsstadium MGB 4,4 0,0188
feuchteres Glockenheide-Hochmoordegenerationsstadium MGF 11,36 0,0486
sonstiges Zwergstrauch-Hochmoordegenerationsstadium MGZ 7,41 0,0317
naturnahes Heidehochmoor MHH 5,94 0,0254
regenerierter Torfstichbereich des Tieflands mit naturnaher Hoch-
moorvegetation

MHZ 3,83 0,0164

überstaute Hochmoor-Renaturierungsfläche MIW 1,64 0,0070
feuchteres Pfeifengras-Moorstadium MPF 56,18 0,2402
trockeneres Pfeifengras-Moorstadium MPT 35,57 0,1521
Moorstadium mit Schnabelriedvegetation MS 0,54 0,0023
Torfmoosrasen mit Schnabelriedvegetation MST 0,11 0,0005
Wollgras-Torfmoos- Schwingrasen MWS 2,79 0,0119
sonstiges Torfmoos-Wollgras-Moorstadium MWT 23,38 0,1000
Glockenheide-Anmoor/-Übergangsmoor MZE 31 0,1326
Moorlilien-Anmoor/-Übergangsmoor MZN 6,08 0,0260
sonstiger basen- und nährstoffarmer Nassstandort mit krautiger
Pioniervegetation

NPA 0,11 0,0005

Schnabelriedvegetation auf nährstoffarmem Sand NPS 1,15 0,0049
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Biotoptyp Kür-
zel

Fläche
[ha]

Anteil
[%]

sonstiger Nassstandort mit krautiger Pioniervegetation NPZ 0,43 0,0018
Rohrglanzgras-Landröhricht NRG 1,15 0,0049
Rohrkolben-Landröhricht NRR 0,24 0,0010
Schilf-Landröhricht NRS 0,53 0,0023
basen- und nährstoffarmes Sauergras-/Binsenried NSA 12,14 0,0519
Binsen- und Simsenried nährstoffreicher Standorte NSB 10,24 0,0438
nährstoffarmes Flatterbinsenried NSF 12,42 0,0531
nährstoffreiches Großseggenried NSG 4,81 0,0206
mäßig nährstoffreiches Sauergras-/Binsenried NSM 23,06 0,0986
sonstiger nährstoffreicher Sumpf NSR 3,57 0,0153
Hochstaudensumpf nährstoffreicher Standorte NSS 3,55 0,0152
alter Gutshof ODG 0,02 0,0001
ländlich geprägtes Dorfgebiet/Gehöft ODL 45 0,1924
landwirtschaftliche Produktionsanlage ODP 0,88 0,0038
verstädtertes Dorfgebiet ODS 1,46 0,0062
verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet OED 0,04 0,0002
locker bebautes Einzelhausgebiet OEL 2,09 0,0089
Lagerplatz OFL 0,1 0,0004
befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung OFZ 0,12 0,0005
sonstige Anlage zur Energieversorgung OKZ 0 0,0000
sonstiges historisches Gebäude ONH 0,35 0,0015
sonstiges Gebäude im Außenbereich ONS 3,12 0,0133
Kläranlage OSK 0,74 0,0032
kleiner Müll- und Schuttplatz OSM 0,31 0,0013
Brücke OVB 0,01 0,0000
Parkplatz OVP 3,56 0,0152
Straße OVS 45,43 0,1943
Weg OVW 477,46 2,0416
Baustelle OX 0,15 0,0006
Hütte OYH 0,26 0,0011
sonstiges Bauwerk OYS 0,09 0,0004
intensiv gepflegter Park PAI 0,22 0,0009
neue Parkanlage PAN 0,38 0,0016
Parkwald PAW 6,17 0,0264
traditioneller Bauerngarten PHB 0,25 0,0011
Freizeitgrundstück PHF 4,29 0,0183
Hausgarten mit Großbäumen PHG 5,45 0,0233
heterogenes Hausgartengebiet PHH 0,34 0,0015
Obst- und Gemüsegarten PHO 0,11 0,0005
neuzeitlicher Ziergarten PHZ 0,86 0,0037
Freizeitpark PSF 0,09 0,0004
Reitsportanlage PSR 0,33 0,0014
sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanlage PSZ 0,63 0,0027
Drahtschmielenrasen RAD 138,93 0,5940
sonstige artenarme Grasflur magerer Standorte RAG 112,97 0,4831
Pfeifengrasrasen auf Mineralböden RAP 86,64 0,3705
Felsblock/Steinhaufen aus Silikatgestein RES 0,22 0,0009
feuchter Borstgras-Magerrasen RNF 36,29 0,1552
trockener Borstgras-Magerrasen tieferer Lagen RNT 161,94 0,6925
basenreicher Sandtrockenrasen RSR 0,37 0,0016
Silbergras- und Sandseggen-Pionierrasen RSS 21,04 0,0900
sonstiger Sandtrockenrasen RSZ 156,57 0,6695
naturnahes nährstoffreiches Abbaugewässer (eutroph) SEA 1,71 0,0073
naturnahes nährstoffreiches Altwasser (eutroph) SEF 0,01 0,0000
naturnaher nährstoffreicher Stauteich/-see (eutroph) SES 0,72 0,0031
sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer (eutroph) SEZ 3,15 0,0135
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Biotoptyp Kür-
zel

Fläche
[ha]

Anteil
[%]

sonstiges naturnahes nährstoffarmes Abbaugewässer SOA 0,03 0,0001
naturnaher Hochmoorsee/-weiher natürlicher Entstehung SOM 1,11 0,0047
naturnaher nährstoffarmer Stauteich/-see SOS 16,35 0,0699
naturnahes nährstoffarmes Torfstichgewässer SOT 12,44 0,0532
sonstiges naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer SOZ 7,09 0,0303
nährstoffarme Pionierflur trockenfallender Stillgewässer mit Zwerg-
binsenvegetation

SPA 1,53 0,0065

Wiesentümpel STG 1,05 0,0045
Waldtümpel STW 0,08 0,0003
sonstiger Tümpel STZ 1,45 0,0062
naturfernes Abbaugewässer SXA 16,33 0,0698
naturferner Fischteich SXF 37,27 0,1594
Stillgewässer in Grünanlage SXG 0,25 0,0011
sonstiges naturfernes Staugewässer SXS 1,36 0,0058
sonstiges naturfernes Stillgewässer SXZ 0,82 0,0035
Natursteinmauer/-wand OMN 0,03 0,0001
Bach- und sonstige Uferstaudenflur UFB 0,11 0,0005
halbruderale Gras- und Staudenflur UH 0,03 0,0001
artenarme Brennnesselflur UHB 4,13 0,0177
halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte UHF 8,62 0,0369
artenarme Landreitgrasflur UHL 3,83 0,0164
halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte UHM 26,46 0,1131
nitrophiler Staudensaum UHN 0,65 0,0028
halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte UHT 43,09 0,1843
trockene Holzlagerfläche ULT 0,85 0,0036
Adlerfarnflur auf Sand- und Lehmböden UMA 3,74 0,0160
Goldrutenflur UNG 0,21 0,0009
Staudenknöterichgestrüpp UNK 0,02 0,0001
Bestand des Drüsigen Springkrautes UNS 0,12 0,0005
Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte, sonstige Ausprägungen URF 1,7 0,0073
Ruderalflur trockenwarmer Standorte URT 1,87 0,0080
Gras- und Staudenflur trockener, basenarmer Standorte UTA 0,81 0,0035
Waldlichtungsflur basenarmer Standorte UWA 39,16 0,1674
Waldlichtungsflur feuchter bis nasser Standorte UWF 4,82 0,0206
Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Flutrasen/
Binsen

VEF 0,08 0,0003

Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit Röhricht VER 0,06 0,0003
Verlandungsbereich nährstoffreicher Stillgewässer mit sonstigen
Tauchblattpflanzen

VET 0,11 0,0005

Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit Flatterbinse VOB 0,09 0,0004
Verlandungsbereich nährstoffarmer Stillgewässer mit flutender
Strandlingsvegetation

VOL 0,05 0,0002

Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte WAR 14,02 0,0599
Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte des
Tieflandes

WAT 19,92 0,0852

Birken- und Kiefern-Bruchwald nährstoffarmer Standorte des Tief-
landes

WBA 218,01 0,9322

Birken-Bruchwald mäßig nährstoffversorgter Standorte des Tieflan-
des

WBM 19,54 0,0836

Birken-Bruchwald nährstoffreicher Standorte WBR 3,75 0,0160
Eichen- und Hainbuchenmischwald feuchter, mäßig basenreicher
Standorte

WCA 0,12 0,0005

Eichen- und Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher
Standorte

WCE 2,92 0,0125

Erlen- und Eschen-Galeriewald WEG 10,18 0,0435
Erlen- und Eschen-Quellwald WEQ 9,81 0,0419
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Biotoptyp Kür-
zel

Fläche
[ha]

Anteil
[%]

(Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen WET 16,17 0,0691
Laubwald-Jungbestand WJL 138,59 0,5926
Nadelwald-Jungbestand WJN 125,84 0,5381
Kiefernwald armer, feuchter Sandböden WKF 141,36 0,6045
sonstiger Kiefernwald armer, trockener Sandböden WKS 1117,76 4,7795
Zwergstrauch-Kiefernwald armer, trockener Sandböden WKZ 1978,54 8,4602
bodensaurer Buchenwald armer Sandböden WLA 289,34 1,2372
bodensaurer Buchenwald lehmiger Böden des Tieflandes WLM 102,23 0,4371
mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Tieflandes WMT 0,62 0,0027
Birken- und Kiefern-Sumpfwald WNB 2,97 0,0127
Erlen- und Eschen-Sumpfwald WNE 1,32 0,0056
Birken- und Zitterpappel-Pionierwald WPB 224,93 0,9618
Ahorn- und Eschen-Pionierwald WPE 0,2 0,0009
sonstiger Kiefern-Pionierwald WPN 101,66 0,4347
sonstiger Pionier- und Sukzessionswald WPS 3,61 0,0154
Eichenmischwald feuchter Sandböden WQF 35,5 0,1518
Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden des Tieflandes WQL 260,62 1,1144
bodensaurer Eichenmischwald nasser Standorte WQN 0,89 0,0038
Eichenmischwald armer, trockener Sandböden WQT 544,52 2,3284
Waldrand magerer, basenarmer Standorte WRA 10,78 0,0461
Waldrand feuchter Standorte WRF 0,4 0,0017
Waldrand mittlerer Standorte WRM 0,25 0,0011
Waldrand mit Wallhecke WRW 0,03 0,0001
Erlenwald entwässerter Standorte WU 18,9 0,0808
Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-Moorwald WVP 69,56 0,2974
sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald WVS 18,83 0,0805
Zwergstrauch-Birken- und -Kiefern-Moorwald WVZ 64,75 0,2769
sonstiger Laubforst WX 1,27 0,0054
Roteichenforst WXE 39,16 0,1674
Laubforst aus einheimischen Arten WXH 62,09 0,2655
Hybridpappelforst WXP 2,04 0,0087
sonstiger Laubforst aus eingeführten Arten WXS 11,95 0,0511
sonstiger Nadelforst WZ 1405,7 6,0107
Douglasienforst WZD 342,73 1,4655
Fichtenforst WZF 2.237,29 9,5666
Kiefernforst WZK 4.286,06 18,3271
Lärchenforst WZL 392,37 1,6778
sonstiger Nadelforst aus eingeführten Arten WZS 7,02 0,0300

Summe 23.386,45 100*

 Rundungsbedingt können sich Abweichungen von 100 % ergeben.

Bezüglich der Zusammensetzung der Wälder geben KAISER (2008) sowie HANSTEIN
et al. (2013b) an, dass sich im gesamten FFH-Gebiet versprengt historisch alte Eichen-
und Buchenbestände befinden (räumliche Darstellung siehe Karte 6). Es handelt sich
dabei um Überbleibsel der ansonsten im Rahmen der Heidebauernwirtschaft gerodeten
Wälder. Besonders seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Heideflächen
wieder aufgeforstet. Dadurch wurden diese Eichen- und Buchenbestände wieder in
zusammenhängende Waldbereiche eingebettet. Die 150 bis 200, teilweise bis 260 Jah-
re alten Baumbestände befinden sich innerhalb ehemaliger herrschaftlicher Interessen-
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forste, so genannter „königlicher Holzungen“. Ihre Bedeutung als Artenrefugien gilt
weit über das Naturschutzgebiet hinaus für das nordwestdeutsche Tiefland (HANSTEIN
2000). Besonders für Wald beziehungsweise Waldboden bewohnende Artengruppen
mit eingeschränkter Ausbreitungs- oder Wanderfähigkeit wie Pilze, Moose, Flechten
oder Laufkäfer stellen die Bestände Refugien dar, in denen sich eine hohe Arten-
vielfalt konzentriert. Größere Bestände sind noch nördlich von Wilsede (Heinköpen),
westlich von Niederhaverbeck (Niederhaverbecker Holz), östlich von Oberhaverbeck
(Oberhaverbecker Holz), nordöstlich von Heimbuch (Heimbucher Holz), bei Olsen
(Hanstedter Berge) und westlich von Undeloh (Westernhop) erhalten. Neben geschlos-
senen Waldbeständen sind zudem alte Hofgehölze (siehe PFLUG 2013), Stühbüsche
(HANSTEIN 2004) und Hutewälder (GLASER & HAUKE 2004) als Besonderheiten des
Naturschutzgebietes hervorzuheben. Die alten Hutewälder und Stühbüsche sind das
Ergebnis der jahrtausendelangen Beweidung des Gebietes.

In Tab. 3-3 sind die Baumartenverteilungen auf den Flächen des Verein Naturschutz-
parkes (VNP), des Forstamtes Sellhorn sowie auf den sich im Privatbesitz befindlichen
Wäldern dargestellt, da diese für die faunistische Besiedlung maßgeblich sind. Bei-
mischungen und Unterpflanzungen werden nicht berücksichtigt (vergleiche HANSTEIN
et al. 2013b). Nähere Informationen zu den Eigentumsverhältnissen folgen in
Kap. 3.6.7. Die Karte 5 gibt einen Überblick über die räumliche Verteilung. Der
Tab. 3-4 kann die Verteilung der Alterklassen in den Beständen der vorgenannten
Waldbesitzarten entnommen werden, da auch diese für die faunistische Besiedlung
maßgeblich sind.

Die Wälder des Vereins Naturschutzpark weisen, verglichen mit den Beständen der
anderen Eigentümer, einen höheren Laubholzanteil auf. Es dominieren jedoch Kie-
fernbestände. In der Krautschicht herrschen oftmals Gräser vor, jedoch sind auch
durch Zwergsträucher geprägte Krautschichten nicht selten. Teilweise macht sich eine
deutlich fortgeschrittene Sukzession der Heideaufforstungen durch stärkere Anteile
von Him- und Brombeeren (Rubus idaeus, Rubus fruticosus agg.) in der Krautschicht
bemerkbar. Dieser Krautschicht-Typ häuft sich besonders in den Wäldern zwischen
Döhle und Undeloh. Mehr als die Hälfte der Waldbestände des VNP überschreiten ein
Alter von 60 Jahren nicht. Umgefähr ein Drittel sind Jungbestände im Alter von 0 bis
20 Jahren. Nur etwa 5 % der Bestände sind Altholz und überschreiten ein Alter von
100 Jahren.

Ähnlich verhält es sich in den Beständen des Forstamtes Sellhorn. Auch hier sind Kie-
fernbestände weit verbreitet. Allerdings befinden sich auch alte Eichen- und Buchen-
bestände („königliche Holzungen“) auf den Flächen des Forstamtes. Durch natürliche 
Ansamung oder künstliche Unterpflanzung haben die meisten der Wälder den früheren
Plantagenaspekt der ursprünglichen Heideaufforstungen verloren. Unter die jetzt etwa
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130-jährigen Kiefern der ersten Waldgeneration haben sich mittlerweile reichlich Bir-
ken, Ebereschen oder junge Eichen gemischt, die vom Wind oder Vögeln eingebracht
wurden. Auf den Flächen des Forstamtes kommt das Waldschutzgebietkonzept zur
Anwendung. Alle Flächen innerhalb des Naturschutzgebietes werden daher einer
Schutzgebietskategorie zugeordnet, die vom Totalschutz (Naturwald) bis zur Anwen-
dung historischer Waldnutzungsformen (kulturhistorischer Wirtschaftswald) reicht
(KÖPSELL 2001). In Tab. 3-2 sind die verschiedenen Waldschutzkategorien mit zuge-
hörigen Flächenanteilen dargestellt. Das Alter eines Großteiles der Bestände des
Forstamtes bewegt sich zwischen 20 und 80 Jahren. Etwa ein Drittel der Bestände ist
zwischen 40 und 60 Jahre alt. Ein weiteres Drittel überschreiten ein Alter von 100 Jah-
ren, selten wird auch ein Alter zwischen 180 und 200 Jahren erreicht.

Bei den Wäldern, die sich im Privateigentum befinden handelt es sich überwiegend um
Nadelholzbestände, die nach dem Zweiten Weltkrieg gepflanzt wurden. Seit den 1990
Jahren wird eine naturnahe Waldbewirtschaftung und der damit verbundene Waldum-
bau gefördert. Dadurch konnten auf einer Fläche von etwa 500 ha mehrschichtige
Wirtschaftswälder entstehen. Die Nadelholzanteile der Umbauten werden von der
Douglasie dominiert. Das Alter des Großteiles der Waldbestände liegt etwa zwischen
40 bis 60 Jahren, etwa ein Viertel erreicht ein Alter von 60 bis 80 Jahren. Weitere
20 % liegen mit ihrem Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Nur etwa 3 % der Bestände
erreichen 100 Jahre oder mehr.

Die Waldbestände der Klosterforsten sind ähnlich aufgebaut und strukturiert.

Tab. 3-2: Übersicht Waldschutzgebietskonzept Niedersächsisches Forstamt Sellhorn.

Quelle: Forsteinrichtung im Niedersächsischen Forstamt Sellhorn.

Waldschutzgebietskategorie Fläche
[ha]

Naturwald 224,2
Naturwirtschaftswald 4.398,1
Lichter Wirtschaftswald - Eiche 49,6
Lichter Wirtschaftswald - Kiefer 216,5
Kulturhistorischer Wirtschaftswald 2,3
Sonderbiotop 68,5
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Tab. 3-3: Übersicht zur Baumartenverteilung im Planungsraum (Auswahl).

Quelle: Verändert nach HANSTEIN et al. (2013b).

Waldeigentümer VNP-Stiftung
Naturschutzpark
Lüneburger
Heide

Niedersächsi-
sche Landes-
forsten

Privatwald Summe Anteil
gesamt

Hauptbaumart Fläche
[ha]

Anteil
[%]

Fläche
[ha]

Anteil
[%]

Fläche
[ha]

Anteil
[%]

[ha] [%]

Stiel-Eiche 106,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 106,6 1,1
Trauben-Eiche 27,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 0,3
Eiche (ohne nä-
here Differenzie-
rung)

36,8 1,5 310,5 6,6 42 1,5 389,3 4,0

Rot-Eiche 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 < 0,1
Rot-Buche 117,6 4,9 172,1 3,6 32 1,2 321,7 3,3
Hainbuche 5,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 < 0,1
Winter-Linde 7,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 < 0,1
Berg-Ahorn 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 < 0,1
Schwarz-Erle 35 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,4
Erle (ohne nähe-
re Differenzie-
rung)

1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 < 0,1

Birke (ohne nä-
here Differenzie-
rung)

548,6 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 548,6 5,6

Zitter-Pappel 1,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 < 0,1
Pappel 4,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 < 0,1
Eberesche 142,6 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 142,6 1,5
sonstige Laub-
bäume mit niedri-
ger Umtriebszeit

5,4 0,2 242,6 5,1 113 4,2 361,0 3,7

sonstige Laub-
bäume mit hoher
Umtriebszeit

0,0 0,0 5,2 0,1 1 0,1 6,2 < 0,1

Wald-Kiefer 915,8 38,1 3.009,6 63,9 1.812 67 5.737,4 58,4
Weymouth-Kiefer 8 0,3 0 0 0 0 8,0 < 0,1
Rot-Fichte 194,3 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 194,3 2,0
Sitka-Fichte 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 < 0,1
Fichte (ohne nä-
here Differenzie-
rung)

2 0,1 648,8 13,8 423 15,7 1073,8 10,9

Japanische Lär-
che

140,7 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 140,7 1,4

Europäische Lär-
che

32,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 0,3

Lärche (ohne nä-
here Differenzie-
rung)

17,4 0,7 212,8 4,5 155 5,7 385,2 3,9

Douglasie 46,9 2 114,2 2,4 122 4,5 283,1 2,9
Summe* 2.401,9 100,0 4.715,8 100,0 2.700 100,0 9.817,7 100,0

* Rundungsbedingt können sich Abweichungen von 100 % ergeben.
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Tab. 3-4: Übersicht zur Altersklassenverteilung der Bäume im Planungsraum
(Auswahl).

Quelle: Verändert nach KAISER (2013c).

Waldeigentümer VNP-Stiftung
Naturschutzpark
Lüneburger
Heide

Niedersächsi-
sche Landes-

forsten

Privatwald Summe Anteil
gesamt

Altersklasse Fläche
[ha]

Anteil
[%]

Fläche
[ha]

Anteil
[%]

Fläche
[ha]

Anteil
[%]

[ha] [%]

Blöße 0,0 0,0 19,3 0,4 0,0 0,0 19,3 0,2
0 – 20 736,1 31,1 94,1 2,0 162,0 6,0 992,2 10,1
21 – 40 598,9 25,3 781,4 16,6 540,0 20,0 1920,3 19,6
41 – 60 551,7 23,3 1.565, 6 33,2 1053,0 39,0 3170,3 32,4
61 – 80 264,9 11,2 577,8 12,3 675,0 25,0 1517,7 15,5
81 – 100 97,9 4,1 234,6 5,0 189,0 7,0 521,5 5,3
101 – 120 57,6 2,4 471,6 10,0 54,0 2,0 583,2 6,0
121 – 140 46,2 2,0 670,1 14,2 27,0 1,0 743,3 7,6
141 – 160 6,9 0,3 249,0 5,3 0,0 0,0 255,9 2,6
161 – 180 4,8 0,2 32,8 0,7 0,0 0,0 37,6 0,4
181 – 200 0,0 0,0 19,8 0,4 0,0 0,0 19,8 0,2
201 – 220 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 < 0,1

Summe 2367,2 100,0 4716,1 100,0 2700,0 100,0 9783,3 100,0

Die Heiden und Magerrasen des Naturschutzgebietes belegen zusammen eine Fläche
von etwa 4.866 ha (21 %). Es gibt im Gebiet, je nach Standort, unterschiedliche Aus-
prägungen der Heide. Auf trockenen, sehr armen Sandböden wächst die flechtenreiche
Heide. Dagegen wächst auf lehmigeren Böden die Lehmheide. Sie zeichnet sich durch
das Vorkommen von Dreizahn (Danthonia decumbens) und Pillen-Segge (Carex pilu-
lifera) aus. Die Krähenbeeren-Sandheide ist in ihrer Verbreitung vorwiegend auf ab-
sonnige Hänge oder durch Kaltluft beeinflusste Mulden und Tallagen beschränkt. Ört-
lich sind auf Nordhängen auch Bestände der Heidelbeer-Sandheide anzutreffen. Auf
feuchteren Böden hingegen ist die Heide durch Vorkommen von Glocken-Heide
(Erica tetralix) und Pfeifengras (Molinia caerulea) geprägt. Bei mangelnder Pflege
bildet sich eine Rohhumusschicht aus abgestorbener Besenheide (Calluna vulgaris).
Diese wirkt sich nachteilig auf die Verjüngung der Heide aus. Derartig überalterte
Heiden entwickeln sich zu einem Drahtschmielen-Degenerationsstadium, das vor al-
lem durch das verstärkte Auftreten der namensgebenden Draht-Schmiele (De-
schampsia flexuosa) geprägt ist. Auch vom Pfeifengras dominierte Degenerationssta-
dien treten auf. Bei natürlich ablaufender Sukzession dringen Baum- und Straucharten
in die Heide ein. Unter den anfliegenden Gehölzen tritt die Wald-Kiefer (Pinus syl-
vestris) gehäuft auf. Ein stärkerer Gehölzanflug macht sich vor allem auf den jüngeren,
ehemals militärisch genutzten Heideflächen bemerkbar. Besonders auf trittbelasteten
Flächen sind Borstgrasrasen in die Sandheiden eingestreut (KAISER & MERTENS
2015b).
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Bei den Magerrasenstandorten des Gebietes handelt es sich überwiegend um humus-
arme bis humusfreie Böden mit laufenden Sandeinwehungen und –umlagerungen.
Diese Standorte werden unter anderem von Silbergrasfluren besiedelt. Kleinflächig
sind auch Haferschmielen-Rasen und von der Sand-Segge (Carex arenaria) domi-
nierte Sandmagerrasen vertreten. Auf den bis in die 1990er Jahre militärisch genutzten
Flächen treten als Besonderheit noch verbreitet Fein-Schwingel- und Straußgrasrasen
auf (KAISER & MERTENS 2015b). Von besonderer Bedeutung sind Magerrasen auf
ehemaligen Ackerstandorten. Die zeitweilige Nutzung von Ackerflächen als so ge-
nannte Dreeschweiden war Teil der historischen Kulturlandschaft. Heute werden
einige Dreeschweiden von der Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide weiter be-
wirtschaftet.

Neben Heide und Magerrasen belegt auch Wirtschaftsgrünland einen höheren Flä-
chenanteil (1.334 ha, 5,7 %). Die Flächen werden vorwiegend als Mähweide genutzt.
Nach der ein- bis dreischürigen Mahd erfolgt meist eine Nachbeweidung. Reine Mäh-
wiesen sind im Gebiet eher selten (KOOPMANN & REIMER 2015). Den größten Anteil
hat Intensivgrünland, vor allem Ausprägungen trockener Standorte. Auch Extensiv-
grünland und mesophiles Grünland kommen vergleichsweise häufig vor. Letzteres ist
meistens als Glatthaferwiese ausgeprägt (Arrhenatheretum elatioris).

Die 1.253 ha Ackerflächen des Naturschutzgebietes (gut 5 % des Gebiete) weisen oft-
mals nur eine verarmte Begleitvegetation auf. Auf extensiv bewirtschafteten Flächen
finden sich jedoch auch sehr wildkrautreiche Lammkraut- (Sclerantho-Arnoserietum
minimae), Hühnerhirse-Spark- (Spergulo-Echinochloetum cruris-galli), Ackerfrauen-
mantel-Kamillen- (Aphano-Matricarietum chamomillae), Saat-Wucherblumen- (Sper-
gulo-Chrysanthemetum segeti) und Ehrenpreis-Erdrauch-Gesellschaften (Veronico-Fu-
marietum) (KOOPMANN& REIMER 2015, KAISER 2015b).

Hoch- und Übergangsmoorbiotope nehmen etwa 191 ha oder 0,8 % des Planungsrau-
mes ein. Neben ausgedehnten Hochmooren (insbesondere Pietzmoor) sind insbeson-
dere Kleinmoore und Heidemoore für das Gebiet charakteristisch. Eine ausführliche
Darstellung findet sich bei LÜTKEPOHL (1997). Sumpf- und Niedermoorvegetation
bedeckt etwa 73 ha oder 0,3 % des Gebietes. Viele Bäche haben im Gebiet ihre Quell-
region (GRIES et al. 1997, WOSNITZA& MERTENS 2013). Stillgewässer sind mit knapp
0,44 ha vertreten, wobei das Holmer Teichgebiet hervorzuheben ist (MÜLLER 1997).
Die Siedlungsflächen zeichnen sich fast durchgängig durch alten Gebäudebestand und
Hofgehölze aus (vergleiche PFLUG 2013).
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3.1.3 Bestandsanalyse

Die Bewertung nach V. DRACHENFELS (2012) in Tab. 3-5 bezieht sich auf die Bedeu-
tung der einzelnen Biotopflächen und -strukturen als Lebensraum für Pflanzen und
Pflanzengemeinschaften und darüber hinaus auch für Tiere. Kriterien für die Bewer-
tung sind Naturnähe, Gefährdung, Seltenheit und Bedeutung als Lebensraum für
Pflanzen und Tiere (V. DRACHENFELS 2012). Bei Misch- und Übergangstypen wird
der dominierende Biotoptyp dabei in der Regel stärker gewichtet.

Etwa 42 % des Planungsraumes besteht aus Biotopen mit allgemeiner Bedeutung für
den Naturschutz. Mit 25 % ist ein hoher Anteil an Biotopen von besonderer Bedeutung
vorhanden. Einen Anteil von 18 % belegen Biotope mit allgemeiner bis besonderer
Bedeutung. Für den Naturschutz nur von allgemeiner bis geringer und geringer Bedeu-
tung sind jeweils 7 % der Gesamtfläche. Die exakten Flächen- und Prozentanteile am
Planungsraum sind in Tab. 3-6 zusammengestellt.

Tab. 3-5: Bewertung der Biotopausstattung.

Biotoptypenabkürzungen nach V. DRACHENFELS (2021) entsprechend der Darstellung in Karte 2.

Wertstufe Biotoptypen

V
von besonderer
Bedeutung

 Moor- und Sumpfgebüsche (BNA, BNG, BNR)
 Wacholdergebüsche nährstoffarmer Sandböden (BWA)
 offene Binnendüne (DB)
 sandige Offenbodenbereiche in Verbindung mit Heide, Trockenrasen oder

Binnendünen (DOS(DB), DOS(HCT), DOS(RSS), DOS(RSZ), DOS/RNT)
 naturnahe Fließgewässer und Quellen (FBG, FBS, FFG, FQR)
 Sandheide-Komplexe (HCF, HCT)
 Feldgehölze mit Übergang zu Eichenmischwald und Feldgehölze mit weit

fortgeschrittener Altersstruktur (HN(WQT), HN4)
 feuchteres Glockenheide-Moordegenerationsstadium (MGF)
 naturnahes Heidehochmoor (MHH)
 Moorstadien mit Wollgras oder Schnabelriedvegetation (MS, MST, MWS, MWT)
 Anmoor- und Übergangsmoorheiden (MZE, MZN)
 Schnabelriedvegetation auf nährstoffarmem Sand (NPS)
 Landröhricht (NRR, NRS)
 Sauergras-, Binsen- und Staudenried (NSA, NSB, NSG, NSM, NSR, NSS)
 Borstgras-Magerrasen (RNF, RNT)
 Sandtrockenrasen (RSR, RSS, RSZ)
 naturnahe nährstoffreiche oder nährstoffarme Stillgewässer (SEA, SEF, SES, SEZ,

SOA, SOM, SOS, SOT, SOZ)
 nährstoffarme Pionierflur trockenfallender Stillgewässer mit Zwergbinsenvegetation

(SPA)
 Tümpel mit Verlandungsbereichen nährstoffarmer Stillgewässer (STG(VORZ),

STW(VORZ))
 Verlandungsbereiche nährstoffarmer bis nährstoffreicher Stillgewässer (VET, VOL)
 Erlen-Bruchwälder (WAR, WAT)
 Birken- und Kiefern-Bruchwälder (WBA, WBM, WBR)
 Eichen- und Hainbuchenmischwälder (WCA, WCE)
 Erlen- und Eschenwälder der Auen und Quellbereiche (WEG, WET)
 Kiefernwälder mit Übergängen zu Borstgrasrasen und Heide oder mit fortgeschrittener

Altersstruktur und Übergang zu Eichenmischwald (WKS(RNT)(HCT), WKZ3(WQT)
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Wertstufe Biotoptypen

 bodensaure Buchenwälder (WLA, WLM)
 mesophiler Buchenwald kalkärmerer Standorte des Tieflandes (WMT)
 Erlen- und Eschen-Sumpfwald; Birken- und Kiefern-Sumpfwald mit Übergang zu Erlen-

und Eschen-Sumpfwald und Wacholdergebüsch (WNB(WNE)/BNA, WNE)
 Birken- und Zitterpappel-Pionierwald mit Übergängen zu Heide und zu Borstgrasrasen

(WPB/HCT/RNT)
 Eichenmischwälder (WQF, WQL, WQN, WQT)

IV
von besonderer
bis allgemeiner
Bedeutung

 Weiden-Ufergebüsch mit Übergang zu Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher
Standorte; Moorgebüsche mit Baumbeständen oder Übergang zu Laubwald-
Jungbestand; sonstiges Feuchtgebüsch mit Übergang zu Heide und/oder
Trockenrasen; Ginstergebüsch mit Übergang zu Heide und sonstiges naturnahes
Sukzessionsgebüsch (BAZ, BFA, BFR, BNA(WJL), BNA(HBA), BNA(HBE), BNG(HBA),
BNG/HB, BNR/HBA, BNR/HBE, BRS(RSZ), BRS(HCT)(RSZ), BSG/HCT)

 naturnahe Tieflandbäche mit Weiden-Ufergebüsch, Brennnesselflur, Einzelbaum- und
Laubwald-Jungbeständen oder Übergang in mäßig ausgebaute Bäche; teilweise mit
Extensivgrünland oder halbruderalen Gras- und Staudenfluren vergesellschaftet
(FBS(BAZ), FBS(WJL), FBS/HBA, FBS/HBE, FBS(FMS), FBS(GEF), FBS(UHF))

 kalk- und nährstoffarmer Graben mit Übergang zu Flatterbinsen-, Sauergras- und
Binsenried (FGA(NSF)(NSA), HBE)

 mäßig ausgebaute Bäche mit Übergang zu naturnahen Bächen, Quellen, Flutrasen
oder mit Galeriewald, Weiden-Sumpfgebüsch oder mit Verlandungsbereich
nährstoffreicher Stillgewässer mit Röhricht (FM(VER), FMS(FQL), FMS(BNR),
FMS(FBS), FMS(WEG), FMS/GNF)

 Extensivgrünland mit Übergang zu Trockenrasen, mesophilem Grünland, Heide,
Flutrasen, Binsen- und Flatterbinsenried oder Quellbereich (GEF(RSZ), GEF(GNW),
GEF(GNA), GEF(GNW), GEF(GNF), GEF(GMF), GEF(NSF), GEF(NSM), GEM(GNF),
GEM(FQR), GEM(HCF), GET(RSZ), GET(HCT), GET(RNT, GET(RSS), GET(GMA))

 sonstiger Flutrasen (GFF)
 mageres mesophiles Grünland kalkarmer oder feuchter Standorte mit Übergang zu

Extensiv- und Intensivgrünland, halbruderaler Gras- und Staudenflur, Scherrasen,
Parkplatz, Ginstergebüsch oder mit Einzelbäumen/Baumgruppen; sonstiges
mesophiles Grünland (GMA(UHT), GMA/RAD, GMA(GRR), GMA(HBA), GMA(GET),
GMA(HBE), GMA(HOJ), GMF(UHF), GMF(GEF), GMF(GIF), GMF(GW), GMS)

 Nasswiese mit Baumbestand (GNM/HBE)
 Baumgruppen oder Einzelbäume mit fortgeschrittener Altersstruktur oder in

Übergängen zu Heide, Trockenrasen, Laubwäldern oder zu Binsenried (HBA4,
HBA(HCT), HBA(WLA), HBE4, HBE(HCT), HBE(RSZ), HBE(WBA), HBE(NSF),
HBE(NSM), HBE(WLA))

 stärker vergraste Heiden; Heiden mit Baumbestand oder Übergängen zu Wegen,
halbruderalen Gras- und Staudenfluren, Pionierwäldern, Nadelwald-Jungbestand oder
mit Gebäuden (HCF(RAP), HCF(RA), HCF(UHF), HCF(HBE), HCF(MPT), HCT(HBE),
HCT(RAD), HCT(RAP), HCT(RAG), HCT(RA), HCT(UHT), HCT(OVW), HCT(UHL),
HCT(OYH), HCT(WJN))

 Einzelbaumbestand des Siedlungsbereiches mit fortgeschrittener Alterstruktur; Hecken
und Feldgehölze mit fortgeschrittener Alterstruktur oder mit Übergang zu Heide oder zu
Eichenmischwald; Siedlungsgehölze mit Übergang zu Eichenmischwald; Baum-
wallhecke (HE4, HN4, HN(WQT), HFM(HCT), HSE(WQT), HWB)

 mittelalter Streuobstbestand und junger Streuobstbestand mit Übergang zu meso-
philem Grünland (HOJ(GMA), HOM)

 Besenheide- und Zwergstrauch-Hochmoordegenerationsstadium (MGB, MGZ)
 überstaute Hochmoor-Renaturierungsfläche in Vergesellschaftung mit Torfmoos-

Wollgras-Moorstadium (MIW/MWT)
 feuchteres Pfeifengras-Moorstadium; trockeners Pfeifengras-Moorstadium mit

Übergang zu Heide, Anmoor- und Übergangsmoorheide, Sauergras- und Binsenried
(MPF, MPT(MZE), MPT(MZN), MPT(NSM), MPT(HCF), MPT(MS))

 sonstige Nassstandorte mit krautiger Pioniervegetation; Nassstandorte mit
Schnabelriedvegetation im Übergang Pfeifengrasrasen (NPA, NPS(RAP), NPZ)

 Rohrglanzgras-Röhricht in Vergesellschaftung mit Hochstaudensumpf nährstoffreicher
Standorte (NRG/NSS)

 basen- und nährstoffarmes Sauergras-/Binsenried in Vergesellschaftung mit
Pfeifengrasrasen; nährstoffarmes Flatterbinsenried; Binsen- und Simsenried
nährstoffreicher Standorte mit Baum- und Strauchbestand, Brennnesselflur,
Landreitgrasflur oder im Übergang zu Pfeifengrasrasen, halbruderale Gras- und
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Staudenflur, Nadelwald-Jungbestand, Extensivgrünland, Rubus-/Lianengestrüpp oder
zu sonstigem naturfernem Stillgewässer (NSA/RAP, NSF, NSB(BE), NSB(HBE),
NSB(UHB), NSB(UHF), NSB/BRR, NSB/SXZ, NSB/UHL, NSB/WJN, NSB(RAP),
NSB(GEF))

 Drahtschmielenrasen, Pfeifengrasrasen und sonstige artenarme Grasfluren in
Verbindung mit Heide und Trockenrasen oder im Übergang zu Flutrasen,
Eichenmischwald, Borstgrasrasen, nährstoffarmes Stillgewässer oder Sauergras-/
Binsenried (RAD(HCT), RAD(RSZ), RAD(HCF), RAD(RNF), RAD(RNT), RAD(WQT),
RAD(RSS), RAD(DB), RAG(BWA), RAG(HCT), RAG(HCF), RAG(RNT), RAG(RSZ),
RAP(BWA), RAP(NSM), RAP(RNF), RAP(HCT), RAP(HCF), RAP(NSF), RAP(SOZ))

 Borstgrasrasen mit Baumbeständen, Offendbodenbereichen, an Wegen oder im
Übergang zu Grasfluren; (RNF(HBA), RNF(HBE), RNT(HBE), RNT(OVW), RNT(RAD),
RNT(RAG), RNT(DOS))

 Sandtrockenrasen in Verbindung mit Heide an Wegen, im Übergang zu Acker,
Grasfluren, halbruderalen Gras- und Staudenfluren, Offenbodenbereichen oder
Extensivgrünland; verbuschte Sandtrockenrasen, teilweise mit Baumbeständen
(RSS/DOS, RSS/RAG, RSZ(BSG), RSZ(DOS), RSZ(GET), RSZ(HBA), RSZ(HBE),
RSZ(RAG), RSZ(OVW), RSZ(RAD), RSZ(RAP), RSZ(AS), RSZ(RSR)(AS), RSZ(UHM),
RSZ(UHT))

 Wald-, Wiesen- und sonstige Tümpel (STG, STW, STZ)
 Fischteiche mit naturnaher Ufervegetation (SXF(VEH)(VES), SXF(VER)(VEH),

SXF(VOB)(SPM), SXF(VOM)(VOB), SXF(VOM)(VOR), SXF(VOR)(SPM))
 Bach-Uferstaudenflur an naturnahem Tieflandbach (UFB(FBS))
 halbruderale Gras- und Staudenfluren, Ruderalfluren Gras- und Staudenflur trockener,

basenarmer Standorte im Übergang zu Trockenrasen, mesophilem Grünland,
Quellbereichen oder Binsen- und Simsenried (UHF/NSB, UHF/NSG, UHF(NSB),
UHF(GMF), UHT(NSB), UHT(RSZ), UHT/RSZ, UHT(HCT), UHT(RSZ), URF/FQR,
URT(RSZ), UTA(RSZ))

 Verlandungsbereiche nährstoffarmer bis nährstoffreicher Stillgewässer mit Flutrasen
oder Flatterbinse; Rohrkolbenröhrichte an Fischteichen (VEF, VOB, VERR(SXF))

 Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald an mäßig ausgebauten Bächen, mit Übergängen zu
Erlenwald entwässerter Standorte, zu Adlerfarnflur oder mit erhöhtem Fremdholzanteil
(WAT(FMS), WAT(WU), WAT(UMA), WATx)

 Birken- und Kiefern-Bruchwald an mäßig ausgebauten Bächen oder mit Übergängen zu
nährstoffreichen Gräben, Erlenwald entwässerter Standorte, Birken- und Kiefern-
Moorwald (WBA(FMS), WBA(FGR), WBA(WVP), WBM(WU), WBM(WVP, WBR(FGR))

 Eichen- und Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Standorte mit
Fremdholzanteil (WCEx)

 Erlen- und Eschen-Galeriewald, Erlen- und Eschen-Quellwald mit Übergang zu
Erlenwald entwässerter Standorte, zu Hybridpappelforst oder zu Fichtenforst; Erlen-
und Eschen-Auwald mit Übergang zu Erlenwald entwässerter Standorte oder zu
Laubwald-Jungbestand (WEG, WEQ/WU, WEQ/WVP, WEQ/WZF, WET(WU),
WET/WJL)

 Laubwald-Jungbestand mit Übergängen zu Wacholdergebüsch, Heide, Buchenwald
oder Eichenmischwald; Nadelwald-Jungbestand mit Übergang zu mesophilem
Grünland und Kiefernwald (WJL(BNA), WJL(HCT), WJL(WLA), WJL(WLM),
WJL(WQT), WJL(WQL), WJN(GMF)(WKF))

 Kiefernwälder (WKF, WKS, WKZ)
 Buchenwäldern mit Übergang zu Einzelbaumbeständen, Fichten- und Kiefernforst,

Nadelwald-Jungbestand, Laubforst aus heimischen Arten, Waldlichtungsflur oder mit
erhöhtem Fremdholzanteil (WLA/WZF, WLA(WZF), WLA(WJN), WLA(WXH),
WLA(UWA), WLAx, WLM(WZF), WLM(WZK), WLMx)

 Birken- und Kiefern-Sumpfwälder (WNB)
 Pionierwälder mit Übergängen zu Heide, Buchenwäldern, Eichenmischwäldern,

Kiefernwäldern, Wacholdergebüsch oder zu Moor- und Sumpfgebüsch (WPB(WQT),
WPB/BNR, WPB/WKZ/WKF, WPB(HCT), WPB(WLA), WPB/BNA, WPB(BSF),
WPB(BWA), WPE(WLA), WPN(HCT), WPN(WQT), WPS/WNE)

 Eichenmischwälder mit Fremdholzanteilen oder mit Übergängen zu Pionierwald,
Erlenwald entwässerter Standorte, Einzelbaumbeständen, Wegen, Kiefernforst,
Offenbodenbereichen, Laubwald-Jungbestand, Fichtenforst; eutrophierte Eichenmisch-
wälder; Eichenmischwälder mit flächig abgestorbenen Teilbeständen; Eichenmisch-
wälder mit Standortveränderung durch Bodenbearbeitung (WQF(WPB), WQF(WU),
WQL(HBE), WQL(WJL), WQL(WPB), WQL(WZK), WQLx, WQLe, WQLz, WQT(WJL),
WQT/HN, WQT(WPB), WQT(WXE), WQT(DOS), WQT(WJL), WQT(WZF),
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WQT(WZK), WQT(HBE), WQT(UWA), WQTx, WQTe, WQTv, WQT(OVW))
 strukturreiche Waldränder (WAR, WRF, WRM, WRW)
 Erlenwald entwässerter Standorte mit Übergängen zu Waldtümpel oder naturnahem

Tieflandbach (WU/FBS, WU/STW)
 Zwergstrauch-Birken- und Kiefern-Moorwälder; Pfeifengras-Birken- und Kiefern-

Moorwälder im Übergang zu Quellbereichen, Birken- und Kiefern-Bruchwäldern oder
mit Kiefernwald-Charakter (WVP(WBA), WVP(FQR), WVP(WKF)/WKF, WVZ)

 Laubforst aus heimischen Arten, Fichten- und Kiefernforste mit Übergängen zu
Eichenmischwäldern und Buchenwäldern (WXH(WLA), WXH(WQT), WXH(WQL),
WZF(WLA), WZF(WLM), WZF(WQT), WZF(WQF))

III
von allgemeiner
Bedeutung

 Acker im Übergang zu Sandtrockenrasen (AS(RSZ))
 Ufergebüsche; mesophile Gebüsche und Gestrüppe; Faulbaum- und Ginstergebüsche;

Einzelsträucher (BAZ, BE, BMS, BRR, BRS, BRU, BSF, BSG)
 Sandwand im Übergang zum Sandtrockenrasen (DSS(DOS)(RSZ))
 kalk- und nährstoffarme Gräben; nährstoffreiche Gräben mit Ufer- oder Sumpfgebüsch,

Binsen-, Simsen- oder Seggenried oder Flutrasen (FGA, FGR(BAZ), FGR(NSB),
FGZ(BNA), FGZ(GFF))

 mäßig ausgebaute Bäche; Quellen mit ausgebautem Abfluss (FM, FMS, FYA)
 Extensivgrünland; Grünland-Einsaat im Übergang zu mesophilem Grünland; Intensiv-

grünland im Übergang zu mesophilem Grünland, Flutrasen oder zu auwaldartigem
Hartholzmischwald; mesophiles Grünland im Übergang zu Wegen oder Grünland-
Einsaat (GA(GMA), GEA, GEF, GET, GEM, GIF(WHB), GIF(GFF), GIF(GMS),
GIF(GNW), GMA(OVW), GMA(GA))

 Baumreihen; Einzelbaumbestände; Einzelsträucher; Strauch-, Baum- und Strauch-
Baumhecken; Feldgehölze (HB, HBA, HBE, HE, HFB, HFM, HFS, HN)

 feuchte Sandheide an Wegen (HCFv(OVW), RNFnv(OVW))
 Streuobstbestände und Siedlungsgehölze aus überwiegend heimischen Gehölzen (HO,

HOJ, HSE)
 Gehölzjungwuchs auf entwässertetem Moor; überstaute Hochmoor-Renaturie-

rungsfläche; Pfeifengras-Moorstadium; sonstige Nassstandorte mit krautiger Vegetation
im Übergang zu nährstoffreichem Graben (MDB, MIW, MPT, NPZ(FGR))

 Rohrglanzgras-Röhricht und Binsen- und Simsenried mit Brennnessel- und Gold-
rutenbestand (NRG, NSB(UHB)(UNG))

 Wege im Übergang zu Sandheide oder Sandmagerrasen (OVW(HCT), OVW(RSR),
OVW(RSZ))

 Parkwald (PAW)
 Drahtschmielenrasen, Pfeifengrasrasen und sonstige artenarme Grasflur magerer

Standorte (RAD)
 Steinhaufen, teilweise mit Ruderalflur (RES, RES(URT))
 Borstgrasrasen an Wegen und Parkplätzen (RNT(OVP), RNT(OVW))
 Sandtrockenrasen an Wegen, mit Übergängen zu artenarmen (Landreit-) Grasfluren

(RSZ(OVW), RSZ(UHL), RSZ(RAG)(DOS), RSZ(DOS))
 naturferne Fischteiche, Stau- und Stillgewässer mit Verlandungsbereichen nährstoff-

armer bis nährstoffreicher Stillgewässer; naturferner Fischteich mit Zwergbinsen-
vegetation trockenfallender Stillgewässer (SXF(VEH), SXF(VOB), SXF(VOL),
SXF(VOR), SXF(VOS), SXF(SPA), SXS(VES), SXZ(VEF))

 Uferstaudenfluren; halbruderale Gras- und Staudenfluren; Ruderalfluren; Adlerfarn-
fluren; Gras- und Staudenfluren trockener, magerer Standorte; Waldlichtungsfluren mit
Baumbeständen, im Übergang zu Wäldern, zu Heide, zu magerem Nassgrünland oder
zu Pfeifengras-Moorstadium; Landreitgrasfluren im Übergang zu Heide oder zu
Trockenrasen (UFB, UH, UHF, UHM, UHT, UHL(HCT), UHL(RSZ), UHL(HCF),
UHL(RAG)(HBE), UHL(HBE)(RAP)/RAG, UHL(GNW), UMA, URF, URT, UTA,
UWA(HBE), UWA(WKZ), UWA(WPB), UWA/WLA, UWA(WKS), UWF(HCF),
UWF(MPF))

 eutrophierter Eichen- und Hainbuchenmischwald mit Wegen und landwirtschaftlichen
Lagerflächen (WCEe(EL)(OVW))

 Laubwald-Jungbestand; Laubwald-Jungbestand mit Fremdholzanteil und Übergang zu
Buchenwald oder Eichenmischwald; Nadelwald-Jungbestand mit Übergängen zu
Laubwald, Heide, Kiefernwald oder mit Anteilen älterer Fichten- und Kiefernforste
(WJL, WJLx(WLA), WJLx(WQT), WJLx(WQL), WJN(HCT), WJN(WZF)(WZK),
WJN/WLA, WJN/WZF2/WJL, WJN(WJL)(WKZ))

 Kiefernwälder mit Blößen, erhöhten Nadelwald-Jungbestand- oder Fremdholz-Anteilen,
im Übergang zu Wegen oder Offenbodenbereichen; Kiefernwälder mit Übergängen zu
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Kiefernforst, Pionierwäldern und Laubwald-Jungbestand (WKF(WJN),
WKF(WLK)(WPB), WKF(WZF)(WJL), WKS(BRK), WKS(WZD), WKS(OVW),
WKS/UWF, WKS(UWF), WKS(WJN), WKZ(BRK), WKZ(UWA), WKZ(WJN),
WKZ(WZD), WKZ(WJL)(WZK))

 Buchenwald mit nitrophilen Staudensäumen, Offenbodenbereichen und Wegen
(WLA(UHN)(DOS), WLA(OVW))

 Pionierwälder (WPB, WPN, WPS)
 Eichenmischwälder mit Übergang zu landwirtschaftlicher Lagerfläche oder zu

Staudenknöterichgestrüpp; eutrophierte Eichenmischwälder mit Übergängen zu
Fichtenforst und Wegen (WQT(EL), WQT(UNK), WQTe(WZF), WQTe(OVW))

 Waldränder mit Fremdholzanteilen oder scharfen Übergängen zu Wegen (WAR/OVW,
WRAx)

 Erlenwald entwässerter Standorte (WU)
 nicht zwergstrauchreiche Moorwälder (WVP, WVS)
 Laubforste aus heimischen Arten; Roteichenforst mit Übergang zu Buchenwald;

Hybridpappelforst mit Übergang zu Waldrand magerer, basenarmer Standorte (WXH,
WXE(WLA))

 Fichtenforst; Kiefernforst; Nadelforste aus Fremdbaumarten mit Übergängen zu
Kiefernwald, heimischen Laubwäldern, Forsten aus heimischen Arten oder mesophilem
Grünland (WZD(WLA), WZD(WKZ), WZD(WKS), WZF, WZK, WZL(WKZ), WZL/WQT,
WZL(WLA), WZL(WLM), WZL(WQL), WZL(WZK/WZF), WZL/WQT, WZL/GM)

II
von bis geringer
bis allgemeiner
Bedeutung

 Äcker und Grünlandeinsaat mit Übergängen zu Grünland, Heide- oder Magerrasen,
teilweise durch Gehölze gegliedert (AS (GET), AS (HBE), AS (UHM), AS (BSG), AS
(RAP), GA (GET))

 Einzelstrauch mit Brennnesselflur (BE(UHB))
 Gebüsche Später Traubenkirsche im Übergang zu anderen Gehölzbeständen

(BRK(BRR), BRK(HBA), BRK(BAZ))
 bodensaures Faulbaum-Gebüsch mit Später Traubenkirsche (BSF(BRK))
 Ziergebüsch aus überwiegend heimischen Gehölzarten im Übergang zu Gras- und

Staudenflur (BZE(UHM))
 sandige Offenbodenbereiche im Übergang zu halbruderalen und ruderalen Stauden-

fluren, zu Pionierwald oder zu Grasfluren; Sandwände (DOS(UHM), DOS(UHT),
DOS(URF), DOS(UTA), DSS, DOS(RAD), DOS(RAP), DOS(WPN))

 vegetationsarme Torffläche (DTZ)
 landwirtschaftliche Lagerfläche mit halbruderaler Gras- und Staudenflur (EL/UHT)
 nährstoffreiche und vegetationsarme Gräben (FGR, FGZ)
 kleiner Kanal (FKK)
 mäßig ausgebaute Tieflandbäche an Wegen und Straßen; stark begradigte Tief-

landbäche (FMS(OVW), FMS(OVS), FXS)
 Intensivgrünland und Extensivgrünland mit Übergängen zu Trittrasen, sandigen

Offenbodenbereichen, Verkehrsflächen und intensiv genutzten landwirtschaftlichen
Flächen (GEF(EOB), GEF(GA), GEF(GW), GET(EL), GET(GRT), GET(OVW),
GET(DOS), GET(GA), GIF, GIM, GIT)

 artenreiche Scherrasen und artenarme Scher- und Trittrasen im Übergang zu
Extensivgrünland oder Grasfluren magerer Standorte (GRA(GET), GRA(RAG), GRR,
GRT(GET))

 Weidefläche mit Einzelbaumbestand (GW/HBE)
 Baumreihen oder Einzelbaumbestände an Verkehrs- und Siedlungsflächen oder mit

Beimischung von Später Traubenkirsche; Feldgehölze im Übergang zu
standortfremdem Gebüsch (HBA/OVS, HBA/OVW, HBA(BRK), HBE(OYH),
HBE(PHG), HBE(OVW), HBE(BRK), HBE(ODL), HBE(ODP), HBE(EL), HN(BRX))

 Hecken mit Anteilen standortfremder Gehölze, standortgerechte Gehölzpflanzungen,
standortfremdes Feldgehölz, Hecke an Baustelle (HFM(OX), HFM(BRK), HFX, HPG,
HPS, HX)

 Gutshöfe und ländlich geprägtes Dorfgebiet, Hausgarten mit Großbäumen, Schutt-
plätze mit Ruderalflur und sonstiges Gebäude im Außenbereich mit Baumbestand
(ODG, ODL, ONS(HBE), OSM(URT), PHG)

 Parkplätze, Wege und Straßen mit Baumreihen und Einzelbaumbeständen, Wege im
Übergang zu Heide- und Magerrasenbiotopen, Extensivgrünland, Staudenfluren oder
Waldbeständen (OVP(HBA), OVP(HBE), OVS(HBA), OVS(RPM), OVW(DOS),
OVW(GET), OVW/GMS, OVW(HBA), OVW(HBE), OVW(RAG), OVW(RAP),
OVW(UHM), OVW(URF), OVW(URT), OVW(UTA), OVW(GET), OVW/HBA,
OVW/HBE, OVW/HFB, OVW/HFM, OVW/UHT, OVW/UHM, OVW/UHF,
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OVW/WJN/UWA, OVW/RAG, OVW(BE), OVW(GRA), OVW(HFM), OVW(OEL)(WZK),
OVW/GET, OVW/RAD, OVW/RAP, OVW/WJL, OVW/WJN/UHT, OVW/WZK,
OVW(WKZ))

 Hütte oder sonstiges Gebäude im Außenbereiche mit Gehölzbestand (OYH/BMH,
OYS/HFS)

 sonstige Sport-, Spiel- und Freizeitanlage mit Baumbestand (PSZ (HBE))
 Drahtschmielen- und Pfeifengrasrasen und andere Grasfluren an Wegen und sandigen

Offenbodenbereichen, mit Später Traubenkirsche, an landwirtschaftlichen Lagerflächen
oder innerhalb von Dorfgebieten (RAD(BRK), RAD(OVW), RAD/DOS, RAD/ODL,
RAG(OVW), RAG/EL, RAG(EL), RAP(OVW), RAP/DOS)

 naturferne Abbaugewässer, Fischteiche und sonstige naturferne Still- und Stauge-
wässer (SXA, SXF, SXS, SXZ)

 Brennnessel- und Landreitgrasfluren, nitrophile Staudensäume, halbruderale Gras- und
Staudenfluren und Ruderalfluren an Verkehrsflächen, Schutt- und Kompostierplätzen,
Offenbodenflächen, Trittrasen und intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen (UHB,
UHF/UNK, UHF(GIF), UHF(EL), UHL, UHM/DOS, UHM/OVW, UHM(OVP), UHN,
UHT(OSM), UHT(OSH), UHT/DOS, UHT/PSZ, UHT(AS), UHT/OVW, URT(EL),
URT(OVW))

 Waldlichtungsfluren (UWA, UWF)
 Laubwald-Jungbestände aus oder mit Fremdbaumarten; Nadelwald-Jungbestände;

Kiefern- und Pionierwälder mit Beimischung von Fremdbaumarten, Wegen und
Siedlungsbiotopen; Erlenwald entwässerter Standorte im Übergang zur
Landreitgrasflur; Laubforste aus oder mit Beimischung von Fremdbaumarten;
Douglasien-, Lärchen- und sonstige Nadelforste; Kiefern- und Fichtenforste mit Wegen
oder Siedlungsflächen (WJL(OSS), WJL(WJN)(UWA), WJLx, WJN, WKS(GIT)(OVW),
WPB(BRK), WPB(OVW), WPB(OYH), WPBx, WPN(OVW), WPN(OYH), WPS(OVW),
WU(UHL), WX(OVW), WXE, WXHx, WXP, WXS, WZD, WZL, WZS, WZK(OVW),
WZK(ULT), WZF(ODL)(EL), WZF(OVW), WZK(BRK))

I
von geringer Be-

deutung

 wildkrautarme Äcker (AL, AM, AS)
 standortfremde Gebüsche (BRK, BRX)
 Ziergebüsche- und Hecken, Gärten und sonstige gartenbauliche Flächen, Plantagen

(BZE, BZH, BZN, EGG, EOB, EOR, ER)
 Offenbodenbereiche außerhalb der Heiden und Magerrasen (DOS, DOZ)
 Siedlungsgebiet, landwirtschaftliche Produktionsanlagen und sonstige landwirtschaft-

lich genutzte Flächen außerhalb der Äcker (EL, ODP, ODG, OED, OEL)
 Grünland-Einsaaten (GA)
 artenarme Scher- und Trittrasen, Weideflächen (GRA, GRT, GW)
 verstädterte und ländliche Dorfgebiete, landwirtschaftliche Produktionsanlangen und

andere Flächen der Siedlungen (ODP, ODS, OED, OEL, OFL, OFZ, OKZ, ONH, ONS,
OSK, OSM, OX, OYH, OYS, OMN)

 Verkehrsflächen (OVB, OVP, OVS, OVW)
 Garten- und Parkanlagen (PAI, PAN, PHB, PHF, PHH, PHO, PHZ, PSF, PSR, PSZ,

SXG)
 trockene Holzlagerfläche (ULT)
 Neophytenfluren (UNG, UNK, UNS)
 Nadelwald-Jungbestand mit Später Traubenkirsche (WJN(BRK)(OVW))
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Tab. 3-6: Flächenübersicht zur naturschutzfachlicher Wertigkeit der im Planungs-
raum vorkommenden Biotopausprägungen.

Wertigkeit der Biotope Fläche
[ha]

Anteil
[%]*

V von besonderer Bedeutung 5.739,81 24,54
IV von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 4.318,13 18,46
III von allgemeiner Bedeutung 9.906,37 42,36
II von allgemeiner bis geringer Bedeutung 1.686,94 7,21
I von geringer Bedeutung 1.735,21 7,42

Summe 23.386,46 100,00

 Abweichungen von 100 % sind rundungsbedingt.

Etwa 25 % der Gesamtfläche des Planungsraumes (etwa 5.866 ha) werden von nach
§ 30 BNatSchG oder § 24 NNatSchG gesetzlich geschützten Biotopen belegt
(Einstufung nach V. DRACHENFELS 2021 und NLWKN 2021d). Dabei handelt es sich
größtenteils (knapp 71 %) um Heide-Biotopkomplexe. Dies sind vorwiegend trockene
und feuchte Ausprägungen der Sandheide. Es wurden aber auch sandige Offenboden-
bereiche, die mit der Heide in Verbindung stehen, mit einbezogen. Mit etwa 3 % an
der Fläche der geschützten Biotope sind Sandtrockenrasen verschiedener Ausprägun-
gen beteiligt, Wälder kommen auf etwa 5 %. Bei den restlichen geschützten Biotopen
handelt es sich um Fließ- und Stillgewässer sowie deren Verlandungsbereiche, Moor-
und Sumpfbiotope, Streuobstbestände sowie Nass-, Feucht- und mesophiles Grünland.
Die Lage und Verbreitung der gesetzlich geschützten Biotope kann der Textkarte 4
entnommen werden.



64 Managementplan FFH-Gebiet Nr. 70 und EU-Vogelschutzgebiet V 24 (Lüneburger Heide)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2 Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie

In Abstimmung mit dem Landkreis Heidekreis erfolgt die Darstellung der
Bestandssituation einschließlich der dazugehörigen Karten auf Grundlage einer
unveränderten Übernahme der Daten der Basiserfassung, unabhängig davon, ob
sich einzelne Flächen zwischenzeitlich verändert haben oder gegebenenfalls auch
Kartierfehler für Einzelflächen vorliegen. Im Rahmen der Neuausweisung des
Naturschutzgebietes erfolgte ein umfangreicher Abstimmungsprozess, in dessen
Rahmen diverse Korrekturen der Inhalte der Basiserfassung erfolgt sind und
dessen Ergebnis sich in der Karte der Schutzgebietsverordnung niederschlägt.
Diese Änderungen der Bestandssituation werden im Rahmen des Zielkonzeptes
und der Maßnahmenplanung (Kap. 4 und 5) berücksichtigt.

Der Landkreis Heidekreis hat die Vorgehensweise im Rahmen des Abstimmungspro-
zesses während der Neuausweisung des Naturschutzgebietes bezüglich der Lebens-
raumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie in einer gesonderten schriftlichen
Stellungnahme vom Dezember 2022 ausführlich dargestellt und begründet.

Aufgrund der vorgenannten Vorgehensweise existiert keine der Planung zugrunde lie-
gende Shape-Datei, die die vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz übermittelten Eingangsdaten der FFH-Basiserfassung
wiedergibt. Mit der vorliegenden Shape-Datei ist daher keine korrekte Flächenermitt-
lung für die FFH-Lebensraumtypen möglich. Insbesondere bei Lebensraumtypen führt
die Ausblendung der Prozentuierungen bei einzelnen Polygonen zu verfälschten Flä-
chenermittlungen im Geografischen Informationssystem. Im vorliegenden Manage-
mentplan wurde dieses Defizit dadurch behoben, dass die entsprechenden Flächen-
berechnungen manuell erfolgt sind, so dass die im Managementplan wiedergegebenen
Werte korrekt sind.

Die Tab. 3-7 liefert eine Übersicht über die Lebensraumtypenausstattung des Pla-
nungsraumes und deren Erhaltungsgrade. Die räumliche Verbreitung der Lebensraum-
typen sowie deren Erhaltungsgrad sind den Karten 3 und 4 zu entnehmen. Da im Rah-
men des Abstimmungsprozesses zur Neuausweisung des Naturschutzgebietes 2020/21
diverse Korrekturen der Inhalte der Basiserfassung vorgenommen wurden, enthält die
Tab. 3-7 ergänzend auch eine auf dieser Grundlage modifizierte Flächenübersicht.
Eine Gegenüberstellung der aktuellen Flächengrößern der Lebensraumtypen mit den
Angaben der Standarddatenbögen aus den Jahren 2008 und 2022 ist Tab. A-1 im An-
hang zu entnehmen.

Von den 23 im Standarddatenbogen angegebenen Lebensraumtypen (vergleiche auch
Kap. 1.4) wurden alle im Planungsraum auch tatsächlich bestätigt. Der Lebensraumtyp
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9130 gilt allerdings als nicht signifikant. Zusätzlich kommt mit sehr geringen Flächen-
anteilen der offensichtlich ebenfalls nicht signifikante Lebensraumtyp 9160 im Gebiet
vor. Ehemals kleinflächig auf 1,7 ha typisch entwickelt, jetzt aber nur nur fragmen-
tarisch vorhanden, ist der Lebensraumtyp 91T0 (vergleiche KAISER 2008, 2013c).

Unter den Lebensraumtypen nimmt der Lebensraumtyp 4030 besonders große Anteile
am Planungsraum ein (etwa 19 % des Planungsraumes). Daneben kommen die Le-
bensraumtypen 9110 und 9190 (jeweils etwa 3 %) sowie 91D0 (knapp 1,5 %) mit et-
was höheren Anteilen im Gebiet vor. Die restlichen Lebensraumtypen erreichen mit
ihren Flächenanteilen jeweils weniger als 1 %.

Der Erhaltungsgrad der Lebensraumtypen wird überwiegend als gut (Erhaltungsgrad
B) bewertet. Bei den Lebensraumtypen 4010, 7010 und 9120 erreichen größere Flä-
chenanteile einen sehr guten Erhaltungsgrad (A). Im Erhaltungsgrad A befinden sich
mehr als 20 % des Lebensraumtyp-Flächen. Auf der anderen Seite gibt es auch Le-
bensraumtypen, die sich größtenteils in einem schlechten Zustand befinden (Erhal-
tungsgrad C). Höhere Flächenanteile (40 bis 50 % der Fläche des Lebensraumtyps) in
einem schlechten Zustand werden bei den Lebensraumtypen 3160, 6230, 6410, 7110,
7150, 91E0 und 91D0 erreicht. Darüber hinaus befinden sich über 60 % der Fläche der
Lebensraumtypen 7120 und 9190 in einem schlechten Zustand. Bei den Lebens-
raumtypen 3150 und 9160 wird die gesamte Fläche mit einem schlechten Erhaltungs-
grad bewertet. Besonders beim Lebensraumtyp 9110 wurden größere Flächenanteile
als Entwicklungsflächen eingestuft. Im Bereich der Wald-Lebensraumtypen rührt der
teils schlechte Erhaltungsgrad nicht von einer ungünstigen Entwicklung der Wälder
her. Vielmehr ist der aktuell schlechte Erhaltungsgrad auf die Entwicklung von Nicht-
Lebensraumtyp-Flächen zu Lebensraumtyp-Flächen in den vergangenen Jahrzehnten
zurückzuführen. Aufgrund des noch geringen Alters der betreffenden Waldbestände
konnten sich die für einen guten Erhaltungsgrad notwendigen Strukturen noch nicht
hinreichend ausdifferenzieren.

Die Hainsimsen-Buchenwälder (Lebensraumtyp 9110) und bodensauren Eichenmisch-
wälder (Lebensraumtyp 9190) haben etwa auf den Flächen der Landesforsten eine er-
hebliche Flächenausdehnung erfahren. Ursache hierfür sind die intensiven Buchenvor-
anbauten in den Kiefernbeständen, die Eichenkulturen und die aktive Förderung der
Hähersaaten. Diese seit rund 40 Jahren in den Landesforsten eingebrachten Buchen
und Eichen bilden in den ehemaligen Kiefernbeständen mittlerweile die Folge-
bestände. Die intensive Etablierung von jungen Eichen- und Buchenbeständen in
Kiefern- und Fichtenbeständen schafft auf großer Fläche die Lebensraumtypen 9190
und 9110 neu, sie ist aber auch für den teilflächig schlechten Erhaltungsgrad der neu
begründeten Eichen- und Buchenlebensräume verantwortlich, da die 10 bis 40 jährigen
Eichen- und Buchenbestände naturgemäß noch keine Alt- und Totholzanteile und
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geringe Strukturvielfalt aufweisen können und somit in einen ungünstigen Erhaltungs-
grad eingestuft wurden.

Die Lebensraumtypen 2310, 2320 und 2330 befinden sich vorwiegend in einem guten
Erhaltungsgrad. Letzterer befindet sich nach den Angaben des NIEDERSÄCHSISCHEN
FORSTPLANUNGSAMTES (2016) auf dem Ziegenberg (Revierförsterei Heimbuch) sogar
in einem sehr guten Erhaltungsgrad. Hier weist der Lebensraumtyp wenig vergraste,
flechtenreiche Alterstadien mit einem größeren Anteil offener Sandstellen auf.

Die Gewässer des Lebensraumtyps 3130 befinden sich größtenteils in einem guten
Erhaltungsgrad (KAISER & PURPS 2012). Gewässer mit schlecht ausgeprägter, arten-
armer Strandlingsvegetation befinden sich nach BÜLTMANN (2016) innerhalb der
ehemaligen Roten Flächen. KULP et al. (2015) beschreiben Stauteiche der Haverbeeke
mit nur fragmentarisch ausgeprägtem Arteninventar. Das NIEDERSÄCHSISCHE FORST-
PLANUNGSAMT (2016) nennt Gewässer um Niederhaverbeck, die sich aufgrund der
Nutzung als Suhle durch Wildschweine in einem schlechten Erhaltungsgrad befinden.
Die gesamte Fläche des Lebensraumtyps 3150 befindet sich in einem schlechten
Erhaltungsgrad. Als Gründe hierfür geben KULP et al. (2015) eine unvollständige
Vegetationszonierung sowie ein unvollständiges naturraumtypisches Arteninventar
und eine mögliche Angelnutzung im Bereich der Weseler Heide und im Wald bei
Niederhaverbeck an. Bei den dystrophen Stillgewässern des Lebensraumtypen 3160
verhält es sich nach BÜLTMANN (2016) auf den Roten Flächen und im Pietzmoor
(nach BRAND 2013) ähnlich. Im Bereich der Landesforsten gibt das NIEDERSÄCHSI-
SCHE FORSTPLANUNGSAMT (2016) zudem Grundwasserabsenkung, Eutrophierung und
mangelnde Strukturierung als Gründe für den schlechten Erhaltungsgrad an.

Größere Anteile im schlechten Erhaltungsgrad weist der Lebensraumtyp 3260 auf. Als
abwertend sind hier eine kennartenarme Vegetation, Ausbau, Strukturarmut der Sohle
(Schmale Aue, vergleiche BLÜML et al. 2017) sowie ein fragmentarisches Arten-
inventar aufgrund von Beschattung (im Bereich Weseler Heide, vergleiche KULP et al.
2015) zu nennen.

Sehr schwankend sind die Erhaltungsgrade bei den feuchten Heiden (Lebensraumtyp
4010). Beeinträchtigungen stellen vor allem Verbuschung und Vergrasung sowie
Austrocknung dar. Vor allem die Vergrasung wertet auch den Erhaltungsgrad der tro-
ckenen Heide (Lebensraumtyp 4030) ab. Etwa 80 % des Lebensraumtyps 4030 befin-
den sich jedoch in einem guten Erhaltungsgrad. In einem hervorragenden, durch hohe
Strukturvielfalt gezeichneten Erhaltungsgrad befinden sich Heideflächen zwischen
Egestorf und Sudermühlen sowie um den Wilseder Berg (vergleiche KAISER & PURPS
2012). Artenarme, verbuschte, vergraste und teils durch Bodenerosion „nackte“ 
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Heideflächen befinden sich nach BÜLTMANN (2016) kleinflächig innerhalb der „Roten 
Flächen“.

Ein Großteil der Wacholdergebüsche in der Heide (Lebensraumtyp 5130) weist einen
guten Erhaltungsgrad auf. Nach den Angaben von BÜLTMANN (2016) gibt es innerhalb
der Roten Flächen jedoch auch Gebüsche, die wegen ihrer spärrlichen Dichte und
Überalterung schlecht erhalten sind. KULP et al. (2015) beschreiben zudem stark mit
anderen Gehölzen verbuschte Wacholdergebüsche bei Niederhaverbeck.

Bei den Borstgrasrasen des Planungsraumes handelt es sich zu größeren Teilen um
Entwicklungsflächen für den Lebensraumtyp 6230 (KAISER & PURPS 2012). Nach den
Angaben von KULP et al. (2015) existieren in der Großen Heide vereinzelt auch sehr
gut erhaltene, arten- und strukturreiche Bestände. Auf den Roten Flächen gibt es
daneben aber auch sehr artenarme Flächen (vergleiche BÜLTMANN 2016).

Für die feuchten Hochstaudenfluren des Lebensraumtyps 6430 ist der Erhaltungsgrad
größtenteils günstig. Das NIEDERSÄCHSISCHE FORSTPLANUNGSAMT (2016) beschreibt
aber auch von Nitrophyten und stark schwankenden Wasserständen gekennzeichnete
Bestände bei Niederhaverbeck („Bauernholt“).

Knapp die Hälfte der Flachland-Mähwiesen (Lebenraumtyp 6510) befindet sich in
einem guten Erhaltungsgrad. Es gibt aber auch viele schlecht erhaltene Flächen oder
Entwicklungsflächen. Der schlechte Erhaltungsgrad ist oftmals in einem fragmenta-
risch ausgeprägtem Arteninventar begründet.

Die lebenden Hochmoore des Lebensraumtyps 7110 zeigen zu etwa 35 % einen guten
Erhaltungsgrad, sehr gut erhaltene, struktur- und artenreiche Ausprägungen (etwa
22 %) finden sich nach KULP et al. (2015) nördlich von Schierhorn. Dem entgegen
gibt es auch schlecht erhaltene, vor allem durch Vergrasung, Verbuschung, mangelnde
Struktur- und Artenvielfalt beeinträchtigte Bestände im Pietzmoor (BRAND 2013).
Auch beim Lebensraumtypen 7120 spielen Vergrasung und Verbuschung eine Rolle.
Im Pietzmoor befinden sich nach BRAND (2013) durch Pfeifengras und Besenheide
dominierte Bestände. Innerhalb der Roten Flächen gibt es gemäß BÜLTMANN (2016)
durch Bestockung mit Kiefer, Vergrasung und ungleiche Verteilung von Kennarten
gekennzeichnete Bestände. Auch das Kienmoor weist hohe Bewaldungs- und Vergra-
sungsanteile durch Pfeifengras auf (vergleiche NIEDERSÄCHSISCHE FORSTPLANUNGS-
AMT 2016). In einem überwiegend guten Zustand befinden sich die Übergangs- und
Schwingrasenmoore (Lebensraumtyp 7140). Verbuschung, Verschattung und Entwäs-
serung werden von BÜLTMANN (2016) als Beeinträchtigungen aufgeführt. Eutro-
phierung und ein fehlendes Schwingrasen-Regime wird von BRAND (2013) bezüglich
des Pietzmoores genannt. KULP et al. (2015) nennen starke Verbuschung und
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Trockenfallen als Ursachen für schlechte Erhaltungsgrade im Bereich der Weseler
Heide. Bezüglich des Lebensraumtypen 7150 bestehen sehr ähnliche Verhältnisse.

Die Hainsimsen-Buchenwälder des Gebietes weisen einen beträchtlichen Anteil an
Entwicklungsflächen für den Lebensraumtyp 9110 auf. Dies sind oftmals Unterpflan-
zungen von Kiefernforsten. Schlecht erhaltenen Beständen mangelt es oft an Alt- und
Totholz sowie Habitatbäumen. Gut strukturierte, alt- und totholzreiche Bestände gibt
es nach BLÜML et al. (2017) im Haverbecker Holz. Im Rahmen der eigenen Kartierung
konnten immer wieder sehr alte, oft verfallene Buchenexemplare gefunden werden.
Eine leichte Häufung wurde in den Wäldern zwischen Wesel und Hanstedt festgestellt.
Allerdings handelte es sich oft um sehr kleine Bestände oder Einzelexemplare.

Vorwiegend gut erhalten sind die Flächen des Lebensraumtyps 9120. Besonders gut
strukturierte Bestände mit ausgeprägten Waldentwicklungsphasen, Alt- und Totholz
befinden sich gemäß den Angaben des NIEDERSÄCHSISCHEN FORSTPLANUNGSAMTES
(2016) um Ehrhorn („Ehrhorner Dünen“).

Der sehr geringe Flächenanteil des Lebensraumtypen 9160 befindet sich in einem
guten Zustand.

Wesentlich diverser zeigen sich die Erhaltungsgrade der bodensauren Eichen-
mischwälder (Lebensraumtyp 9190). Große Teile (etwa 65 %) befinden sich in einem
ungünstigen Erhaltungsgrad. Wie bei den Buchenwäldern liegen die Ursachen hierfür
in den geringen Alt- und Totholzanteilen, der geringen Strukturvielfalt und der
Beimischung von Fremdbaumarten. Sehr gut erhaltene Bestände befinden sich
kleinflächiger entlang der Schmalen Aue (vergleiche BLÜML et al. 2017). Bei den
eigenen Kartierarbeiten wurden oftmals schlecht ausgeprägte, von der Kiefer als
Nebenbaumart dominierte Bestände angetroffen, mit eher spärlichen Eichenbeständen
in der zweiten Baumschicht. Die Kraut- und Strauchschichten sind zumeist arm an
Kennarten und teilweise von Eutrophiezeigern geprägt.

Mehr als die Hälfte der Moorwälder (Lebensraumtyp 91D0) befinden sich in einem
ungünstigen Erhaltungsgrad. Als Gründe hierfür geben BLÜML et al. (2017) eine
gering dimensionierte Baumschicht sowie kennartenarme und gestörte Kraut- und
Moosschichten an der Schmalen Aue an. Die Beeinträchtigung der eher jungen Be-
stände auf den Roten Flächen bestehen nach BÜLTMANN (2016) in der Entwässerung
oder starken Wasserstandsschwankungen. Neben der Entwässerung beschreibt BRAND
(2013) die Bestände im Pietzmoor als torfmoosarm und mit Pfeifengras vergrast. Ent-
lang des Radenbaches zeichnen sich die meist schmalen Bestände des Lebensraumtyps
nach den Angaben von KULP et al. (2015) durch monotone Habitatstrukturen aus.
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Bei den Auenwäldern des Lebensraumtyps 91E0 befinden sich über die Hälfte der
Bestände in einem guten Erhaltungsgrad, ein beträchtlicher Anteil jedoch auch in
einem schlechten. Wie beim Lebensraumtyp 91D0 bestehen die Beeinträchtigungen
vor allem in der Kennarten- und Strukturarmut. Auch bei den eigenen Erhebungen
wurden oftmals sehr schmale und junge Bestände festgestellt, deren Baumschicht fast
ausschließlich aus Schwarz-Erle besteht. Sehr gut erhaltene, gut strukturierte Erlen-
Quellbruchwälder, die hydrologisch wenig gestört sind, befinden sich nach BLÜML et
al. (2017) entlang der Schmalen Aue.
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Tab. 3-7: Lebensraumtypenausstattung im FFH-Gebiet.

Hinweis: Entlang der nordwestlichen Grenze des FFH-Gebietes überlappt sich der Planungsraum kleinflächig
mit dem benachbarten FFH-Gebiet 41 (Seeve). In diesem Bereich befinden sich 0,62 ha des Lebensraumtyps
3260, 0,01 ha des Lebensraumtyps 4030, 0,007 ha des Lebensraumtyps 9190 und 0,01 ha des Lebensraumtyps
91E0. Diese Flächen sind in der folgenden Tabelle mit eingerechnet.

Kür-
zel

Lebensraumtyp Flächenausdehnung nach Erhaltungsgrad Sum-
me
ohne
E

Anteil der
Summe am
Gebiet

A
[ha]

A
[%]

B
[ha]

B
[%]

C
[ha]

C
[%]

ohne
Be-
wer-
tung
[ha]

ohne
Be-
wer-
tung
[%]

E
[ha] [ha]

ohne
E
[%]

mit
E
[%]

2310 Trockene Sandheiden mit
Calluna und Genista (Dü-
nen im Binnenland)
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,94 8,89 9,18 86,34 0,51 4,78 0,00 0,00 5,05 10,63 0,05 0,07

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,94 14,55 5,52 85,02 0,03 0,43 0,00 0,00 0,00 6,49 0,04 0,04

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,94 9,31 9,18 90,42 0,03 0,27 0,00 0,00 5,05 10,15 0,04 0,06

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,94 14,55 5,52 85,02 0,03 0,43 0,00 0,00 0,00 6,49 0,03 0,03

2320 Sandheiden mit Calluna
und Empetrum nigrum (auf
Dünen im Binnenland)
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,00 0,00 1,36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,01 0,01

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,00 0,00 1,36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,01 0,01

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,00 0,00 1,37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,01 0,01

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,00 0,00 1,37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,01 0,01

2330 Dünen mit offenen Gras-
flächen mit Corynephorus
und Agrostis
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

1,33 19,50 5,09 74,52 0,41 5,98 0,00 0,00 0,11 6,83 0,03 0,03

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,89 15,51 4,82 84,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 5,71 0,03 0,03

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

1,33 8,88 13,25 88,39 0,41 2,72 0,00 0,00 0,11 14,99 0,06 0,06

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,89 6,38 12,99 93,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 13,87 0,06 0,06

3130 Oligo- bis mesotrophe
stehende Gewässer mit
Vegetation der Littorelletea
uniflorae und/oder der
Isoëto-Nanojuncetea

komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,00 0,00 4,10 77,91 1,16 22,09 0,00 0,00 0,00 5,26 0,02 0,02

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,00 0,00 2,32 72,68 0,87 27,32 0,00 0,00 0,00 3,19 0,02 0,02

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,00 0,00 4,10 78,59 1,12 21,41 0,00 0,00 0,00 5,22 0,02 0,02

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,00 0,00 2,32 72,68 0,87 27,32 0,00 0,00 0,00 3,19 0,01 0,01
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3150 Natürliche eutrophe Seen
mit einer Vegetation des
Magnopotamions oder
Hydrocharitions

komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,00 0,00 0,05 12,88 0,34 87,12 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,00 0,00 0,05 12,88 0,34 87,12 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,00 0,00 0,05 12,88 0,34 87,12 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,00 0,00 0,05 12,88 0,34 87,12 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00

3160 Dystrophe Seen und Tei-
che
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,37 2,03 8,48 46,06 9,56 51,90 0,00 0,00 0,03 18,41 0,08 0,08

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,37 2,05 8,42 46,06 9,49 51,90 0,00 0,00 0,03 18,29 0,10 0,10

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,32 1,80 8,16 45,65 9,40 52,56 0,00 0,00 0,02 17,88 0,08 0,08

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,32 1,80 8,16 45,81 9,34 52,39 0,00 0,00 0,02 17,82 0,08 0,08

3260 Flüsse der planaren bis
montanen Stufe mit Vege-
tation des Ranunculion
fluitantis und des Callitri-
cho-Batrachion

komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,87 9,89 4,73 53,77 3,20 36,34 0,00 0,00 1,91 8,80 0,04 0,05

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,87 9,89 4,73 53,77 3,20 36,34 0,00 0,00 1,91 8,80 0,05 0,06

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,87 10,27 4,73 55,83 2,87 33,90 0,00 0,00 1,91 8,48 0,04 0,04

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,87 10,27 4,73 55,83 2,87 33,90 0,00 0,00 1,91 8,48 0,04 0,04

4010 Feuchte Heiden des nord-
atlantischen Raumes mit
Erica tetralix

komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

12,61 15,64 26,71 33,12 41,33 51,25 0,00 0,00 1,92 80,64 0,34 0,35

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

12,61 15,50 28,19 34,64 40,57 49,86 0,00 0,00 1,92 81,37 0,45 0,46

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

12,61 15,35 28,05 34,15 41,47 50,50 0,00 0,00 1,92 82,13 0,35 0,36

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

12,61 15,49 28,05 34,47 40,72 50,04 0,00 0,00 1,92 81,38 0,35 0,36

4030 Trockene europäische Hei-
den
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

380,91 8,91 3398,20 79,53 493,80 11,56 0,00 0,00 33,29 4272,90 18,27 18,41

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

378,87 8,93 3375,66 79,55 488,77 11,52 0,00 0,00 32,86 4243,30 23,29 23,47

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

381,02 8,49 3609,84 80,48 494,39 11,02 0,00 0,00 13,05 4485,24 19,18 19,23

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

378,98 8,50 3587,94 80,51 489,39 10,98 0,00 0,00 13,05 4456,32 19,06 19,11
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5130 Formationen von Junipe-
rus communis auf Kalkhei-
den und -rasen
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

19,01 32,62 36,30 62,28 2,97 5,10 0,00 0,00 0,00 58,28 0,25 0,25

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

19,01 32,82 35,94 62,05 2,97 5,13 0,00 0,00 0,00 57,92 0,32 0,32

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

19,01 32,59 36,34 62,31 2,97 5,10 0,00 0,00 0,00 58,32 0,25 0,25

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

19,01 32,80 35,98 62,08 2,97 5,13 0,00 0,00 0,00 57,97 0,25 0,25

6230 Artenreiche montane
Borstgrasrasen (und sub-
montan auf dem europäi-
schen Festland) auf Sili-
katböden
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,05 0,12 25,19 62,81 14,87 37,07 0,00 0,00 33,71 40,11 0,17 0,32

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,05 0,12 25,19 62,81 14,87 37,07 0,00 0,00 33,71 40,11 0,22 0,41

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,05 0,12 24,57 62,10 14,94 37,77 0,00 0,00 32,55 39,56 0,17 0,31

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,05 0,12 24,57 62,10 14,94 37,77 0,00 0,00 32,55 39,56 0,17 0,31

6430 Feuchte Hochstaudenflu-
ren der planaren und mon-
tanen bis alpinen Stufe
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,00 0,00 0,96 81,37 0,22 18,63 0,00 0,00 0,00 1,18 0,01 0,01

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,00 0,00 0,96 84,17 0,18 15,83 0,00 0,00 0,00 1,14 0,01 0,01

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,00 0,00 0,96 81,37 0,22 18,63 0,00 0,00 0,00 1,18 0,01 0,01

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,00 0,00 0,96 84,17 0,18 15,83 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00

6510 Magere Flachland-Mähwie-
sen (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

1,34 6,74 14,72 73,83 3,88 19,43 0,00 0,00 7,94 19,94 0,09 0,12

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

1,34 7,35 13,20 72,17 3,75 20,48 0,00 0,00 5,37 18,30 0,10 0,13

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

1,34 6,23 14,52 67,25 5,73 26,52 0,00 0,00 7,94 21,59 0,09 0,13

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

1,34 6,74 13,00 65,19 5,60 28,07 0,00 0,00 5,37 19,94 0,09 0,11

7110 Lebende Hochmoore
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,22 8,22 1,92 72,13 0,52 19,64 0,00 0,00 0,00 2,66 0,01 0,01

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

1,78 22,33 2,43 30,56 3,75 47,11 0,00 0,00 0,00 7,95 0,04 0,04

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

1,78 21,01 2,93 34,66 3,75 44,33 0,00 0,00 0,00 8,45 0,04 0,04

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

1,78 22,33 2,43 30,56 3,75 47,11 0,00 0,00 0,00 7,95 0,03 0,03
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7120 Noch renaturierungsfähige
degradierte Hochmoore
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

1,25 1,71 21,51 29,38 50,08 68,42 0,36 0,49 0,00 73,19 0,31 0,31

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

1,25 1,73 21,01 29,15 49,47 68,62 0,36 0,49 0,00 72,09 0,40 0,40

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

1,25 0,72 128,01 73,44 45,05 25,84 0,36 0,21 0,00 174,30 0,75 0,75

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

1,25 0,72 126,24 73,28 44,43 25,79 0,36 0,21 0,00 172,28 0,74 0,74

7140 Übergangs- und Schwing-
rasenmoore
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

1,93 6,82 18,89 66,84 7,44 26,34 0,00 0,00 1,93 28,26 0,12 0,13

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

1,93 7,32 18,24 69,26 6,17 23,43 0,00 0,00 1,93 26,33 0,14 0,16

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

1,93 6,85 18,75 66,67 7,44 26,48 0,00 0,00 1,93 28,12 0,12 0,13

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

1,93 7,36 18,10 69,09 6,17 23,55 0,00 0,00 1,93 26,19 0,11 0,12

7150 Torfmoor-Schlenken
(Rhynchosporion)
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,49 17,56 1,63 58,35 0,67 24,09 0,00 0,00 0,00 2,80 0,01 0,01

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,49 25,77 1,38 72,30 0,04 1,93 0,00 0,00 0,00 1,91 0,01 0,01

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,49 17,56 1,63 58,35 0,67 24,09 0,00 0,00 0,00 2,80 0,01 0,01

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,49 25,77 1,38 72,30 0,04 1,93 0,00 0,00 0,00 1,91 0,01 0,01

9110 Hainsimsen-Buchenwald
(Luzulo-Fagetum)
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

61,87 13,42 215,65 46,77 179,93 39,02 3,65 0,79 169,43 461,11 1,97 2,70

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

32,78 15,19 98,23 45,52 81,11 37,59 3,65 1,69 25,87 215,77 1,18 1,33

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

45,01 10,61 209,35 49,35 169,86 40,04 3,65 0,86 7,55 424,22 1,81 1,85

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

16,39 8,67 90,04 47,66 78,87 41,74 3,65 1,93 7,55 188,95 0,81 0,84

9120 Atlantischer, saurer Bu-
chenwald mit Unterholz
aus Stechpalme und ge-
legentlich Eibe (Quercion
robori-petraeae oder Ilici-
Fagenion)
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

12,01 24,29 36,44 73,70 1,00 2,02 0,00 0,00 0,00 49,45 0,21 0,21

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

7,23 16,19 36,44 81,58 1,00 2,23 0,00 0,00 0,00 44,67 0,25 0,25

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

6,90 28,06 16,89 68,71 0,79 3,23 0,00 0,00 0,00 24,58 0,11 0,11

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

2,12 10,70 16,89 85,29 0,79 4,01 0,00 0,00 0,00 19,80 0,08 0,08
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9130 Waldmeister-Buchenwald
(Asperulo-Fagetum)
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,00 0,00 0,62 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,00 0,00 0,62 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,00 0,00 0,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,00 0,00 0,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00

9160 Subatlantischer oder mit-
teleuropäischer Stiel-
eichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald (Carpi-
nion betuli)
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

9190 Alte bodensaure Eichen-
wälder auf Sandebenen mit
Quercus robur

komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

31,23 4,26 193,40 26,40 504,29 68,85 3,56 0,49 57,50 732,49 3,13 3,38

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

19,22 4,12 100,54 21,56 343,09 73,56 3,56 0,76 18,49 466,40 2,56 2,66

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

30,14 3,99 240,09 31,74 486,11 64,27 3,56 0,47 0,00 756,35 3,23 3,23

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

19,18 3,76 153,74 30,10 334,26 65,45 3,56 0,70 0,00 510,74 2,18 2,18

91D0 Moorwälder
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

0,24 0,07 138,52 42,61 186,36 57,32 0,00 0,00 7,01 325,12 1,39 1,42

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

0,24 0,07 136,34 42,34 185,40 57,58 0,00 0,00 7,01 321,99 1,77 1,81

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

0,24 0,10 117,38 49,22 120,87 50,68 0,00 0,00 6,38 238,49 1,02 1,05

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

0,24 0,10 114,80 48,78 120,28 51,11 0,00 0,00 6,38 235,33 1,01 1,03

91E0 Auenwälder mit Alnus glu-
tinosa und Fraxinus excel-
sior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
komplettes FFH-Gebiet ge-
mäß Basiserfassung

1,17 2,80 25,05 59,95 15,57 37,26 0,00 0,00 0,36 41,79 0,18 0,18

Planungsraum gemäß Basis-
erfassung

1,17 2,80 25,05 59,95 15,57 37,26 0,00 0,00 0,36 41,79 0,23 0,23

komplettes FFH-Gebiet nach
Korrektur Schutzgebietsver-
fahren

1,19 2,89 24,59 59,84 15,32 37,27 0,00 0,00 0,36 41,09 0,18 0,18

Planungsraum nach Korrek-
tur Schutzgebietsverfahren

1,19 2,89 24,59 59,84 15,32 37,27 0,00 0,00 0,36 41,09 0,18 0,18
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3.3 Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie

Der aktuelle Standarddatenbogen (NLWKN 2020a) führt für das FFH-Gebiet Nr. 70
„Lüneburger Heide“ acht Tierarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie aus der Gruppe
der Säugetiere, Amphibien, Fische und Rundmäuler, Libellen und Käfer auf. Alle acht
Arten werden als signifikant eingestuft. Im Ergebnis verschiedener Untersuchungen
gelangen Nachweise zum Vorkommen weiterer Arten der Anhänge II und IV der FFH-
Richtlinie im Planungsraum.

Die nachstehenden Angaben beruhen auf der Auswertung von Veröffentlichungen und
Gutachten. Aussagen zum Beispiel zum methodischen Vorgehen im Rahmen der
Bestandserhebungen sind den entsprechenden Quellen zu entnehmen.

3.3.1 Im Standarddatenbogen genannte Arten

3.3.1.1 Großes Mausohr

Das Große Mausohr (Myotis myotis) wurde im Jahr 2018 von der VNP-Stiftung Natur-
schutzpark Lüneburger Heide (VNP 2019a) mittels Batlogger und Horchbox sowie
2020 mit Netzfängen an verschiedenen Orten im FFH-Gebiet nachgewiesen. Daneben
wurde die Art durch LEHMANN et. al (2016) mittels Batcorder im nördlichen Planungs-
raum festgestellt (vergleiche Kap. 10.4.2 im Anhang). Ein weiterer Nachweis wurde
im Rahmen des Tierarten-Erfassungsprogrammes der Fachbehörde für Naturschutz
(NLWKN 2019) im Jahr 2016 erbracht. Die Beobachtungen stammen aus dem Umfeld
von Altholzbeständen um Undeloh, Wilsede, Wesel und Oberhaverbeck sowie nord-
westlich von Heber. Reproduktionsnachweise wurden durch die Untersuchungen nicht
erbracht. Präzise verortete Funde stammen von der VNP-Stiftung Naturschutzpark
Lüneburger Heide und sind in Abb. 3-1 dargestellt. Vor dem Nachweise durch SAN-
DER et al. (2015) lagen keine Nachweise des Großen Mausohres aus dem Planungs-
raum vor.

Als Jagdhabitate und Wochenstubenquartiere benötigt die Art vor allem alte Buchen-
bestände (unterwuchsarme Wälder) mit einem großen Angebot an Baumhöhlen. SAN-
DER et al. (2015) verweisen außerdem auf die besondere Bedeutung der Siedlungen des
Gebietes für Fledermäuse. Hier bieten vor allem historische Gebäude und deren
Dachböden potenzielle Sommer- und Winterquartiere für die Art. Die Bewertung des
Planungsraumes hinsichtlich der Habitateignung für die Art geht aus Textkarte 5
hervor. In Tab. A-11 im Anhang sind die Bewertungskriterien dargelegt.
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Wälder, Gebüsche und sonstige
Gehölzbestände

Moor- und Sumpfbiotope

Heiden und Magerrasen Gewässer

Grünland Großes Mausohr-Nachweise

Äcker FFH-Gebiet Nr. 70 „Lüneburger Heide“

Quelle: VNP (2019a4).

Abb. 3-1: Großes Mausohr-Nachweise im FFH-Gebiet (Maßstab 1 : 180.000, ein-
genordet).

4Mit ergänzenden Netzfangergebnissen aus dem Jahr 2020.
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Beim Großen Mausohr handelt es sich um eine Art, die für das FFH-Gebiet signifikant
ist (vergleiche Kap. 1.4). Entsprechend der hier relevanten Schutzgebietsverordnung
(siehe Kap. 10.1) ist die Art Teil des besonderen Schutzzweckes (Erhaltungsziel) für
das FFH-Gebiet.

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der Art, die Verantwortung Deutschlands,
der Erhaltungszustand in der atlantischen Region und der besondere naturschutz-
fachliche Handlungsbedarf sind zusammen mit weiterführenden Angaben in Tab. 3-8
zusammengestellt. Die Biotopspezifität der Art ist Tab. 3-9 zu entnehmen.

Tab. 3-8: Nähere Angaben zum Großen Mausohr als signifikante Art des FFH-
Gebietes, einschließlich Gefährdung, Schutzstatus und Nachweis.

Rote Listen (RL): D = Deutschland (MEINIG et al. 2020); Nds = Rote Liste Niedersachsen
(HECKENROTH 1993); Nds* = Entwurf Rote Liste Niedersachsen (NLWKN in Vorbereitung).

Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; R = extrem
selten beziehungsweise Art mit geografischer Restriktion; G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V
= Arten der Vorwarnliste; D = Daten unzureichend; * = derzeit nicht gefährdet; n.g. = nicht geführt.

FFH: FFH-Richtlinie: II = Anhang II, Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen; IV = Anhang IV, streng zu schützende Arten
von gemeinschaftlichem Interesse; * = im entsprechenden Anhang der FFH-Richtlinie aufgeführte
prioritäre Art.

Schutz: = Im Sinne von § 7 BNatSchG besonders geschützte Arten (§) beziehungsweise streng ge-
schützte Arten (§§); k.A. = keine Angabe.

Verantwortlichkeit Deutschlands (V) (nach MEINIG et al. 2020):  = in hohem Maße verantwortlich;
 = Daten ungenügend, eventuell erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten; --- = allgemeine Verant-
wortlichkeit.

Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes in Deutschland, atlantische Region (nach BFN 2019a): FV
= günstig, U1 = ungünstig-unzureichend, U2 = ungünstig-schlecht, XX = unbekannt sowie
Erhaltungsgrad (EHG) laut Standarddatenbogen: A = sehr gut, B = gut, C = mäßig bis schlecht.

Priorität für Niedersachsen (P) nach NLWKN (2011): hp = höchst prioritäre Art mit vorrangigen
Handlungsbedarf; p = prioritäre Art mit dringendem Handlungsbedarf.

Relative Größe (in Deutschland) (rel.-Grö. D) der signifikanten Arten laut Standarddatenbogen
(vergleiche Tab. 1-1): 5 = über 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 4 = über
15 % bis zu 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 3 = über 5 % bis zu 15 %
der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 2 = über 2 % bis zu 5 % der Population im
Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 1 = bis zu 2 % der Population befindet sich im Gebiet, D = nicht
signifikant (ohne Relevanz für die Unterschutzstellung des Gebietes).

Gebietsbezogener Referenzzustand (geb. Ref.) der Populationsgröße signifikanter Arten laut
Standarddatenbogen: p = vorhanden, v = sehr selten, r = selten, c = häufig.

Quelle: VNP = VNP (2019a), NLWKN = NLWKN (2019).
Gefährdung V EHZ EHG Plfd.

Nr.
Art

RL
Nds

RL
Nds
*

RL
D

FFH S
D

rel.-
Grö. D

geb.
Ref.

Quelle

01 Großes Mausohr
(Myotis myotis)

2 3 * II, V §§ ! U1 C p 1 p NLWKN,
VNP
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Tab. 3-9: Biotopspezifität des Großen Mausohres und mögliche allgemeine Ge-
fährdungsfaktoren.

Quelle: NLWKN (2011), vergleiche auch FISCHER et al. (2012).

Art Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren

G
ro
ß
e
s
M
a
u
so
h
r
(M
y
o
ti
s
m
y
o
ti
s
)

Allgemein:
- sehr große Quartiertreue (Traditionsbildung)
- deutlich ausgeprägter saisonaler Wechsel zwischen Sommer-

und Winterlebensraum (über 250 km, keine Nord-Süd-Wande-
rung)

- relativ wärmeliebende Art
- nachtaktiv, Ausflug etwa 20 bis 30 Minuten nach Sonnenunter-

gang

Fortpflanzung:
- Weibchen bilden kopfstarke Wochenstubenkolonien von unter

100 bis zu mehr als 1.000 Individuen, in geräumigen Gebäu-
de-Dachböden (Gutshäuser, Kirchen und so weiter) und
Brückenhohlräume, in „Clustern“ frei an Dachsparren und Bal-
ken hängend

- Männchen in der Regel einzeln in Quartieren in Gebäuden,
aber eher Spalten und enge Hohlräume sowie Baumhöhlen

- möglichst warme und störungsarme Wochenstubenquartiere
- Wochenstubenzeit ab März bis August, witterungsbedingt bis

Ende September/Anfang Oktober
- Paarung ab August bis Winter in Paarungsquartieren (zum

Beispiel. Baumhöhlen) und Speicherung der Spermien im
Weibchen bis Frühjahr

- Befruchtung der Eizellen erst im Frühjahr
- Tragzeit von Temperatur abhängig
- Geburt der Jungen hauptsächlich im Juni

Winterquartiere:
- stillgelegte Stollen, Höhlen, Keller und alte Bunker mit Tempe-

raturen im Durchschnitt zwischen 2 bis 6°C und hoher relativer
Luftfeuchtigkeit von 90 bis 100 %

- Störungsarmut
- selten kleine „Cluster“ mit 2 - 5 Tieren
- Winterschlaf von Oktober bis März / April mit Aufwachphase

Sommerquartiere:
- Weibchenkolonien benötigen warme und störungsarme ge-

räumige Gebäude-Dachböden (Gutshäuser, Kirchen und so
weiter) und Brückenhohlräume in denen sie „Cluster“ frei an 
Dachsparren und Balken hängen können, Baumhöhlen
werden auch als Tages- und Zwischenquartiere genutzt

- Männchen in der Regel einzeln in Quartieren in Gebäuden,
aber eher Spalten und enge Hohlräume sowie Baumhöhlen

Jagdlebensräume:
- unterwuchsfreie oder -arme Buchenhallenwälder oder auch

Waldstrukturen mit frei zugänglicher Bodenschicht
- auch kurzhalmige Mähwiesen und Weiden, Wald- und Wiesen-

landschaften, Parks, weniger Siedlungsbereiche
- Jagdgebiete liegen oft mehr als 10, nicht selten 20 km oder

mehr vom Quartier entfernt
- Jagd oft mehrere Stunden in einem Gebiet oder Abfliegen

mehrerer Bereich hintereinander, je nach Lebensraumstruktur
und Nahrungsangebot

Flugverhalten:
- bedingt strukturgebunden bis strukturgebunden, entlang von

Hecken, aber auch höher, lediglich an der Struktur orientiert,
sehr schnell und geradlinig fliegende Art

Erforderliche Alt- und Totholzmengen:
- nach NLWKN (2011) 30 Festmeter Habitatbäume (Alt- und

Totholz, Höhlenbäume) pro Hektar beziehungsweise mindes-
tens 8 Habitatbäumen, darunter mindestens 5 Höhlenbäume
pro Hektar älterer Bestände

- Lebensraumverlust beziehungsweise starke
Beeinträchtigung durch Ausbau, hohe Störfre-
quenz großer Dachböden, die als Wochenstu-
ben dienen

- Sanierungsmaßnamen an älteren Gebäuden,
die als Wochenstuben dienen oder an diese
angrenzen

- illegales Verschließen von Wochenstuben-
quartieren aufgrund mangelnder Akzeptanz

- Zerstörung beziehungsweise Einengung des
Lebensraumes durch Entnahme von Höhlen-
bäumen, die als Sommerquartier der Männ-
chen oder Paarungsquartiere dienen

- Beeinträchtigung des Jagdlebensraumes und
der Nahrungsgrundlagen

 durch naturferne Waldbewirtschaftung
insbesondere großflächige intensive Hieb-
maßnahmen in Buchenhallenwäldern und
großflächige Bestockung mit nicht-heimi-
schen Baumarten in einem Radius von
mindestens 15 km um ein Wochenstuben-
quartier
 durch Umbruch von landwirtschaftlich ge-
nutzten extensiven Mähwiesen in einem Ra-
dius von mindestens 15 km um ein Wochen-
stubenquartier

- Vergiftung der Nahrung (Insekten) durch Ein-
satz von Holzschutzmitteln, intensiven Pesti-
zideinsatz (beispielsweise zur Bekämpfung des
Eichenprozessionsspinners) insbesondere zur
Jungenaufzuchtzeit (Juni bis Juli) in einem
Radius von mindestens 15 km um ein Wochen-
stubenquartier

- Lichtverschmutzung
- fehlende Vernetzung der Jagdlebensräume

und allgemein Zerschneidung

Wichtigste Gefährdungsfaktoren im Gebiet sind die
Entnahme von Höhlenbäumen sowie von Alt- und
Totholz, aber auch die intensive Landwirtschaft im
Umfeld der Wälder (Dezimierung der Nahrung –
Insekten).
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3.3.1.2 Fischotter

Für den Fischotter besteht ein Nachweis in Form eines Totfundes, der im Rahmen des
Tierartenerfassungsprogrammes der Fachbehörde für Naturschutz (NLWKN 2019) im
Jahr 2015 erbracht wurde. Zum Fischotter geben SANDER et al. (2015) an, dass sich
dieser, nachdem er lange im Gebiet als ausgestorben galt, wieder an den Holmer
Teichen angesiedelt hat. Daneben sind besonders die Abschnitte von Seeve und
Böhme für die Art bedeutsam. Die Bewertung des Planungsraumes hinsichtlich der
Habitateignung für die Art geht aus Textkarte 6 hervor. In Tab. A-11 im Anhang sind
die Bewertungskriterien dargelegt.

Beim Fischotter handelt es sich um eine Art, welche für das FFH-Gebiet signifikant ist
(vergleiche Kap. 1.4). Entsprechend der hier relevanten Schutzgebietsverordnung
(siehe Kap. 10.1) ist die Art Teil des besonderen Schutzzweckes (Erhaltungsziel) für
das FFH-Gebiet.

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der Art, die Verantwortung Deutschlands,
der Erhaltungszustand in der atlantischen Region und der besondere naturschutz-
fachliche Handlungsbedarf sind zusammen mit weiterführenden Angaben in Tab. 3-10
zusammengestellt. Die Biotopspezifität der Art ist Tab. 3-11 zu entnehmen.

Für den Fischotter stellt gemäß den Angaben des NLWKN (2011) vor allem der
Ausbau von Fließgewässern und der damit verbundene Verlust von Lebensräumen
sowie die Verinselung und Fragmentierung dieser eine Beeinträchtigung da. Ebenso
bringt Straßenbau und Verkehr eine Zerschneidungswirkung und darüber hinaus
Kollisionsgefahr mit sich. Weitere Beeinträchtigungen sind Wasserverschmutzung und
Störungen, insbesondere durch die touristische Nutzung des Gebietes sowie illegale
Verfolgung und Bisamfallen.
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Tab. 3-10: Nähere Angaben zum Fischotter als signifikante Art des FFH-Gebietes,
einschließlich Gefährdung, Schutzstatus und Nachweis.

Rote Listen (RL): D = Deutschland (MEINIG et al. 2020); Nds = Rote Liste Niedersachsen
(HECKENROTH 1993); Nds* = Entwurf Rote Liste Niedersachsen (NLWKN in Vorbereitung).

Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; R = extrem
selten beziehungsweise Art mit geografischer Restriktion; G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V
= Arten der Vorwarnliste; D = Daten unzureichend; * = derzeit nicht gefährdet; n.g. = nicht geführt.

FFH: FFH-Richtlinie: II = Anhang II, Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen; IV = Anhang IV, streng zu schützende Arten
von gemeinschaftlichem Interesse; * = im entsprechenden Anhang der FFH-Richtlinie aufgeführte
prioritäre Art.

Schutz: = Im Sinne von § 7 BNatSchG besonders geschützte Arten (§) beziehungsweise streng ge-
schützte Arten (§§); k.A. = keine Angabe.

Verantwortlichkeit Deutschlands (V) (nach MEINIG et al. 2020):  = in hohem Maße verantwortlich;
 = Daten ungenügend, eventuell erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten; --- = allgemeine Verant-
wortlichkeit.

Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes in Deutschland, atlantische Region (nach BFN 2019a): FV
= günstig, U1 = ungünstig-unzureichend, U2 = ungünstig-schlecht, XX = unbekannt sowie
Erhaltungsgrad (EHG) laut Standarddatenbogen: A = sehr gut, B = gut, C = mäßig bis schlecht, - =
keine Angabe im Standarddatenbogen.

Priorität für Niedersachsen (P) nach NLWKN (2011): hp = höchst prioritäre Art mit vorrangigen
Handlungsbedarf; p = prioritäre Art mit dringendem Handlungsbedarf.

Relative Größe (in Deutschland) (rel.-Grö. D) der signifikanten Arten laut Standarddatenbogen
(vergleiche Tab. 1-1): 5 = über 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 4 = über
15 % bis zu 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 3 = über 5 % bis zu 15 %
der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 2 = über 2 % bis zu 5 % der Population im
Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 1 = bis zu 2 % der Population befindet sich im Gebiet, D = nicht
signifikant (ohne Relevanz für die Unterschutzstellung des Gebietes).

Gebietsbezogener Referenzzustand (geb. Ref.) der Populationsgröße signifikanter Arten laut
Standarddatenbogen: p = vorhanden, v = sehr selten, r = selten, c = häufig.

Quelle: NLWKN = NLWKN (2019).

Gefährdung V EHZ EHG Plfd.
Nr.

Art
RL
Nds

RL
Nds
*

RL
D

FFH S
D

rel.-
Grö.
D

geb.
Ref.

Quelle

01 Fischotter
(Lutra lutra)

1 ? 3 II / IV §§ --- U1 B p 1 1 – 5 NLWKN
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Tab. 3-11: Biotopspezifität des Fischotters und mögliche allgemeine Gefährdungs-
faktoren.

Quelle: NLWKN (2011).

Art Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren

F
is
ch
o
tt
e
r
(L
u
tr
a
lu
tr
a
)

Allgemein:
- bevorzugt an flachen Flüssen mit reicher Ufervegetation, Au-

wälder, Überschwemmungsareale mit hoher Strukturvielfalt
(Mäander, Gehölze, Wurzelwerk in der Uferzone, Hochstau-
den, Röhrichte) und hohem Angebot an Ruhe- und Schlaf-
plätzen

- ausreichend große Reviere (Mindestareal etwa 25 km²; für
Mutter-Jungen-Familien ca. 40 km²)

- Störungsarmut, -freiheit
- vorwiegend nachtaktiv (Verfolgungsdruck kann die Störungs-

empfindlichkeit verstärken)
- sehr wanderaktiv (Wanderstrecken / Nacht 10 - 20 (-25) km

(Rüden), 3 - 10 km (Fähen)
- Wanderung vorwiegend entlang der Gewässer, aber auch

mehrere km zwischen Gewässersystemen
- häufige Nutzung der selben Wechsel über Jahre
- Geruchsmarkierung der Reviere (Losung, Markierungssekret)
- Anwesenheitsindizien: Losung, Nahrungsreste, Otterpfa-

de/Trittspuren, Aus-/Einstiege („Otterrutschen“)
- Schlafplätze sind einfachste Verstecke wie Reisighaufen oder

ausgespülte Ufer; Wurfbaue an besonders sicheren und aus-
gepolsterten in Ufernähe angelegt.

Fortpflanzung:
- Geschlechtsreif mit 1-2 Jahren; ca. 2-jähriger Wurfzyklus
- ganzjährige Paarungszeit; Tragezeit 58-63 Tage; Wurfgröße 1-

3 (-5) Welpen
- Säugezeit bis zu 4 Monate; erste Schwimmversuche ab der 8

Lebenswoche; frühestens mit 1 Jahr selbständig

Nahrungsökologie:
- Such- und Verfolgungsjäger; Prinzip des geringsten

Aufwandes (leichte Beute wird bevorzugt)
- sehr breites Nahrungsspektrum; Fische (vor allem Cypriniden),

Vögel, Kleinsäuger (Mäuse, Bisam), Amphibien, Mollusken

- technischer Ausbau von Fließgewässern,
besonders an Wümme, Haverbeeke und
Schmaler Aue

- Verlust Fragmentierung und Verinselung von
(Teil-)Lebensräumen

- Schadstoffbelastungen beziehungsweise
Wasserverschmutzung (insbesondere durch
Einleitungen von Kläranlagen in Schmale Aue,
Seeve und Nebengewässer, vergleiche Kap.
3.6.3)

- Zerschneidungseffekte insbesondere durch
Straßenbau

- Kollisionsgefahr, insbesondere im Umfeld der
A7 und der Bundesstraße 3 sowie der Kreis-
straßen 2, 3, 28, 53, 46und 55 und der
Landstraßen 170, 171, 211 und 212 (ver-
gleiche Kap. 3.6.4.5)

- illegale Verfolgung (zum Beispiel in Fischzucht-
anlagen)

- Tod in Bisamfallen
- Störungen zum Beispiel durch Freizeitnutzung

beziehungsweise Wassersport, Tourismus
- Parasiten

Wichtigste Gefährdungsfaktoren im Gebiet sind die
Fragmentierung der Wasserlebensräume durch
Gewässerausbau sowie die Kollisionsgefahr im
Umfeld von Straßen.
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3.3.1.3 Kammmolch

Die nachstehenden Angaben beruhen im Wesentlichen auf Artenerfassungen durch die
VNP-Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide, die im Zeitraum von 1985 bis 2019
(VNP 2019b) sowie in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt wurden, den internen
Erhebungen der Niedersächsischen Landesforsten (NLF 2016) sowie auf dem Land-
kreis Heidekreis vorliegenden Fundmeldungen aus dem Tierarten-Erfassungspro-
gramm des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz (NLWKN 2019). Verortete Beobachtungen stammen aus den Datenbanken
der VNP-Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide und der Niedersächsischen
Landesforsten (NLF 2016).

Nachweise des Kammmolches stammen aus dem gesamten FFH-Gebiet, wobei es
lokale Häufungen gibt. Insbesondere im Bereich der Holmer Teiche wurden viele
Nachweise erbracht, was deren Bedeutung für die Art unterstreicht. Daneben häufen
sich die Nachweise um Wilsede und Oberhaverbeck. Die Abb. 3-2 stellt die verorteten
Nachweise der Art dar. Eine Bewertung des Planungsraumes hinsichtlich der Habi-
tateignung für die Art geht aus Textkarte 7 hervor. In Tab. A-11 im Anhang sind die
Bewertungskriterien dargelegt.

Das NIEDERSÄCHSISCHE FORSTPLANUNGSAMT (2016) beschreibt die Situation des
Kammmolches auf den Flächen der Landesforsten wie folgt:

„Nachweise vom Kammmolch stammen aus den Jahren 2006 (WEHDE), 2007 und
2013 (NLWKN) von Funden entlang der Straße bei Ehrhorn am Krötenzaun. Ein
aktueller Nachweis (2013, PODLOUCKY) liegt für ein Gewässer im Biotopkomplex
„Thiedes Wiese“ vor. Laut PODLOUCKY (2016) ist eine Präsenz des Kammmolches im
genannten Biotopkomplex in mehreren Gewässern anzunehmen. Außerhalb “Thiedes 
Wiese“ ist jedoch die Wahrscheinlichkeit von weiteren Vorkommen, aufgrund
Mangels größerer Stillgewässer mit ausgeprägter Unterwasservegetation und reichlich
Deckung, gering. Vielmehr überwiegen kleinere, flache nur temporär wasserführende
Tümpel im Untersuchungsgebiet. Um genauere Aussagen treffen zu können wäre eine
umfassende Bestandsaufnahme erforderlich.“

Der Kammmolch zählt zu den signifikanten Arten des FFH-Gebietes (vergleiche
Kap. 1.4) und ist Teil des besonderen Schutzzweckes der Verordnung (siehe Kap. 10.1
im Anhang) über das Naturschutzgebiet. Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der
Art, die Verantwortung Deutschlands, der Erhaltungszustand in der atlantischen
Region und der besondere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind zusammen mit
weiterführenden Angaben in Tab. 3-12 zusammengestellt. Die Biotopspezifität der Art
ist Tab. 3-13 zu entnehmen.
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Wälder, Gebüsche und sonstige
Gehölzbestände

Moor- und Sumpfbiotope

Heiden und Magerrasen Gewässer

Grünland Kammmolch-Funde

Äcker FFH-Gebiet Nr. 70 „Lüneburger Heide“

Quellen: VNP (2019b5), NLF (2016).

Abb. 3-2: Verortete Kammmolch-Nachweise im FFH-Gebiet (Maßstab 1 : 180.000,
eingenordet).

5Mit ergänzenden Funden aus den Jahren 2020 und 2021.
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Tab. 3-12: Nähere Angaben zum Kammmolch als signifikante Art des FFH-
Gebietes, einschließlich Gefährdung, Schutzstatus und Nachweis.

Rote Listen (RL): D = Deutschland (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020b),
Nds = Rote Liste Niedersachsen (PODLOUCKY& FISCHER 2013).

Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; R = extrem
selten beziehungsweise Art mit geografischer Restriktion; G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V
= Arten der Vorwarnliste; D = Daten unzureichend; * = derzeit nicht gefährdet; n.g. = nicht geführt.

FFH: FFH-Richtlinie: II = Anhang II, Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen; IV = Anhang IV, streng zu schützende Arten
von gemeinschaftlichem Interesse; * = im entsprechenden Anhang der FFH-Richtlinie aufgeführte
prioritäre Art.

Schutz: = Im Sinne von § 7 BNatSchG besonders geschützte Arten (§) beziehungsweise streng ge-
schützte Arten (§§); k.A. = keine Angabe.

Verantwortlichkeit Deutschlands (V) (nach ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN
2020b):  = in hohem Maße verantwortlich;  = Daten ungenügend, eventuell erhöhte Verantwortlich-
keit zu vermuten; --- = allgemeine Verantwortlichkeit.

Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes in Deutschland, atlantische Region (nach BFN 2019a): FV
= günstig, U1 = ungünstig-unzureichend, U2 = ungünstig-schlecht, XX = unbekannt sowie
Erhaltungsgrad (EHG) laut Standarddatenbogen: A = sehr gut, B = gut, C = mäßig bis schlecht, - =
keine Angabe im Standarddatenbogen.

Priorität für Niedersachsen (P) nach NLWKN (2011): hp = höchst prioritäre Art mit vorrangigen
Handlungsbedarf; p = prioritäre Art mit dringendem Handlungsbedarf.

Relative Größe (in Deutschland) (rel.-Grö. D) der signifikanten Arten laut Standarddatenbogen
(vergleiche Tab. 1-1): 5 = über 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 4 = über
15 % bis zu 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 3 = über 5 % bis zu 15 %
der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 2 = über 2 % bis zu 5 % der Population im
Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 1 = bis zu 2 % der Population befindet sich im Gebiet, D = nicht
signifikant (ohne Relevanz für die Unterschutzstellung des Gebietes).

Gebietsbezogener Referenzzustand (geb. Ref.) der Populationsgröße signifikanter Arten laut
Standarddatenbogen: p = vorhanden, v = sehr selten, r = selten, c = häufig.

Quelle: VNP (2019b), NLF = NLF (2016), NLWKN = NLWKN (2019).

Gefährdung V EHZ EHG Plfd.
Nr.

Art
RL
Nds

RL
D

FFH S
D

rel.-
Grö. D

geb.
Ref.

Quelle

01 Kammmolch
(Triturus cristatus)

3 3 II, IV §§  U1 B p 1 p VNP,
NLF,
NLWKN
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Tab. 3-13: Biotopspezifität des Kammmolches und mögliche allgemeine Gefähr-
dungsfaktoren.

Quellen: NLWKN (2011), LAUFER et al. (2007).

Art Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren

K
a
m
m
m
o
lc
h
(T
ri
tu
ru
s
c
ri
s
ta
tu
s
)

Allgemein:
- profitiert von einer hohen Gewässerdichte- und Vernetzung,

beispielsweise in gewässerreichen Augebieten und extensiv
genutzten Teichgebieten

- Geringer Aktionsraum (bis zu 1 km zwischen Winterquartier
und Laichgewässer, meist nur wenige hundert Meter), wenig
wander- und ausbreitungsfähig

- Vergesellschaftung lokal mit allen übrigen heimischen Amphi-
bienarten möglich

- saisonaler Wechsel zwischen Sommerlebensraum und Winter-
lebensraum

- Normalerweise in neutralen bzw. leicht basischen Gewässern,
aber auch in Gewässern mit pH-Wert zwischen 4,4 - 9,5

Fortpflanzung:
- Paarungs- und Laichzeit von März bis Juli
- Eier werden einzeln an Unterwasserpflanzenhalmen oder -

Blättern angeheftet
- Eiablage von April bis Mai (bis Juli möglich)
- Larvenphase von (April) Mai bis September (Oktober)
- Metamorphose August bis September (Oktober)
- Wanderungen vom Winterquartier zu den Laichgewässern ab

Februar/März
- aufgrund ihrer Langlebigkeit können Populationen auch

überleben, wenn mehrere Jahre hintereinander die Reproduk-
tion ausfällt

Winterquartiere:
- Überwinterung an Land (Hecken, Reisighaufen, Baumstubben,

Erdlöcher und ähnliches), zum Teil auch im Gewässer
- Landphase von April bis Oktober

Sommerquartiere/Laichgewässer:
- größere Stillgewässer in Seengebieten, Weiher, überwiegend

im Grünland, in den Auen der großen Ströme, auch Altwässer,
Flutrinnen, Qualmgewässer, aber auch Heide- und Nieder-
moorweiher, Teiche, Tümpel (Vorteil: fischfrei), ferner Abgra-
bungsgewässer, insbesondere Tongruben, Gräben, sonnen-
exponiert, mit ausgeprägter Unterwasservegetation, reichlich
Deckung bietend, perennierend, nicht zu klein und flach

- oft bis August/September im Gewässer
- halboffene bis offene Kulturlandschaften wie strukturreiche

Agrargebiete mit eingestreuten Wiesen und Weiden, auch
Laubwaldgebiete oder bewaldetes Mittelgebirge, sofern geeig-
nete, wenig beschattete Gewässer vorhanden sind

Laichgewässer:
- Larven überwiegend im freien Wasser, daher

besonders durch Fischfraß gefährdet

Allgemein:
- intensive Bewirtschaftung (Entwässerung, Auf-

forstung, Landwirtschaft) und flächendecken-
der Eutrophierung sowie Beseitigung von
Hecken und Saumbiotopen und
Kleingewässern

- Trockenfallen von Kleingewässern
- Grundwasserabsenkung
- Zunehmende Isolierung von Populationen

durch Fehlen von Saumstrukturen und
vernetzender Biotope wie Lichtwälder

Wichtigster Gefährdungsfaktor im Gebiet sind sin-
kende Grundwasserstände, die dazu führen, dass
potenzielle Laichgewässer frühzeitig austrocknen.
Die Forstwirtschaft beeinträchtigt unter Umständen
Landhabitate der Art. Daneben kommt es zur Zer-
schneidung von Lebensräumen durch Verkehrs-
wege.
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3.3.1.4 Fische und Rundmäuler

Die nachfolgenden Ausführungen beruhen im Wesentlichen auf der Auswertung von
Befischungsdaten des LAVES (2019) aus dem Jahr 2019 und den Angaben der VNP-
Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide sowie auf den Angaben von BRINKMANN
et al. (2015). In den Fließgewässern des FFH-Gebietes wurden zwei Arten des
Anhanges II der FFH-Richtlinie nachgewiesen. Dabei handelt es sich um die Groppe
(Cottus gobio) und das Bachneunauge (Lampetra planeri). Zusammen mit den
Kleinfischarten Elritze (Phoxinus phoxinus) und Bachschmerle (Barbatula barbatula)
gehören Groppe und Bachneunauge zu den charakteristischen Vertretern der oberen
und unteren Forellenregion. Diese Charakterarten der Heidebäche können daher neben
der namensgebenden Leitart Bachforelle bei entsprechender Naturnähe regelmäßig
oder häufig erwartet werden.

Angaben zu Gefährdung und Schutz der Arten sind Tab. 3-15 zu entnehmen, die Bio-
topspezifität der Arten geht aus Tab. 3-16 hervor. Aus Tab. 3-14 sind die Vorkommen
der Arten in den einzelnen Untersuchungsgewässern mit Angaben zur Populations-
größe ersichtlich. Die Bewertung des Planungsraumes hinsichtlich der Habitateignung
für die beiden Arten geht aus Textkarte 8 hervor. In Tab. A-11 im Anhang sind die
Bewertungskriterien dargelegt.

Untersucht wurden die Fließgewässer Brunau, Büner Bach, Dierkshausener Bach,
Haverbeeke, Radenbach, Schierhornbach, Schmale Aue, Sprengebach, Wehlener
Moorbach und Wilseder Bach.

Beide Fischarten zählen zu den signifikanten Arten des FFH-Gebietes (vergleiche
Kap. 1.4) und sind Teil des besonderen Schutzzweckes der Verordnung (siehe
Kap. 10.1 im Anhang) über das Naturschutzgebiet.

Zum Vorkommen der Groppe im FFH-Gebiet geben BRINKMANN et al. (2015) an:

„Die Groppenvorkommen konzentrieren sich auf das Einzugsgebiet der Seeve und der 
Luhe. Nur im Oberlauf der Seeve und im Wehlener Moorbach wurde eine ausgegli-
chene Populationsstruktur mit einem hohen Anteil von juvenilen Individuen gefunden.
Hier ist eine erfolgreiche Reproduktion der Art anzunehmen (…).

In der Seeve waren die Groppenbestände in den Jahren vor Erstellung des Pflege- und
Entwicklungsplanes rückläufig. Das Fehlen juveniler Tiere deutete darauf hin, dass es
sich zum Beispiel im Schierhornbach um eine isolierte, überalterte Restpopulation mit
einer geringen Fortpflanzungsrate handelte. Im Einzugsgebiet der Schmalen Aue wa-
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ren die Groppenbestände vermutlich schon seit mehreren Jahrzehnten erloschen. Nach
Aussagen von Anliegern kam die Art im Dierkshausener Bach früher häufig vor.

Teilweise sind die Populationen bis heute isoliert und haben eine geringe Fortpflan-
zungsrate. Es ist davon auszugehen, dass sich nach gezielten Renaturierungen einzel-
ner Bäche (zum Beispiel Dierkshausener Bach) dort wieder geeignete Lebensräume
für die Groppe herausbilden können. Sollte eine eigenständige Wiederbesiedlung aus-
bleiben, sind Besatzmaßnahmen möglich, wenn die Tiere aus demselben Gewässer-
system stammen und damit der ursprünglichen Population genetisch ähnlich sind.“ 
Das LAVES – Dezernat Binnenfischerei wäre im Falle einer geplanten Durchführung
beratend hinzuzuziehen.

Das Vorkommen des Bachneunauges wird wie folgt beschrieben (BRINKMANN et al.
2015):

„In den quellnahen Bachabschnitten kommen die Querder der Bachneunaugen stellen-
weise mit hohen Individuendichten vor (…). Während der Untersuchungen zum 
Pflege- und Entwicklungsplan wurde deutlich, dass die Bestände bis auf eine Aus-
nahme (Radenbach) weitgehend isoliert sind. Sie kommen oberhalb von künstlichen
Anstauungen, zum Beispiel von Sohlschwellen, vor. Darüber hinaus eigneten sich
viele Bachstrecken noch nicht wieder als Lebensraum. Als Folge von Begradigungen
sind die Strömungsgeschwindigkeiten zu hoch, wodurch eine siedlungsfeindliche In-
stabilität der sandigen Bachsohle verursacht wird.“ Erschwerend kommen oftmals die
erhöhten Sedimenteinträge hinzu.

„Für die erwachsenen Bachneunaugen herrscht in vielen Bächen ein Mangel an Laich-
substraten. Künstliche Steinschüttungen im Bereich von Brücken dienen in diesen
Fällen offenbar als Laichplätze „aus zweiter Hand“ (BRINKMANN et al. 2015). Es
handelt sich also um Sekundärhabitate.

Im Naturschutzgebiet zählen zu den potenziellen Fraßfeinden des Bachneunauges vor
allem Bach- und Regenbogenforelle, Flussbarsch (Perca fluviatilis) und Aal (Anguilla
anguilla).“ Die Arten leben jedoch in natürlicher Vergesellschaftung als Zönose, wo-
bei die Querder sich im Sediment eingraben. Insofern bestehen Strategien zur inter-
spezifischen Konkurrenzvermeidung. Das bestehende Nahrungsnetz ist zudem kom-
plex, so dass beispielsweise auch Graureiher zu den potenziellen Fraßfeinden des
Bachneunauges gehören.

Zu den bereits genannten Beeinrächtigungen der Bachsohle wirken sich darüber hinaus
erhöhte Sedimenteinträge in den Gewässern negativ auf deren Habitatqualität aus.
Dies betriftt insbesondere die kiesgeprägten Laichhabitate.
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Im Rahmen der Befischung der Bäche durch das LAVES (2019) wurden vor allem im
Radenbach auf Höhe von Egestorf größere Mengen Bachneunaugen festgestellt (117
Subadulte, 13 Querder). In den restlichen Untersuchungsgewässern wurden deutlich
weniger Bachneunaugen gefunden. Groppen wurden bei den Befischungen in wesent-
lich geringerem Umfang festgestellt. Lediglich im Weseler Moorbach wurden fünf
adulte Tiere festgestellt. Die Meldebögen mit Artenlisten und Fangzahlen zu den
einzelnen Messstellen sind dem Anhang zu entnehmen.

Nach den Angaben des NMU (2021c) handelt es sich bei Abschnitten von
Schierhorner Bach, Weseler Bach bei Wesel, Wehlener Moorbach und der Seeve
zwischen Inzmühlen und Wehlen sowie ober- und unterhalb der Holmer Mühle um für
Fische wertvolle Bereiche in Niedersachsen.

Tab. 3-14: Fisch- und Neunaugenarten der FFH-Richtlinie in repräsentativen Fließ-
gewässer-Oberläufen des Naturschutzgebietes „Lüneburger Heide“.

Erfassungsergebnisse der ARBEITSGRUPPE FLIESSGEWÄSSER (1993) im Rahmen des Pflege- und Ent-
wicklungsplanes „Lüneburger Heide“ . Vereinzelt (+), Vorkommen auf Populationsebene (++); Bru = 
Brunau, Bün = Büner Bach, Die = Dierkshausener Bach, Hav = Haverbeeke, Rad = Radenbach, Schi =
Schierhornbach, Sch = Schmale Aue, Spr = Sprengebach, Weh = Wehlener Moorbach, Wil = Wilseder
Bach.

Quelle: Verändert nach BRINKMANN et al. (2015)

Bru Bün Die Hav Rad Schi Sch Spr Weh Wil

Groppe (Cottus gobio) ++ ++
Bachneunauge (Lampetra
planeri)

++ + ++ ++ + + +
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Tab. 3-15: Nähere Angaben zu den signifikanten Fisch- und Rundmäulerarten des
FFH-Gebietes, einschließlich Gefährdung, Schutzstatus und Nachweis.

Rote Listen (RL): RL Nds = Niedersachsen (LAVES 2016); RL D = Deutschland (FREYHOF 2009).

Kategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem selten
beziehungsweise Art mit geografischer Restriktion, / = Art nicht eingestuft, V = Arten der
Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, * = derzeit nicht gefährdet, n.g. = nicht geführt.

FFH: Arten der Anhänge II, IV oder V der FFH-Richtlinie, - = kein Art der Anhänge.

Schutz (S): Im Sinne von § 7 BNatSchG besonders geschützte (§) beziehungsweise streng geschützte
Sippen (§§), - = kein besonderer Schutz (nach THEUNERT 2015a und BFN 2019a); F = gemäß
Verordnung über die Fischerei in Binnengewässern mit ganzjährigem Fangverbot belegt.

Status (nach BRINKMANN et al. 2015): A = altansässig.

Verantwortlichkeit Deutschlands (V) (nach FREYHOF 2009): !! = in besonderem Maße verantwortlich,
! = in hohem Maße verantwortlich, ? = Daten ungenügend eventuell erhöhte Verantwortlichkeit zu
vermuten, --- = allgemeine Verantwortlichkeit, nb = nicht bewertet;  = keine Angaben in der ent-
sprechenden Roten Liste.

Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes in Deutschland, atlantische Region (nach BFN 2019a): FV
= günstig, U1 = ungünstig-unzureichend, U2 = ungünstig-schlecht, XX = unbekannt sowie
Erhaltungsgrad (EHG) laut Standarddatenbogen: A = sehr gut, B = gut, C = mäßig bis schlecht, - =
keine Angabe im Standarddatenbogen.

Priorität für Niedersachsen (P) nach NLWKN (2011): hp = höchst prioritäre Art mit vorrangigen
Handlungsbedarf; p = prioritäre Art mit dringendem Handlungsbedarf.

Relative Größe (in Deutschland) (rel.-Grö. D) der signifikanten Arten laut Standarddatenbogen
(vergleiche Tab. 1-1): 5 = über 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 4 = über
15 % bis zu 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 3 = über 5 % bis zu 15 %
der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 2 = über 2 % bis zu 5 % der Population im
Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 1 = bis zu 2 % der Population befindet sich im Gebiet, D = nicht
signifikant (ohne Relevanz für die Unterschutzstellung des Gebietes).

Gebietsbezogener Referenzzustand (geb. Ref.) der Populationsgröße signifikanter Arten laut
Standarddatenbogen: p = vorhanden, v = sehr selten, r = selten, c = häufig.

Quelle: B = BRINKMANN et al. (2015), LAVES = LAVES (2019).

Gefährdung V EHZ
D

EHG
STB

P rel.-
Grö.
D

Quellelfd.
Nr.

Art

RL
Nds

RL
D

FFH S geb.
Ref.

01 Koppe, Groppe
(Cottus gobio)

V * II F --- FV C p 1 r B,
LAVES

02 Bachneunauge
(Lampetra planeri)

V * II §, F --- FV B p 1 r B,
LAVES
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Tab. 3-16: Biotopspezifität von Groppe und Bachneunauge und mögliche allge-
meine Gefährdungsfaktoren.

Quelle: NLWKN (2011), BFN (2019b), LSA (2019), PETERSEN et al. (2004), BRINKMANN et al.
(2015).

Art Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren

K
o
p
p
e
,
G
ro
p
p
e
(C
o
tt
u
s
g
o
b
io
)

Allgemein:
- rherophile Art
- Vorkommen in Seen und Fließgewässern mit gut strukturierten

Gewässerbett mit hohem Anteil an Hartsubstrat (kiesig bis
steinig) beziehungsweise Totholzelementen, bevorzugt sau-
bere, sauerstoffreiche und sommerkühle Gewässer (14 bis
16°C)

- uferseitigen Gehölzen kommt wegen der Beschattung und der
Schaffung von strukturierendem Totholz eine besondere
Bedeutung zu

- Indikatorart für Gewässergüte II und besser
- vergleichsweise ortstreu beziehungsweise wenig mobil, mit

Ausnahme der Jungtiere
- keine Schwimmblase, so dass ein Überwinden von kleinen

sogar kleinen Abstürze (15 bis 20 cm) nicht möglich ist

Fortpflanzung:
- im Tiefland Laichzeit März und April (Frühjahrslaicher)
- Ablage von Laichklumpen in Laichhöhlen sowohl im Ruhig-

wasser als auch im stärker strömenden Flachwasser angelegt,
solange Steine beziehungsweise Totholz eine natürliche Höh-
lendecke bilden

Nahrungsökologie:
- Jungtiere kleine Wassertiere (kleine Eintagsfliegenlarven,

Flohkrebse, andere benthische Wirbellose)
- Adulte bevorzugt wirbellosen Tieren, selten Fischlaich oder

vereinzelt Fischbrut

- technischer Ausbau von Fließgewässern und
somit Verlust beziehungsweise starke Ein-
schränkung der natürlichen Geschiebedynamik
sowie Substratumlagerungen (beispielsweise
durch Sohlgleiten in der Schmalen Aue,
vergleiche Kap. 3.6.4.5)

- Verschlechterung der Habitatqualität bezie-
hungsweise Verlust von Lebensräumen durch
starke Sandfrachten und Feinsedimenteinträge

- Wasserverschmutzung beziehungsweise Nähr-
stoffeinträge (insbesondere durch Einleitungen
aus Kläranlagen beziehungsweise andere dif-
fuse Stoffeinträge in die Seeve, ihre
Nebengewässer und die Schmale Aue, siehe
Kap. 3.6.3)

- Querbauwerke, Beeinträchtigung der linearen
Durchgängigkeit (insbesondere Bauwerke in
der Böhme, aber auch im Bereich von Schmale
Aue, Haverbeeke und Wümme, siehe Kap.
3.6.3)

- Beseitigung von Kies- und Schotterbänken,
Totholzelementen und anderen bedeutsamen
Strukturen zum Beispiel im Rahmen von
Grundräumungen und anderen Unterhaltungs-
maßnahmen

Wichtigste Gefährdungsfaktoren im Gebiet sind die
Beeinträchtigung der linearen Durchgängigkeit der
Fließgewässer und die Beeinträchtigung der Bach-
sohle durch Sand- und Schlammeinträge

Art Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren

B
a
ch
n
e
u
n
a
u
g
e
(L
a
m
p
e
tr
a
p
la
n
e
ri
)

Allgemein:
- zeitlebens im Süßwasser
- Vorkommen in kleineren, sauerstoffreichen und sommerkühlen

Fließgewässern (sommerliche Höchsttemperatur unter 20°C)
mit einer nahräumigen Vernetzung von flach überströmten,
kiesigen Abschnitten (Laichareale) mit strömungsberuhigten
Abschnitten und Ablagerungen von Feinsedimenten (stabile
Sandbänke als Larvalhabitate)

- uferseitigen Gehölzen kommt wegen der Beschattung eine
besondere Bedeutung zu

- Indikatorart für Gewässergüte II und besser
- Laichwanderung stromwaufwärts eher von geringer Distanz

(einige hundert Meter bis wenige Kilometer), daher ist eine
enge Vernetzung der Laich- und Aufwuchsgebiete für die Art
maßgeblich

Fortpflanzung:
- Laichzeit von Mitte April bis Juni
- Laichplätze in flach überströmten, kiesigen Gewässerabschnit-

ten in Laichgruben
- lange Larvalphase (durchschnittlich sechs bis sieben Jahre)

wenig mobil in Feinsedimentbänken (Sandbänke mit Detri-
tusauflage), Metamorphose im Spätsommer

Nahrungsökologie:
- Aufnahme der im Feinsediment eingegrabenen Larven durch

Filtrierer von Kieselalgen, tierischen Kleinlebewesen und De-
tritus

- während der Metamorphose Rückentwicklung von Augen und
Saugscheibe, keine Nahrungsaufnahme als adultes Tiere

- Wasserverschmutzung beziehungsweise Nähr-
stoffeinträge (insbesondere durch Einleitungen
aus Kläranlagen beziehungsweise andere dif-
fuse Stoffeinträge in die Seeve, ihre Neben-
gewässer und die Schmale Aue, siehe Kap.
3.6.3)

- Querbauwerke, Beeinträchtigung der linearen
Durchgängigkeit (insbesondere Bauwerke in
der Böhme, aber auch im Bereich von Schmale
Aue, Haverbeeke und Wümme, siehe Kap.
3.6.3)

- technischer Ausbau von Fließgewässern und
somit Verlust beziehungsweise starke Ein-
schränkung der natürlichen Geschiebedynamik
sowie Substratumlagerungen (beispielsweise
durch Sohlgleiten in der Schmalen Aue,
vergleiche Kap. 3.6.3)

- Verschlechterung der Habitatqualität bezie-
hungsweise Verlust von Lebensräumen durch
starke Sandfrachten und Feinsedimenteinträge

- Beseitigung von Kies- und Sandbänken zum
Beispiel im Rahmen von Grundräumungen und
anderen Unterhaltungsmaßnahmen

Wichtigster Gefährdungsfaktor im Gebiet ist die
Beeinträchtigung der linearen Durchgängigkeit der
Fließgewässer und die Beeinträchtigung der Bach-
sohle durch Sand- und Schlammeinträge
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3.3.1.5 Libellen

Die folgenden Angaben basieren auf Artenerfassungen durch die VNP-Stiftung Natur-
schutzpark Lüneburger Heide, die im Zeitraum von 1985 bis 2019 durchgeführt
wurden (VNP 2019c und MERTENS 2015), auf Daten der Niedersächsischen Lan-
desforsten (NLF 2016) sowie auf dem Tierarten-Erfassungsprogramm des Nieder-
sächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN
2019).

Im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet sind zwei Libellenarten als signifikante
Arten (vergleiche Kap. 1.4) geführt. Es handelt sich um die Große Moosjungfer (Leu-
corrhinia pectoralis) und die Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia). Die beiden
Arten sind Teil des besonderen Schutzzweckes der Verordnung zum Naturschutz-
gebiet (vergleiche Kap. 10.1 im Anhang).

Zum Vorkommen der Großen Moosjungfer führt MERTENS (2015) aus:

„Bei vielen Libellenarten ist die genaue Verbreitung im Schutzgebiet bisher nicht be-
kannt. Nur mit großem Aufwand wird es beispielsweise möglich sein, die tatsächli-
chen Vorkommen und Bestandsgrößen der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pecto-
ralis) im Schutzgebiet abzuschätzen, wie es die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie für
diese als besonders zu schützen eingestufte Art vorschreibt. Viele der Moorbereiche
sind nur sehr schwer zu begehen und das Vorkommen der Art reicht von kleinen
Torfstichen bis hin zu überstauten Seggenrieden. Zufällige Imaginalbeobachtungen
dieser Art gelangen bisher in elf Mooren. Da sich diese über das gesamte Schutzgebiet
verteilen, ist bei intensiver Suche mit weitaus mehr besiedelten Mooren zu rechnen.“

Zur Grünen Flussjungfer (= Grüne Keiljungfer) führt MERTENS (2015) aus:

„Einzelbeobachtungen der Grünen Keiljungfer (…) in naturnahen Abschnitten an der
Seeve durch den Autor (2009, 2013, 2014) geben Anlass zur Hoffnung, dass auch
diese Art sich im Schutzgebiet vermehrt. Ein sicherer Nachweis steht hier jedoch noch
aus.“

Mittlerweile wurde die Grüne Flussjungfer mit der Aktualisierung des Standarddaten-
bogens zum FFH-Gebiet als signifikant eingestuft.

Schutzstatus und Gefährdungseinstufung der nachgewiesenen Arten, die Verantwor-
tung Deutschlands, die Erhaltungszustände in der atlantischen Region und der beson-
dere naturschutzfachliche Handlungsbedarf sind zusammen mit weiterführenden An-
gaben in Tab. 3-17 zusammengestellt. Tab. 3-18 enthält die Biotopspezifität der beiden
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Arten. Verortete Vorkommen der Grünen Flussjungfer und der Großen Moosjungfer
sind in den Abb. 3-3 und 3-4 dargestellt. Die Bewertung des Planungsraumes hinsicht-
lich der Habitateignung für die beiden Arten geht aus den Textkarten 9 und 10 hervor.
In Tab. A-11 im Anhang sind die Bewertungskriterien dargelegt.

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Wälder, Gebüsche und sonstige
Gehölzbestände

Moor- und Sumpfbiotope

Heiden und Magerrasen Gewässer

Grünland Große Moosjungfer-Funde

Äcker FFH-Gebiet Nr. 70 „Lüneburger Heide“

Quellen: VNP (2019c), NLF (2016).

Abb. 3-3: Große Moosjungfer-Nachweise im FFH-Gebiet (Maßstab 1 : 180.000,
eingenordet).



Managementplan FFH-Gebiet Nr. 70 und EU-Vogelschutzgebiet V 24 (Lüneburger Heide) 93
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

© GeoBasis-DE / BKG 2013

Wälder, Gebüsche und sonstige
Gehölzbestände

Moor- und Sumpfbiotope

Heiden und Magerrasen Gewässer

Grünland Grüne Flussjungfer-Funde

Äcker FFH-Gebiet Nr. 70 „Lüneburger Heide“

Quellen: VNP (2019c).

Abb. 3-4: Grüne Flussjungfer-Nachweise im FFH-Gebiet (Maßstab 1 : 180.000,
eingenordet).6

6 Hinweis: Die Fundpunkte liegen nicht an typischen Fließgewässerhabitaten, so dass es sich bei den
Beobachtungen um zufälligen Aufenthalte einzelner Tiere handeln muss.
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Tab. 3-17: Nähere Angaben zu den signifikanten Libellenarten des FFH-Gebietes,
einschließlich Gefährdung, Schutzstatus und Nachweis.

Rote Listen (RL): D = Deutschland (OTT et al. 2021); Nds = Rote Liste Niedersachsen (BAUMANN et
al. 2021).

Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem
selten beziehungsweise Art mit geografischer Restriktion, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, V
= Arten der Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, * = derzeit nicht gefährdet, n.g. = nicht geführt.

FFH: FFH-Richtlinie: II = Anhang II, Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen, IV = Anhang IV, streng zu schützende Arten
von gemeinschaftlichem Interesse.

Schutz (S): = im Sinne von § 7 BNatSchG besonders geschützte Arten (§) beziehungsweise streng ge-
schützte Arten (§§) (siehe THEUNERT 2015b, BFN 2019b).

Verantwortlichkeit Deutschlands (V) (OTT et al. 2021):  = in hohem Maße verantwortlich, () = in
besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich  = Daten ungenügend eventuell
erhöhte Verantwortlichkeit zu vermuten, --- = allgemeine Verantwortlichkeit.

Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes in Deutschland, atlantische Region (nach BFN 2019a): FV
= günstig, U1 = ungünstig-unzureichend, U2 = ungünstig-schlecht, XX = unbekannt sowie
Erhaltungsgrad (EHG) laut Standarddatenbogen: A = sehr gut, B = gut, C = mäßig bis schlecht.

Priorität für Niedersachsen (P) nach NLWKN (2011): hp = höchst prioritäre Art mit vorrangigen
Handlungsbedarf; p = prioritäre Art mit dringendem Handlungsbedarf.

Relative Größe (in Deutschland) (rel.-Grö. D) der signifikanten Arten laut Standarddatenbogen
(vergleiche Tab. 1-1): 5 = über 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 4 = über
15 % bis zu 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 3 = über 5 % bis zu 15 %
der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 2 = über 2 % bis zu 5 % der Population im
Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 1 = bis zu 2 % der Population befindet sich im Gebiet, D = nicht
signifikant (ohne Relevanz für die Unterschutzstellung des Gebietes).

Gebietsbezogener Referenzzustand (geb. Ref.) der Populationsgröße signifikanter Arten laut
Standarddatenbogen: p = vorhanden, v = sehr selten, r = selten, c = häufig.

Quellen: VNP = VNP (2019), NLF = NLF (2016), NLWKN = NLWKN (2019),WRRL = NLWKN-
Daten.

Gefährdunglfd
.
Nr
.

Art
RL
Nds

RL
T

RL
D

FF
H

S V EHZ
D

EHG P rel.-
Grö. D

geb.
Ref.

Quelle

01 Große Moosjungfer
(Leucorrhinia
pectoralis)

* * 3 II /
IV

§§ --- U1 B hp 1 p VNP, NLF,
NLWKN

02 Grüne Flussjungfer
(Ophiogomphus
cecilia)

* * * II /
IV

§§ --- U1 C hp 1 p VNP, WRRL
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Tab. 3-18: Biotopspezifität der Großen Moosjungfer und der Grünen Flussjungfer
und mögliche allgemeine Gefährdungsfaktoren.

Quellen: NLWKN (2011), STERNBERG& BUCHWALD (2000).

Art Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren

G
ro
ß
e
M
o
o
sj
u
n
g
fe
r
(L
e
u
c
o
rr
h
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ia
p
e
c
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)

Allgemein:
- oligotrophe bis mesotrophe, allenfalls schwach eutrophe, mä-

ßig saure Gewässer
- Moorrandgewässer (Lagg), mesotrophe natürliche Moorge-

wässer, aufgelassene Torfstiche und kleinere Gewässer mit
moorigen Ufern

- Schlenken werden nicht besiedelt (keine Moorlibelle)
- Entwicklungsgewässer haben meist einen dunklen Gewässer-

grund und eine geringe Tiefe, erwärmen sich daher rasch und
gleichmäßig

- lockere bis dichte Schwimmblatt- oder aufragende Unterwas-
servegetation und dazwischen freie Wasserflächen

- ganz frühe Gewässerstadien werden ebenso wie stark ver-
wachsene Gewässer nicht angenommen

Fortpflanzung:
- Eiablage erfolgt über offenem, nicht zu tiefem Wasser oder in

dichter Ufervegetation
- zweijährige Entwicklung
- Larven schlüpfen in Bereichen mit dichter, vertikaler Vegeta-

tion
- Emergenz ab Mitte Mai bis Ende Juni (Mitte Juli)
- Reifezeit von ca. 2 Wochen, die die Imagines abseits der Ge-

wässer verbringen
- Fortpflanzungszeit bis Ende Juli mit einem Maximum Ende

Mai bis Anfang Juni

Larvalhabitate:
- Larven halten sich in dichter Unterwasservegetation oder im

Schlamm auf, was ebenso wie die Präferenz für dystrophe
Verhältnisse als Vermeidung des hohen Prädationsdruckes
durch andere Großlibellenlarven und durch Fische gedeutet
wird

- vorwiegend Stillwasserbereiche

Imaginalhabitate:
- außerhalb der Moore in Großseggen- und Röhrichtbeständen,

Wiesen, Ödflächen und dergleichen, in der Nähe der Schlüpf-
gewässer

- abends und bei schlechtem Wetter in Sträuchern und Seggen-
beständen, teilweise auch in Baumkronen

- auch in Nahrungshabitaten

Reife- und Jagdhabitate:
- Wald- und Heckenränder, vor allem im baumbestandenen

Moor
- wahrscheinlich auch Baumkronen

Allgemein:
- natürliche Verlandung, insbesondere von klein-

flächigen, bäuerlichen Torfstichen
- Entwässerung ursprünglicher Biotope
- Eutrophierung durch angrenzendes Intensiv-

grünland
- Beschattung durch Gehölze

Larvalhabitate:
- Larven scheinen besonders empfindlich bezüg-

lich Prädation durch Fische und andere Großli-
bellenlarven zu sein

Wichtigste Gefährdungsfaktoren im Gebiet sind der
Verlust von Lebensräumen durch Entwässerung,
Eutrophierung, Verlandung und Verschattung von
Kleingewässern.
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Art Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren

G
rü
n
e
F
lu
ss
ju
n
g
fe
r
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p
h
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m
p
h
u
s
c
e
c
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a
)

Allgemein:
- Bäche und Flüsse mit mäßiger Fließgeschwindigkeit und ge-

ringer Wassertiefe (Äschen- bis Barbenregion)
- Vereinzelt auch an Stillgewässern, Reproduktion ist hier je-

doch nicht belegt
- Gewässergrund: feinsandig-kiesig mit Flachwasserbereichen

und vegetationsfreien Sandbänken
- Ufer teilweise durch Bäume beschattet, Waldbäche mindes-

tens 3 m breit, damit der Wasserkörper besonnt ist; Gewässer
mit lückigem Gehölzsaum werden auch bei geringerer Breite
angenommen (ab 0,5 m)

- Gewässer gering verschmutzt, entsprechend der Wassergüte-
klasse II

- oft mit Gemeiner Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus) und
Gebänderter Prachtlibelle (Calopteryx splendens) vergesell-
schaftet

Fortpflanzung:
- Eiablage meist in der Deckung dichter Vegetation, oft unweit

der Schlupforte
- Larvalentwicklung drei bis vier Jahre
- Schlupf (Emergenz) an Flussbereichen mit stärkerer Strö-

mung, meist 20-30 cm über dem Wasser an Pflanzen, Totholz
und Steinen

- Schlüpfperiode von Anfang Juni bis Ende Juli

Larvalhabitate:
- Strömungsberuhigte, vegetationsarme Bereiche
- Sandbänke, Grob- und Mittelkiesablagerungen und in Totwas-

serräumen hinter Treibholzaufschwemmungen in 10-120 cm
Tiefe

- Larven meiden stärkere Schlammablagerungen

Imaginalhabitate:
- abseits des Gewässers, beispielsweise an sonnenexponierten

Hangwäldern
- Aktionsradius der Männchen beträgt circa 400 m, kann selten

auch bis 3 km reichen
- nächtigt vermutlich in Baumkronen

Reife- und Jagdhabitate:
- Waldlichtungen, sandige Waldwege und an Waldrändern
- gut strukturierte Vegetation entlang von Gewässern als Nah-

rungshabitate
- aufgelichtete Wiesenabschnitte an überwiegend bewaldeten

Gewässern

- Verringerung der Wasserqualität durch Einlei-
ten von Abwässern (insbesondere durch Einlei-
tungen aus Kläranlagen beziehungsweise an-
dere diffuse Stoffeinträge in die Schmale Aue
und die Seeve sowie gegebenenfalls auch in
dessen Nebengewässern, siehe Kap. 3.5.3.5)

- mineralischer Eintrag durch Bodenerosion in
Ackerlandschaften

- Ablassen von Fischteichen, insbesondere an
kleineren Fließgewässern

- Nährstoffeinträge aus benachbarten landwirt-
schaftlichen Nutzflächen, die besonders bei
fehlender Beschattung die Verkrautung der
Gewässer fördern

- Veränderung des Abflussregimes von Fließge-
wässern durch naturfernen Ausbau (ausge-
baute Abschnitte insbesondere von Wümme,
Schmale Aue, Haverbeeke, Seeve mit
Nebengewässern, siehe Kap. 3.6.3)

- Veränderung der Gewässersohle, damit ver-
bundene Beseitigung von Strömungshinder-
nissen und unterschiedliche Sedimentation

- Schlammablagerungen (etwa im Rückstau von
Wehren oder Schwellen

Wichtigste Gefährdungsfaktoren im Gebiet sind
naturferne Abflussregime innerhalb verbauter
Fließgewässerabschnitte sowie die teils flächige
Beschattung der Gewässer.
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3.3.1.6 Hirschkäfer

Als einzigste Käferart der FFH-Richtlinie wurde der Hirschkäfer (Lucanus cervus) im
FFH-Gebiet nachgewiesen. Die Nachweise stammen aus dem Tierartenerfassungs-
programm der Fachbehörde für Naturschutz (NLWKN 2019), der Datenbank der
VNP-Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide (VNP 2019d), von MERTENS (2019)
und aus Beschreibung der Käferfauna der Lüneburger Heide von SCHACHT (2020).
Letztere Quelle gibt als aktuellsten Nachweis der Art das Jahr 2019 an. Den Bestand
der Art im FFH-Gebiet bezeichnet SCHACHT (2020) als stabil, auch wenn die Art nur
in geringer Abundanz vorhanden ist. Als xylobionte Art ist der Hirschkäfer auf
Totholz insbesondere der Eiche angewiesen. Derartige totholzreiche Eichenbestände,
in denen die Art nachgewiesen wurde, konzentrieren sich nach SCHACHT (2020) und
VNP (2019d) um die Ortschaften Wilsede, Niederhaverbeck, Oberhaverbeck und
Ehrhorn. Weitere Funde stammen nach NLWKN (2019) aus Baumbeständen südlich
von Tütsberg (Nachweis 1993) und im Dorf Heimbuch (Nachweis 1991). In Abb. 3-5
sind die verorteten Nachweise des Hirschkäfers dargestellt.

Die wesentlichen Gefährdungsursachen für die Art beschreibt SCHACHT (2020) wie
folgt:

„Eine (…) wesentliche Ursache für den Rückgang des Hirschkäfers in bewirtschaf-
teten Eichenwäldern, in denen prinzipiell ausreichend Stümpfe mit starkem Wurzel-
material verbleiben, besteht in der praktizierten Winterfällung. Während die Gerb-
stoffe im Sommer im gesamten Baum verteilt sind, konzentrieren sie sich im Winter in
den Wurzelstöcken. Das so vor der notwendigen Aufschließung durch Pilze geschützte
Holz kann von den Larven kaum verwertet werden (TOCHTERMANN 1992).

Neben vielen anderen natürlichen Prädatoren (Vögel, Kleinsäuger) üben zudem über-
höhte Schwarzwildbestände heute erheblichen Druck auf noch bestehende Populatio-
nen aus. Geradezu charakteristisch für Vorkommen des Hirschkäfers sind die gezielt
auf der Suche nach Imagines, Puppen und Larven tief durchwühlten Bereiche um ab-
gestorbene Eichen (…). Bei mehrjähriger Wühltätigkeit können selbst tiefere Wurzeln 
freigelegt werden, die dann austrocknen und nicht mehr für die Larve verwertbar
sind.“

Aus Tab. 3-19 sind Schutz und Gefährdung der Art, zusammen mit weiterführenden
Angaben, ersichtlich. Angaben zur Biotopspezifität gehen aus Tab. 3-20 hervor. Die
Bewertung des Planungsraumes hinsichtlich der Habitateignung für die Art geht aus
Textkarte 11 hervor. In Tab. A-11 im Anhang sind die Bewertungskriterien dargelegt.
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© GeoBasis-DE / BKG 2013

Wälder, Gebüsche und sonstige
Gehölzbestände

Moor- und Sumpfbiotope

Heiden und Magerrasen Gewässer

Grünland Hirschkäfer-Funde

Äcker FFH-Gebiet Nr. 70 „Lüneburger Heide“

Quellen: VNP (2019d).

Abb. 3-5: Verortete7 Hirschkäfer-Nachweise im FFH-Gebiet (Maßstab 1 : 180.000,
eingenordet).

7 Nach 1990.
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Tab. 3-19: Nähere Angaben zum Hirschkäfer als signifikante Art des FFH-Gebietes,
einschließlich Gefährdung, Schutzstatus und Nachweis.

Rote Listen (RL): D = Deutschland (SCHAFFRATH 2021); Nds = keine Rote Liste-Einstufung für die
Art vorhanden.

Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = extrem
selten beziehungsweise Art mit geografischer Restriktion, / = Art nicht eingestuft, V = Arten der
Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, * = derzeit nicht gefährdet, n.g. = nicht geführt.

FFH: FFH-Richtlinie: II = Anhang II, Arten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen, IV = Anhang IV, streng zu schützende Arten
von gemeinschaftlichem Interesse.

Schutz: = im Sinne von § 7 BNatSchG besonders geschützte Arten (§) beziehungsweise streng
geschützte Arten (§§) (siehe THEUNERT 2015b; BFN 2019b).

Verantwortlichkeit Deutschlands (V): - = keine Einstufung in der entsprechenden Roten Liste.

Gesamtbewertung des Erhaltungszustandes in Deutschland, atlantische Region (nach BFN 2019a): FV
= günstig, U1 = ungünstig-unzureichend, U2 = ungünstig-schlecht, XX = unbekannt sowie
Erhaltungsgrad (EHG) laut Standarddatenbogen: A = sehr gut, B = gut, C = mäßig bis schlecht.

Priorität für Niedersachsen (P) nach NLWKN (2011): hp = höchst prioritäre Art mit vorrangigen
Handlungsbedarf; p = prioritäre Art mit dringendem Handlungsbedarf.

Relative Größe (in Deutschland) (rel.-Grö. D) der signifikanten Arten laut Standarddatenbogen
(vergleiche Tab. 1-1): 5 = über 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 4 = über
15 % bis zu 50 % der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 3 = über 5 % bis zu 15 %
der Population im Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 2 = über 2 % bis zu 5 % der Population im
Bezugsraum befindet sich im Gebiet, 1 = bis zu 2 % der Population befindet sich im Gebiet, D = nicht
signifikant (ohne Relevanz für die Unterschutzstellung des Gebietes).

Gebietsbezogener Referenzzustand (geb. Ref.) der Populationsgröße signifikanter Arten laut
Standarddatenbogen: p = vorhanden, v = sehr selten, r = selten, c = häufig.

Quellen: VNP = VNP (2019d), S = SCHACHT (2020), NLF = NLF (2016), NLWKN = NLWKN
(2019).

Gefährdunglfd.
Nr.

Name

RL
Nds.

RL D

FF
H

S V EHZ D EHG P rel.-
Grö. D

geb.
Ref.

Quelle

01 Hirschkäfer
(Lucanus cervus)

n.g. 2 II § --- U1 C hp 1 p NLF,
NLWKN,
VNP, S
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Tab. 3-20: Biotopspezifität des Hirschkäfers im Planungsraum und mögliche
allgemeine Gefährdungsfaktoren.

Quelle: BFN (2021).

Art Lebensraumansprüche und Verhaltensweise Gefährdungsfaktoren
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Allgemein:
- Bewohner von Hartholz-Auwäldern, Buchenwäldern, aber

auch Kiefernforsten mit Anteilen an Traubeneichen
- ist auf hohe Alt- und Totholzanteile angewiesen
- als Sekundärlebensräume werden auch Streuobstwiesen,

Parkanlagen, Friedhöfe, Alleen und Feldgehölze besiedelt
- thermophile Art, bevorzugt wärmebegünstigte und

südexponierte, lichte Standorte

Fortpflanzung:
- Paarung ab Juni/Juli
- Männchen legen auf der Partnersuche Strecken bis zu 2065 m

zurück, Weibchen bis zu 763 m
- Eiablage kurze Zeit später in Böden an Alt- oder Totholz
- Larvalstadium in Abhängigkeit vom Nahrungsangebot

zwischen 3 und 8 Jahren
- Verpuppung im Herbst, etwa 15-20 cm tief im Boden
- Puppenphase circa 6 Wochen, danach überwintert der

geschlüpfte Käfer weiter im Kokon
- Verlassen des Kokons im folgenden Frühsommer

Larvalhabitate:
- Altholzbestände, vor allem alte Eichenbestände mit hohen

Anteilen absterbender oder toter Bäume
- Eier werden im Boden an abgestorbenen Altbäumen,

morschen Baumstümpfen oder liegendem Totholz abgelegt
- Larven leben im Boden und ernähren sich von zersetztem

Holz, die Zersetzung des Holzes durch Pilze spielt eine
entscheidende Rolle für die Qualität der Nahrungsressource

Imaginalhabitate:
- lichte südexponierte Altbaumbestände im Umfeld der

Bruthabitate

Reife- und Nahrungshabitate:
- Imagines ernähren sich von austretendem Pflanzensaft an

Rissen und Wunden (Leckstellen) am Baum, teilweise werden
diese selbst herbeigeführt

- „blutende“ Eichen oder Buchen werden bei der Partnersuche 
bevorzugt angeflogen

Allgemein:
- intensive forstliche Nutzung
- Verlust von Altbaumbeständen an Wald-

rändern, Alleen, Baumreihen und auf
Streuobstwiesen in der Kulturlandschaft

- Rückgang traditioneller Bewirtschaftungs-
formen wie Mittelwald oder Hutewald

- Beseitigung von Destruktionszuständen alter
Bäume aus ästhetischen Gründen oder aus
Sicherheitserwägungen

- Isolation von Populationen durch Verinselung
von Altbaumbeständen

Bruthabitate:
- mangelndes Angebot an morschen Baum-

stümpfen und Totholz allgemein
- hoher Prädationsdruck durch örtlich hohe

Wildschweindichten

Wichtigster Gefährdungsfaktor ist die Entnahme von
Alt- und Totholz, insbesondere von Eichen.
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3.3.1.7 Signifikante Vogelarten

Im Standarddatenbogen für das FFH- und Vogelschutzgebiet werden 29 Vogelarten als
signifikante Arten geführt. Zum Vorkommen der Arten wurden größtenteils Daten der
VNP-Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide ausgewertet. Bei den Daten handelt
es sich zum Großteil um Vogelkartierungen aus den Jahren 2009 bis 2015, die von
einer Naturkundlichen Arbeitsgruppe durchgeführt und in vogelkundlichen Jahres-
berichten (WORMANNS 2012, 2014, 2015a, 2016) sowie in einer Gesamtartenliste für
den Zeitraum 2000 bis 2014 (WORMANNS 2015b) zusammengetragen wurden. Weitere
Untersuchungen zur Avifauna wurden von WÜBBENHORST (2018) im Jahr 2018 durch-
geführt.

Die Vogelkartierungen der VNP-Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide wurden
ehrenamtlich und in unterschiedlicher Intensität durchgeführt. Manche Bereiche des
Vogelschutzgebietes wurden nicht begangen, während vor allem Wald-Heide-Über-
gangsbereiche besonders gründlich untersucht wurden. Die signifikanten Vogelarten
sind in Tab. 3-22 mit Angaben zur Gefährdung, Schutz und weiterführenden
Informationen zusammengestellt, der Tab. 3-23 sind Angaben zur Biotopspezifität der
einzelnen Arten zu entnehmen. In Tab. 3-24 sind darüber hinaus die vom VNP und
von WÜBBENHORST (2018) ermittelten Revier- und Brutpaarzahlen im Zeitraum von
2009 bis 2019 zusammengetragen. Die Abb. 3-6 bis 3-11 stellen die im Rahmen der
Kartierungen verorteten Vogelreviere dar. Wie bereits erwähnt, wurden besonders
Wald-Heide-Übergangsbereiche untersucht, daher können die Revierkartierungen und
Vogelbeobachtungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Dementsprechend
liegen die kartierten Vogelreviere auch überwiegend in oder am Rande der großen
Heideflächen um Wesel, Wilsede, zwischen Oberhaverbeck und Tütsberg sowie um
Schneverdingen. Die Reviere von Arten, deren Habitate überwiegend im Offenland
und speziell in der Heidelandschaft liegen, sind folglich auch zahlreicher als die
Reviere der Waldarten. Die Bewertung des Planungsraumes hinsichtlich der Habitat-
eignung für die Arten geht aus den Textkarten 12 bis 40 hervor. In Tab. A-11 im
Anhang sind die Bewertungskriterien dargelegt.

Eine Besonderheit der Lüneburger ist seine Birkhuhn (Tetrao tetrix)-Population. Bei
der Population handelt es sich um die letzte des norddeutschen Tieflandes. Zwischen
1965 und 1990 gab es in ganz Niedersachsen massive Einbrüche der Birkhuhn-
Populationen. Gründe hierfür waren die großräumige Entwässerung von Mooren und
die industrielle Abtorfung der Flächen sowie die Bodenmelioration und land-
wirtschaftliche Nutzung der Lebensräume der Art. Seit 1970 wurden verschiedene
Maßnahmen zur Förderung des Birkhuhnes ergriffen, darunter Wiederansiedlung und
Renaturierungsmaßnahmen in den Mooren und Heideflächen sowie das
Bejagungsverbot (siehe hierzu Kap. 2.5). Die Maßnahmen blieben jedoch weitestge-
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hend ohne Erfolg. Seit den 1990 Jahren stieg die Population durch gezieltes
Management und die Pflege der Habitate der Art wieder kontinuierlich an. Bis heute
unterliegt die Populationsgröße aber größeren Schwankungen. Gründe für die Schwan-
kungen sind einerseits durch einen hohen Prädationsdruck, vor allem durch Fuchs und
Habicht gegeben (VOIGT et al. 2021). Andererseits sind die Gründe, aufgrund der
Isolation der Population, in mangelnder genetischer Variabilität und Inzuchtdepression
zu vermuten. Aktuell leben etwa 200 Birkhühner in der Lüneburger Heide (Stand
2017, vergleiche STRAUS et al. 2018). Davon lag der Bestand im Planungsraum zuletzt
2020 bei 17 Männchen und 18 Weibchen (SCHMIDT et al. 2021) und 2022 bei 23
Männchen und 16 Weibchen (BORGMANN 2022).

Neben den Vogelbeobachtungen durch die VNP-Stiftung Naturschutzpark Lüneburger
Heide wurden von dieser auch Gestüberfunde des Birkhuhnes kartiert. Die Birkhuhn-
Beobachtungen im Zeitraum von 1990 bis 2019 und die Gestüberfunde im Zeitraum
von 2000 bis 2018 sind in den Abb. 3-12 und 3-13 dargestellt.

Darüber hinaus wurden durch WÜBBENHORST (2018) im Jahr 2018 weitere
Untersuchungen zur Avifauna durchgeführt, bei denen insbesondere die Wälder des
Vogelschutzgebietes kartiert wurden. Untersucht wurden insgesamt sechs Waldge-
biete. Diese befinden sich am nördlichen und östlichen Rand des Vogelschutzgebietes
sowie südlich zwischen Deimern und Tütsberg. Ein weiteres Untersuchungsgebiet
liegt nordöstlich von Schneverdingen. Die einzelnen Untersuchungsgebiete sind
zusammen mit den jeweils nachgewiesenen Vogelarten in Kap. 10.4.3 im Anhang
dargestellt.

Bezüglich der Habitatqualität der Untersuchungsgebiete für Waldvögel hebt WÜBBEN-
HORST (2018) vor allem die hohen Nadelholzanteile (vor allem Kiefernwald, unter-
mischt mit höheren Anteilen an Fichtenbeständen) hervor, die für viele Arten als
Habitate von geringerer Bedeutung sind. Aufgrund der sehr geringen Laubwaldanteile
wurden Arten, die höhlenreiche und lichte Waldbestände bevorzugen, entsprechend
nur in geringem Umfang nachgewiesen.

WÜBBENHORST (2018) bewertet auch den Erhaltungsgrad der kartierten Arten im
Vogelschutzgebiet. Da sich die Kartierung nur auf einige ausgewählte Waldgebiete
innerhalb des Vogelschutzgebietes beschränkt, ist eine Bewertung des Erhaltunggrade
für das Gesamtgebiet kaum möglich. Daher wurden nur Arten der Wälder bewertet, für
Arten des Offenlandes ist die Datenlage unzureichend. Ebenfalls wurden solche Arten
nicht berücksichtigt, die sehr große Reviere haben und/oder nur in geringer Dichte
auftreten. Für die Waldgebiete muss der Erhaltungsgrad insgesamt aufgrund sehr
geringer Populationen und überwiegend nicht mehr geeigneter Habitate als schlecht
eingestuft werden. Die Bewertung der Erhaltungsgrade der kartierten Zielarten sind in
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Tab. 3-21 dargestellt. Details zum Bewertungsschema für den Erhaltungsgrad sind
Tab. A-3 im Anhang zu entnehmen.

Bezüglich des Erhaltungsgrades signifikanter Arten des Vogelschutzgebietes macht
WÜBBENHORST (2018) folgende Angaben:

Die Bestände des Ziegenmelkers (Caprimulgus europaeus) scheinen in den Wald-
gebieten zurückzugehen. Dagegen ist besonders in Wald-Heide-Übergangszonen eine
Zunahme der Bestände zu beobachten. Insgesamt zeichnet sich jedoch eher ein Rück-
gang der Art ab. Die Bestandsabnahme in den Wäldern ist vor allem in der Boden-
entwicklung und Verdichtung der Bodenvegetation begründet. Dies wird durch
Reifungsprozesse der Waldlebensgemeinschaften begünstigt, die ihrerseits durch un-
natürlich hohe Stickstoffeinträge über die Luft beschleunigt werden. Die Naturver-
jüngung oder gezielte Unterpflanzung von Kiefernwäldern mit Buchen trägt zwar
langfristig zu einer naturnäheren Gestaltung der Wälder bei, die Habitateignung für
den Ziegenmelker nimmt durch die Verdichtung der Vegetation jedoch ab.
Wettgemacht werden die Habitatverluste in den Wäldern zum Teil aber durch die
Verbesserung der Bedingungen innerhalb der Heideflächen.

Beim Bestand des Raufußkauzes (Aegolius funnereus) sind landesweit starke kurz-
fristige Schwankungen in Abhängigkeit von Bruterfolg und Nahrungsangebot bekannt
(MEBS & SCHERZINGER 2000). In Niedersachsen haben die Bestände der Art seit den
1970er Jahren zwar insgesamt zugenommen, demgegenüber wurde in der Lüneburger
Heide seit 2004 ein signifikanter Rückgang um etwa 75 % verzeichnet (WORMANNS
2015). Mit lediglich fünf in den kartierten Teilgebieten festgestellten Revieren liegt
der aktuelle Bestand im Erfassungsgebiet 2018 an der Grenze zwischen einem guten
und einem mittleren bis schlechten Erhaltungsgrad. Unter Berücksichtigung des
aktuellen Bestandstrends muss der Erhaltungsgrad der Art als ungünstig bewertet
werden.

Der Schwarzspecht (Dryocopus martius) erreicht in den untersuchten Teilgebieten
vergleichsweise hohe Siedlungsdichten, insbesondere im südlichen und südöstlichen
Untersuchungsgebiet (Teilgebiet 1: 0,5 Reviere/km²; Teilgebiet 5: 1,4 Reviere/km²).
Bezogen auf das gesamte Vogelschutzgebiet wird der Bestand der Art als stabil oder
noch leicht ansteigend bewertet, die Zahl der Reviere beträgt schätzungsweise
zwischen 75 und 100 (vergleiche auch LÜTKEPOHL& PRÜTER 2000).

Eine Bewertung des Erhaltungsgrades der Waldschnepfe (Scolopax rusticola) gestaltet
sich als schwierig, da die Art kaum quantitativ erfasst werden kann. In den unter-
suchten Teilgebieten wurde die Waldschnepfe in sehr unterschiedlichen Häufigkeiten
festgestellt. Während der Scharrler/Benninghöfer Forst, das Gebiet südlich Sellhorn
(„Weißer Sand“) sowie der Norden der Hanstedter Berge relativ dicht besiedelt sind, 
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tritt die Art in den restlichen Untersuchungsgebieten deutlich spärrlicher auf. Im
gesamten Vogelschutzgebiet wird der Erhaltungszustand der Art jedoch als gut einge-
schätzt.

Tab. 3-21: Erhaltungsgrad signifikanter und/oder gefährdeter Brutvogelarten der
Wälder im EU-Vogelschutzgebiet V24 Lüneburger Heide.

Hinweis: Signifikante Arten des Vogelschutzgebietes sind fettgedruckt.

Bestand: BP = Brutpaar (Brutnachweis und Brutverdacht), BZ = Brutzeitfeststellung.

Erhaltungsgrad der Population: Pop = Populationsgröße, BTr = Bestandstrend, SD = Siedlungsdichte,
BE = Bruterfolg.

Bewertung: A = sehr guter Erhaltungsgrad, B = guter Erhaltungsgrad, C = mittlerer bis schlechter
Erhaltungsgrad, kA = keine Angabe, - = keine Bewertung möglich.

Quelle: Verändert nach WÜBBENHORST (2018).

Art Bestand
2009 und

2006

Erhaltungszustand der
Population

Habitat-
qualität

Beein-
trächtigung

Gesamt-
bewertung

BP BZ Pop BTr SD BE
B - B -

Wespenbussard 1 1
B

B B B

C - C -
Rotmilan 1

C
C B C

B - B -
Baumfalke 1

B
B B B

A A A B
Kranich 2

A
A B A

B B B -
Waldschnepfe ? 63

B
B B B

C - C -
Waldwasserläufer 2

C
C B C

C C C -
Turteltaube 0

C
(B) (B) C

C C B -
Raufußkauz 0

C
(B) (B) C

A A B -
Sperlingskauz 0

A
(B) (B) B

C C C -Ziegenmelker
(nur Waldgebiete)

6
C

C (B) C

B B B -
Schwarzspecht 6

B
B B B

C - C -
Pirol 1

C
C B C

B B B -
Waldlaubsänger 82

B
(B-C) B B

C C C -Trauerschnäpper
(nur Waldgebiete)

14
C

(B-C) B C

C B C -Gartenrotschwanz
(nur Waldgebiete)

43
C

C B C
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Wälder, Gebüsche und sonstige
Gehölzbestände

Schwarzspecht

Heiden und Magerrasen Bekassine

Grünland Braunkehlchen

Äcker Rotmilan

Moor- und Sumpfbiotope Baumfalke

Gewässer Schwarzstorch

Quellen: VNP (2019e). Vogelschutzgebiet V 24 „Lüneburger 
Heide“

Abb. 3-6: Reviere von Schwarzspecht, Bekassine, Braunkehlchen, Rotmilan,
Baumfalke und Schwarzstorch im Vogelschutzgebiet (Maßstab
1 : 180.000, eingenordet).
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Wälder, Gebüsche und sonstige
Gehölzbestände

Waldschnepfe

Heiden und Magerrasen Kiebitz

Grünland Kleinspecht

Äcker Großer Brachvogel

Moor- und Sumpfbiotope Flussregenpfeifer

Gewässer Wespenbussard

Vogelschutzgebiet V 24 „Lüneburger 
Heide“

Quellen: VNP (2019e).

Abb. 3-7: Reviere von Waldschnepfe, Kiebitz, Kleinspecht, Großer Brachvogel,
Flussregenpfeifer und Wespenbussard im Vogelschutzgebiet (Maßstab
1 : 180.000, eingenordet).
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Wälder, Gebüsche und sonstige
Gehölzbestände

Wachtel

Heiden und Magerrasen Krickente

Grünland Wendehals

Äcker Neuntöter

Moor- und Sumpfbiotope Steinschmätzer

Gewässer Raubwürger

Vogelschutzgebiet V 24 „Lüneburger 
Heide“

Quellen: VNP (2019e).

Abb. 3-8: Reviere von Wachtel, Krickente, Wendehals, Neuntöter, Steinschmätzer
und Raubwürger im Vogelschutzgebiet (Maßstab 1 : 180.000, einge-
nordet).
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































